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Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen erfolgt auf der Basis des zur-
zeit gültigen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts und der Allgemeinen Anlage-
bedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils gelten-
den Fassung. Die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonderen Anlagebedingun-
gen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt in den Abschnitten E und F abgedruckt. 

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Sondervermögen Interes-
sierten zusammen mit dem Basisinformationsblatt, dem letzten veröffentlichten Jahresbe-
richt sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichtem Halbjahresbe-
richt kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der am Erwerb eines Anteils Interessierte ist zu-
dem über den jüngsten Nettoinventarwert des Sondervermögens zu informieren.

Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht abgege-
ben werden. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklä-
rungen, welche nicht in diesem Verkaufsprospekt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf 
Risiko des Käufers. Dieser Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahres-
bericht und dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbe-
richt. 

ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN FÜR US-PERSONEN

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH und/oder das Sondervermögen sind und wer-
den nicht gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 in seiner gültigen 
Fassung registriert. Die Anteile des Sondervermögens sind und werden nicht gemäß dem 
United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den Wertpa-
piergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Anteile 
des Sondervermögens dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch einer US-Person oder 
auf deren Rechnung angeboten oder verkauft werden. Am Erwerb von Anteilen Interes-
sierte müssen gegebenenfalls darlegen, dass sie keine US-Person sind und Anteile weder 
im Auftrag von US-Personen erwerben noch an US-Personen weiterveräußern. US-Perso-
nen sind Personen, die Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben 
und/oder dort steuerpflichtig sind. US-Personen können auch Personen- oder Kapitalge-
sellschaften sein, die gemäß den Gesetzen der USA bzw. eines US-Bundesstaats, Territori-
ums oder einer US-Besitzung gegründet werden.

WICHTIGSTE RECHTLICHE AUSWIRKUNGEN DER VERTRAGSBEZIEHUNG

Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentümer der vom Sondervermögen ge-
haltenen Vermögensgegenstände nach Bruchteilen. Er kann über die Vermögensgegenstände 
nicht verfügen. Mit den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden.

Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder 
mit einer deutschen Übersetzung zu versehen. Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH 
wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen.

Das Rechtsverhältnis zwischen Universal-Investment-Gesellschaft mbH und dem Anleger so-
wie die vorvertraglichen Beziehungen richten sich nach deutschem Recht. Der Sitz der Uni-
versal-Investment-Gesellschaft mbH ist Gerichtsstand für Klagen des Anlegers gegen Univer-
sal-Investment-Gesellschaft mbH aus dem Vertragsverhältnis. Anleger, die Verbraucher sind 
(siehe die folgende Definition) und in einem anderen EU-Staat wohnen, können auch vor ei-
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nem zuständigen Gericht an ihrem Wohnsitz Klage erheben. Die Vollstreckung von gerichtli-
chen Urteilen richtet sich nach der Zivilprozessordnung, ggf. dem Gesetz über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwaltung bzw. der Insolvenzordnung. Da die Universal-In-
vestment-Gesellschaft mbH inländischem Recht unterliegt, bedarf es keiner Anerkennung in-
ländischer Urteile vor deren Vollstreckung.

Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Anleger den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerich-
ten beschreiten oder, soweit ein solches zur Verfügung steht, auch ein Verfahren für alterna-
tive Streitbeilegung anstrengen. 

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH hat sich zur Teilnahme an Streitbeilegungsver-
fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet.

Bei Streitigkeiten können Verbraucher die „Ombudsstelle für Investmentfonds“ des BVI Bun-
desverband Investment und Asset Management e.V. als zuständige Verbraucherschlichtungs-
stelle anrufen. Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nimmt an Streitbeilegungsverfah-
ren vor dieser Schlichtungsstelle teil. 

Die Kontaktdaten der „Ombudsstelle für Investmentfonds“ lauten:

Büro der Ombudsstelle des BVI
Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

Unter den Linden 42
10117 Berlin

Telefon: (030) 6449046 - 0
Telefax: (030) 6449046 - 29

Email: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Verbraucher sind natürliche Personen, die in das Sondervermögen zu einem Zweck investie-
ren, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätig-
keit zugerechnet werden kann, die also zu Privatzwecken handeln.

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt von einem Streitbeilegungsverfahren unberührt.

Wertpapier-Kennnummer / ISIN: A0NFZJ / DE000A0NFZJ8

Auflegungsdatum: 13.05.2008

Stand: 22.12.2025

Hinweis: Bei Änderungen von Angaben mit wesentlicher Bedeutung wird der Verkaufspro-
spekt aktualisiert.
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A. Kurzübersicht über die Partner des MasterFonds-VV 
Ertrag

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift Europa-Allee 92-96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7 10 43 - 0
Telefax: (069) 7 10 43 - 700
https://www.universal-investment.com

Gründung 1968

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregister Frankfurt am Main (HRB 9937)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapi-
tal

€ 10.400.000,00 (Stand: September 2024)

Eigenmittel € 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer Markus Bannwart
David Blumer
Mathias Heiß
Dr. André Jäger
Corinna Jäger
Kurt Jovy
Jochen Meyers

Aufsichtsrat Stefan Keitel, Vorsitzender
Diplom-Kaufmann, Bingen am Rhein
Daniel Fischer
Betriebswirt, Frankfurt am Main
Katja Müller, 
Bankkauffrau, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul
Rechtsanwalt, Königstein im Taunus
Ellen Engelhardt
Internationale Betriebswirtin, Glauburg
Janet Zirlewagen
Rechtsanwältin, Wehrheim

https://www.universal-investment.com/
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2. Verwahrstelle

Name Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Telefon (069) 2161-0

Telefax (069) 2161-1340

Internet https://www.hal-privatbank.com

Rechtsform Aktiengesellschaft

Handelsregister Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 108617)

Eigenmittel Mio. € 633 (Stand: 31.12.2024)

Vorstand Michael Bentlage (Vorsitzender)
Oliver Plaack
Dr. Holger Sepp
Gordan Torbica

3. Asset Management Gesellschaft

Name DJE Kapital AG

Postanschrift Pullacher Straße 24
82049 Pullach

Telefon (089) 790 453-0

Telefax (089) 790 453-185

Internet https://www.dje.de

Handelsregister Amtsgericht München (HRB 128888)

Vorstand Dr. Jens Ehrhardt (Vorsitzender)
Dr. Jan Ehrhardt (Stellv. Vorsitzender)
Christian Janas
Peter Schmitz
Thorsten Schrieber

Aufsichtsrat Lutz Knop
Jan-Christian Dreesen
Dr. Christian Waigel

https://www.hal-privatbank.com/
https://www.dje.de/
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4. Abschlussprüfer

Bis zum 31.12.2025:
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Ab dem 01.01.2026

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main



MasterFonds-VV Ertrag

Seite 8

B. Grundlagen

1. Das Sondervermögen (der Fonds)

Das Sondervermögen MasterFonds-VV Ertrag (nachfolgend „Fonds“) ist ein Organismus für 
gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß 
einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren (nachfolgend 
„Investmentvermögen“). Der Fonds ist ein Gemischtes Sondervermögen gemäß § 218 des Ka-
pitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend „KAGB“). Er wird von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (nachfolgend „Gesellschaft“) verwaltet. Der 
Fonds wurde am 13. Mai 2008 für unbestimmte Dauer aufgelegt.

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eigenen Namen für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zuge-
lassenen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form von Sonder-
vermögen an. Der Geschäftszweck des Fonds ist auf die Kapitalanlage gemäß einer festge-
legten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm 
eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit und eine aktive unternehmerische Be-
wirtschaftung der gehaltenen Vermögensgegenstände ist ausgeschlossen. In welche Vermö-
gensgegenstände die Gesellschaft die Gelder der Anleger anlegen darf und welche Bestim-
mungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem KAGB, den dazugehörigen Verord-
nungen sowie dem Investmentsteuergesetz (nachfolgend „InvStG“) und den Anlagebedingun-
gen, die das Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und der Gesellschaft regeln. Die Anla-
gebedingungen umfassen einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil („Allgemeine Anlage-
bedingungen” und „Besondere Anlagebedingungen”). Anlagebedingungen für ein Publikums-
Investmentvermögen müssen vor deren Verwendung von der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht („BaFin“) genehmigt werden. Der Fonds gehört nicht zur Insolvenzmasse der 
Gesellschaft.

2. Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Informationen

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Anlagebedingungen sowie die aktuel-
len Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der Gesellschaft, der Ver-
wahrstelle, ggf. der Vertriebsgesellschaft und auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.universal-investment.com. 

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements dieses Fonds, die 
Risikomanagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen 
der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen sind in elektronischer oder schriftli-
cher Form bei der Gesellschaft erhältlich.

https://www.universal-investment.com/
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3. Anlagebedingungen und deren Änderungen

Die Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt in dieser Unterlage 
abgedruckt. Die Anlagebedingungen können von der Gesellschaft geändert werden. Änderun-
gen der Anlagebedingungen bedürfen der Genehmigung durch die BaFin. Änderungen der 
Anlagegrundsätze des Fonds sind nur unter der Bedingung zulässig, dass die Gesellschaft 
den Anlegern anbietet, ihre Anteile entweder ohne weitere Kosten zurückzunehmen oder ihre 
Anteile gegen Anteile an Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen kosten-
los umzutauschen, sofern derartige Investmentvermögen von der Gesellschaft oder einem 
anderen Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet werden.

Die vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Inter-
netseite der Gesellschaft unter https://www.universal-investment.com bekannt gemacht. Be-
treffen die Änderungen Vergütungen und Aufwandserstattungen, die aus dem Fonds entnom-
men werden dürfen, oder die Anlagegrundsätze des Fonds oder wesentliche Anlegerrechte, 
werden die Anleger außerdem über ihre depotführenden Stellen durch ein Medium informiert, 
auf welchem Informationen für eine den Zweck der Information angemessene Dauer gespei-
chert, einsehbar und unverändert wiedergegeben werden, etwa in Papierform oder in elektro-
nischer Form (sogenannter „dauerhafter Datenträger“). Diese Information umfasst die we-
sentlichen Inhalte der geplanten Änderungen, ihre Hintergründe, die Rechte der Anleger in 
Zusammenhang mit der Änderung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie weitere Informati-
onen erlangt werden können.

Die Änderungen treten frühestens am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Änderungen 
von Regelungen zu den Vergütungen und Aufwendungserstattungen treten frühestens vier 
Wochen nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht mit Zustimmung der BaFin ein frühe-
rer Zeitpunkt bestimmt wurde. Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des Fonds tre-
ten ebenfalls frühestens vier Wochen nach Bekanntmachung in Kraft.

4. Verwaltungsgesellschaft

Firma, Rechtsform und Sitz

Der Fonds wird von der am 4. November 1968 gegründeten Kapitalverwaltungsgesellschaft 
Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main verwaltet. Sie ist eine 
Gemeinschaftsgründung deutscher Banken und Bankiers. Ihre Gesellschafter sind die Univer-
sal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH, Frankfurt am Main, die Universal Securitisa-
tion Solutions, Luxemburg, und die Universal Securitisation Solutions II S.A., Luxemburg.

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne 
des KAGB in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Die Gesellschaft hat eine Erlaubnis als OGAW- und AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft. Sie 
darf die nachfolgend genannten Arten von Investmentvermögen verwalten:

• Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie (§§ 192-212 KAGB),

https://www.universal-investment.com/
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• Gemischte Investmentvermögen (§§ 218-219 KAGB),

• Sonstige Investmentvermögen (§§ 220-224 KAGB),

• Dach-Hedgefonds (§§ 225-229 KAGB),

• Immobilien-Sondervermögen (§§ 230-260 KAGB),

• Altersvorsorge-Sondervermögen (§ 347 KAGB in Verbindung mit § 87 Investmentgesetz),

• Offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen im Sinne des § 284 KAGB,

• Allgemeine offene inländische Spezial-AIF, einschließlich Hedgefonds (§§ 278-283 KAGB),

• EU-Investmentvermögen und ausländische AIF, die den vorstehend genannten Arten von 
Investmentvermögen entsprechen,

• Infrastruktur-Sondervermögen (§§ 260a-260d KAGB),

• Geschlossene inländische Spezial-AIF (§§ 285 ff. KAGB),

• Geschlossene inländische Publikums-AIF (§§ 261 ff. KAGB) sowie entsprechende geschlos-
sene EU- oder ausländische AIF.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates sowie 
über das gezeichnete und eingezahlte Kapital und die Eigenmittel finden Sie im Abschnitt A 
„1. Kapitalverwaltungsgesellschaft“ dieses Verkaufsprospektes.

Eigenkapital und zusätzliche Eigenmittel

Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die sich durch die Verwaltung von Fonds er-
geben, die nicht der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend be-
stimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend „OGAW-Richtli-
nie“) entsprechen, sogenannte alternativen Investmentvermögen (nachfolgend werden alle 
nicht der OGAW-Richtlinie entsprechenden Investmentvermögen als „AIF“ bezeichnet), und 
auf berufliche Fahrlässigkeit ihrer Organe oder Mitarbeiter zurückzuführen sind, abgedeckt 
durch: Eigenmittel in Höhe von wenigstens 0,01 % des Werts der Portfolios aller verwalteten 
AIF, wobei dieser Betrag jährlich überprüft und angepasst wird. Diese Eigenmittel sind von 
dem angegebenen haftenden Eigenkapital umfasst.

5. Verwahrstelle

Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung von Sondervermögen vor. 
Die Verwahrstelle verwahrt die Vermögensgegenstände in Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. 
Bei Vermögensgegenständen, die nicht verwahrt werden können, prüft die Verwahrstelle, ob 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft Eigentum an diesen Vermögensgegenständen erworben 
hat. In Bezug auf zum Sondervermögen gehörende Geldmittel stellt die Verwahrstelle sicher, 
dass diese auf gesonderten Geldkonten bei der Verwahrstelle selbst oder einem anderen Kre-
ditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut angelegt werden. Die Anlage in Bankguthaben 
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bei einem anderen Kreditinstitut bzw. Finanzdienstleistungsinstitut sowie Verfügungen über 
solche Bankguthaben sind nur mit Zustimmung der Verwahrstelle zulässig. Die Verwahrstelle 
muss ihre Zustimmung erteilen, wenn die Anlage bzw. Verfügung mit den Anlagebedingungen 
und den Vorschriften des KAGB vereinbar ist. Bei Geschäften, die die Gesellschaft für den 
Fonds tätigt, überwacht die Verwahrstelle, ob diese den Vorschriften des KAGB und den An-
lagebedingungen entsprechen.

Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende Aufgaben:

• Abwicklung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und sicherzustellen, dass die Aus-
gabe und Rücknahme der Anteile sowie die Anteilwertermittlung den Vorschriften des 
KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds entsprechen,

• Sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger getätigten Ge-
schäften der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt,

• Sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds nach den Vorschriften des KAGB und nach den 
Anlagebedingungen verwendet werden,

• Überwachung von Kreditaufnahmen durch die Gesellschaft für Rechnung des Fonds sowie 
gegebenenfalls Zustimmung zur Kreditaufnahme, soweit es sich nicht um kurzfristige 
Überziehungen handelt, die allein durch verzögerte Gutschriften von Zahlungseingängen 
zustande kommen.

Firma, Rechtsform und Sitz der Verwahrstelle

Mit der Verwahrung der Vermögensgegenstände des Fonds hat die Gesellschaft die Hauck 
Aufhäuser Lampe Privatbank AG mit Sitz in Frankfurt am Main als Verwahrstelle beauftragt. 
Die Haupttätigkeit ist das Einlagen- und Depotgeschäft.

Unterverwahrung

Die Verwahrstelle hat die folgenden Verwahraufgaben auf ein anderes Unternehmen (Unter-
verwahrer) übertragen:

• Die Verwahrung der für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände kann 
durch die in Abschnitt C dieses Verkaufsprospektes genannten Unterverwahrer erfolgen.

Der Gesellschaft wurden von der Verwahrstelle keine sich hieraus ergebenden Interessen-
konflikte bekanntgegeben.

Die oben genannten Informationen hat die Gesellschaft von der Verwahrstelle mitgeteilt be-
kommen. Die Gesellschaft hat die Informationen auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf 
Zulieferung der Information durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und 
Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen. Die Liste der in Abschnitt D genannten Unter-
verwahrer kann sich allerdings jederzeit ändern. Im Regelfall werden auch nicht sämtliche 
dieser Unterverwahrer für den Fonds genutzt.
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Haftung der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermögensgegenstände, die von ihr oder mit ihrer 
Zustimmung von einer anderen Stelle verwahrt werden, verantwortlich. Im Falle des Verlustes 
eines solchen Vermögensgegenstandes haftet die Verwahrstelle gegenüber dem Fonds und 
dessen Anlegern, außer der Verlust ist auf Ereignisse außerhalb des Einflussbereichs der Ver-
wahrstelle zurückzuführen. Für Schäden, die nicht im Verlust eines Vermögensgegenstandes 
bestehen, haftet die Verwahrstelle grundsätzlich nur, wenn sie ihre Verpflichtungen nach den 
Vorschriften des KAGB mindestens fahrlässig nicht erfüllt hat. 

Zusätzliche Informationen

Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anlegern Informationen auf dem neuesten 
Stand zur Verwahrstelle und ihren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu möglichen In-
teressenkonflikten in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Verwahrstelle oder der Unterver-
wahrer.

6. Asset Management-Gesellschaft

Die Gesellschaft bedient sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Asset Manage-
ment-Gesellschaft und hat die Portfolioverwaltung des Fonds an die DJE Kapital AG, Pullach, 
(nachfolgend „Asset Management-Gesellschaft“) ausgelagert.

Die Asset Management-Gesellschaft hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft nach deut-
schem Recht und ist ein seit dem 12. März 1998 zugelassenes Wertpapierinstitut. Sie unterliegt 
der Aufsicht der BaFin. Geschäftsgegenstand der Asset Management-Gesellschaft ist im We-
sentlichen die diskretionäre Vermögensverwaltung, die Anlageberatung sowie die Ausführung 
von Wertpapiergeschäften für Kunden. Nähere Angaben über die Asset Management-Gesell-
schaft enthält die Übersicht in Abschnitt A dieses Verkaufsprospektes.

Die Asset Management-Gesellschaft wird sämtliche Investmententscheidungen für den Fonds 
nach ihrem alleinigen Ermessen treffen, ohne vorherige Anweisungen oder Informationen von 
der Gesellschaft einzuholen. Ihre Fondsmanagementpflichten beinhalten, soweit erforderlich, 
den Kauf und Verkauf von Vermögensgegenständen, die Übernahme und Glattstellung von De-
rivatepositionen im Rahmen der Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Ver-
mögensgegenständen, die Kreditaufnahme zur Finanzierung von Einschussverpflichtungen für 
Devisenterminkontrakte zum Zwecke der Währungskurssicherung und die Besicherung solcher 
Kredite bzw. Kreditlinien durch Vermögensgegenstände des Fonds, das Management liquider 
Mittel sowie die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen.

Die Asset Management-Gesellschaft haftet der Gesellschaft für die Erfüllung dieser Pflichten. 
Die aufsichtsrechtlichen Pflichten der Gesellschaft sowie ihre zivilrechtliche Haftung gegenüber 
den Anlegern des Fonds bleiben allerdings von dieser Auslagerung unberührt. Rechtliche Bezie-
hungen zwischen der Asset Management-Gesellschaft und den Anlegern des Fonds werden 
durch die Auslagerung nicht begründet.
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Die Asset Management-Gesellschaft wird für den Fonds auf der Grundlage eines mit der Gesell-
schaft abgeschlossenen Vertrages über die Auslagerung der Portfolioverwaltung tätig. Diesen 
kann die Asset Management-Gesellschaft zu jedem Zeitpunkt ordentlich unter Einhaltung einer 
einmonatigen Kündigungsfrist kündigen. Auch die Gesellschaft hat ordentliche und außeror-
dentliche Kündigungsrechte. 

Sollte die Asset Management-Gesellschaft nicht mehr für die Portfolioverwaltung des Fonds zur 
Verfügung stehen, wird die Gesellschaft, soweit sich kein anderes Auslagerungsunternehmen 
anbietet, das eine Fortführung der Anlagestrategie gewährleisten kann, die Verwaltung des 
Fonds unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsfrist von 6 Monaten kündi-
gen, mit der Folge, dass der Fonds nach Ablauf dieser Frist abgewickelt und der Erlös an die 
Anleger ausgezahlt werden kann (siehe zu diesem Verfahren Abschnitt „Auflösung, Übertra-
gung und Verschmelzung des Fonds“). Bis zum Ende der Kündigungsfrist wird die Gesellschaft 
die in Abschnitt „Anlageziel, Anlagegrundsätze und Anlagepolitik“ beschriebene Vermögensan-
lage nicht weiterverfolgen, sondern die Mittel des Fonds ausschließlich – soweit nach den Anla-
gebedingungen zulässig – in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten anlegen.

7. Risikohinweise

Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an dem Fonds sollten Anleger die nach-
folgenden Risikohinweise zusammen mit den anderen in diesem Verkaufsprospekt enthal-
tenen Informationen sorgfältig lesen und diese bei ihrer Anlageentscheidung berücksichti-
gen. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken kann für sich genommen oder zusam-
men mit anderen Umständen die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen 
Vermögensgegenstände nachteilig beeinflussen und sich damit auch nachteilig auf den An-
teilwert auswirken.

Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in 
dem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Antei-
lerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Fonds investierte Kapital nicht oder 
nicht vollständig zurück. Der Anleger könnte sein in den Fonds investiertes Kapital teilweise 
oder in Einzelfällen sogar ganz verlieren. Wertzuwächse können nicht garantiert werden. 
Das Risiko des Anlegers ist auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht 
über das vom Anleger investierte Kapital hinaus besteht nicht.

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Prospekts beschriebenen Risiken und 
Unsicherheiten kann die Wertentwicklung des Fonds durch verschiedene weitere Risiken 
und Unsicherheiten beeinträchtigt werden, die derzeit nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, 
in der die nachfolgenden Risiken aufgeführt werden, enthält weder eine Aussage über die 
Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts noch über das Ausmaß oder die Bedeutung bei Eintritt 
einzelner Risiken.

Risiken einer Fondsanlage

Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer Anlage in ein Gemischtes Invest-
mentvermögen typischerweise verbunden sind. Diese Risiken können sich nachteilig auf den 
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Anteilwert, auf das vom Anleger investierte Kapital sowie auf die vom Anleger geplante Halte-
dauer der Fondsanlage auswirken.

Schwankung des Fondsanteilwerts

Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des Fonds, geteilt durch die Anzahl der in 
den Verkehr gelangten Anteile. Der Wert des Fonds entspricht dabei der Summe der Markt-
werte aller Vermögensgegenstände im Fondsvermögen abzüglich der Summe der Marktwerte 
aller Verbindlichkeiten des Fonds. Der Fondsanteilwert ist daher von dem Wert der im Fonds 
gehaltenen Vermögensgegenstände und der Höhe der Verbindlichkeiten des Fonds abhängig. 
Sinkt der Wert dieser Vermögensgegenstände oder steigt der Wert der Verbindlichkeiten, so 
fällt der Fondsanteilwert.

Beeinflussung der individuellen Performance durch steuerliche Aspekte

Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den individuellen Verhältnissen des 
jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzelfragen – ins-
besondere unter Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation – sollte sich der Anle-
ger an seinen persönlichen Steuerberater wenden.

Steuerliche Risiken durch Wertabsicherungsgeschäfte für wesentlich beteiligte Anleger

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kapitalertragsteuer auf deutsche Dividenden und 
Erträge aus inländischen eigenkapitalähnlichen Genussrechten, die der Anleger originär erzielt, 
ganz oder teilweise nicht anrechenbar bzw. erstattungsfähig ist. Die Kapitalertragssteuer wird 
voll angerechnet bzw. erstattet, wenn (i) der Anleger deutsche Aktien und deutsche eigenkapi-
talähnliche Genussrechte innerhalb eines Zeitraums von 45 Tagen vor und nach dem Fällig-
keitszeitpunkt der Kapitalerträge (insgesamt 91 Tage) ununterbrochen 45 Tage hält und (ii) in 
diesen 45 Tagen ununterbrochen das Risiko aus einem sinkenden Wert der Anteile oder Ge-
nussrechte Risiken von mindestens 70 % trägt (sogenannte 45-Tage-Regelung). Weiterhin darf 
für die Anrechnung der Kapitalertragssteuer keine Verpflichtung zur unmittelbaren oder mittel-
baren Vergütung der Kapitalerträge an eine andere Person (z.B. durch Swaps, Wertpapierleih-
geschäfte, Pensionsgeschäfte) bestehen. Daher können Kurssicherungs- oder Termingeschäfte 
schädlich sein, die das Risiko aus deutschen Aktien oder deutschen eigenkapitalähnlichen Ge-
nussrechten unmittelbar oder mittelbar absichern. Kurssicherungsgeschäfte über Wert- und 
Preisindices gelten dabei als mittelbare Absicherung. Soweit der Fonds als nahestehende Per-
son des Anlegers anzusehen ist und Absicherungsgeschäfte tätigt, können diese dazu führen, 
dass diese dem Anleger zugerechnet werden und der Anleger die 45-Tage-Regelung deshalb 
nicht einhält.

Im Falle des Nichteinbehalts von Kapitalertragsteuer auf entsprechende Erträge, die der Anle-
ger originär erzielt, können Absicherungsgeschäfte des Fonds dazu führen, dass diese dem An-
leger zugerechnet werden und der Anleger die Kapitalertragsteuer an das Finanzamt abzufüh-
ren hat.
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Änderung der Anlagepolitik oder der Anlagebedingungen

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit Genehmigung der BaFin ändern. Dadurch 
können auch Rechte des Anlegers betroffen sein. Die Gesellschaft kann etwa durch eine Ände-
rung der Anlagebedingungen die Anlagepolitik des Fonds ändern oder sie kann die dem Fonds 
zu belastenden Kosten erhöhen. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik zudem innerhalb des 
gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlage-
bedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern. Hierdurch kann sich das mit 
dem Fonds verbundene Risiko verändern.

Beschränkung der Anteilrücknahme

Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile für insgesamt bis zu 15 aufeinander folgende 
Arbeitstage beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger an einem Abrechnungstag 
einen zuvor festgelegten Schwellenwert überschreiten, ab dem die Rückgabeverlangen auf-
grund der Liquiditätssituation des Fonds nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger 
ausgeführt werden können. Wird der Schwellenwert erreicht oder überschritten, entscheidet 
die Gesellschaft im pflichtgemäßen Ermessen, ob sie an diesem Abrechnungsstichtag die Rück-
nahme beschränkt. Entschließt sie sich zur Rücknahmebeschränkung, kann sie diese auf 
Grundlage einer täglichen Ermessensentscheidung für bis zu 14 aufeinanderfolgende Arbeits-
tage fortsetzen. Hat die Gesellschaft entschieden, die Rücknahme zu beschränken, wird sie An-
teile zu dem am Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahmepreis lediglich anteilig zurückneh-
men. Im Übrigen entfällt die Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jedes Rücknahmeverlangen 
nur anteilig auf Basis einer von der Gesellschaft ermittelten Quote ausgeführt wird. Der nicht 
ausgeführte Teil der Order wird auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt, sondern 
verfällt. Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass seine Order zur Anteilrückgabe nur an-
teilig ausgeführt wird und er die noch offene Restorder erneut platzieren muss.

Aussetzung der Anteilrücknahme

Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche 
Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger 
erforderlich erscheinen lassen. Außergewöhnliche Umstände in diesem Sinne können z.B. wirt-
schaftliche oder politische Krisen, Rücknahmeverlangen in außergewöhnlichem Umfang sein 
sowie die Schließung von Börsen oder Märkten, Handelsbeschränkungen oder sonstige Fakto-
ren, die die Ermittlung des Anteilwerts beeinträchtigen. Daneben kann die BaFin anordnen, dass 
die Gesellschaft die Rücknahme der Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Interesse der Anle-
ger oder der Öffentlichkeit erforderlich ist. Der Anleger kann seine Anteile während dieses Zeit-
raums nicht zurückgeben. Auch im Fall einer Aussetzung der Anteilrücknahme kann der Anteil-
wert sinken, z.B., wenn die Gesellschaft gezwungen ist, Vermögensgegenstände während der 
Aussetzung der Anteilrücknahme unter Verkehrswert zu veräußern. Der Anteilwert nach Wie-
deraufnahme der Anteilrücknahme kann niedriger liegen als derjenige vor Aussetzung der Rü-
cknahme. Einer Aussetzung kann ohne erneute Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile di-
rekt eine Auflösung des Fonds folgen, z.B. wenn die Gesellschaft die Verwaltung des Fonds 
kündigt, um den Fonds dann aufzulösen. Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die 
von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann und dass ihm wesentliche Teile des inves-
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tierten Kapitals für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen oder insgesamt verloren ge-
hen.

Auflösung des Fonds

Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des Fonds zu kündigen. Die Gesellschaft 
kann den Fonds nach Kündigung der Verwaltung ganz auflösen. Das Verfügungsrecht über den 
Fonds geht nach einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf die Verwahrstelle über. Für den 
Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren 
kann. Bei dem Übergang des Fonds auf die Verwahrstelle können dem Fonds andere Steuern 
als deutsche Ertragssteuern belastet werden. Wenn die Fondsanteile nach Beendigung des Li-
quidationsverfahrens aus dem Depot des Anlegers ausgebucht werden, kann der Anleger mit 
Ertragssteuern belastet werden. 

Übertragung aller Vermögensgegenstände des Fonds auf ein anderes Investmentvermögen 
(Verschmelzung)

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermögensgegenstände des Fonds auf ein anderes Publikums-
Investmentvermögen übertragen. Der Anleger kann seine Anteile in diesem Fall (i) zurückgeben, 
(ii) oder behalten mit der Folge, dass er Anleger des übernehmenden Investmentvermögens 
wird, (iii) oder gegen Anteile an einem offenen inländischen Investmentvermögen mit vergleich-
baren Anlagegrundsätzen umtauschen, sofern die Gesellschaft oder ein mit ihr verbundenes 
Unternehmen ein solches Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen verwal-
tet. Überträgt die Gesellschaft sämtliche Vermögensgegenstände auf einen OGAW, so muss 
der aufnehmende oder neu zu gründende Fonds ein OGAW sein. Der Anleger muss daher im 
Rahmen der Übertragung vorzeitig eine erneute Investitionsentscheidung treffen. Bei einer 
Rückgabe der Anteile können Ertragssteuern anfallen. Bei einem Umtausch der Anteile in An-
teile an einem Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen kann der Anleger 
mit Steuern belastet werden, etwa wenn der Wert der erhaltenen Anteile höher ist als der Wert 
der alten Anteile zum Zeitpunkt der Anschaffung.

Übertragung des Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesell-
schaft übertragen. Der Fonds bleibt dadurch zwar unverändert, wie auch die Stellung des Anle-
gers. Der Anleger muss aber im Rahmen der Übertragung entscheiden, ob er die neue Kapital-
verwaltungsgesellschaft für ebenso geeignet hält wie die bisherige. Wenn er in den Fonds unter 
neuer Verwaltung nicht investiert bleiben möchte, muss er seine Anteile zurückgeben. Hierbei 
können Ertragssteuern anfallen.

Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele des Anlegers

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen gewünschten Anlageerfolg erreicht. 
Der Anteilwert des Fonds kann fallen und zu Verlusten beim Anleger führen. Es bestehen keine 
Garantien der Gesellschaft oder Dritter hinsichtlich einer bestimmten Mindestzahlungszusage 
bei Rückgabe oder eines bestimmten Anlageerfolgs des Fonds. Anleger könnten einen niedrige-
ren als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Ein bei Erwerb von Anteilen entrich-
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teter Ausgabeaufschlag kann zudem insbesondere bei nur kurzer Anlagedauer einen Erfolg ei-
ner Anlage reduzieren oder sogar aufzehren. 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess

Im Rahmen des Investmentprozesses werden die relevanten finanziellen Risiken in die Anlage-
entscheidung mit einbezogen und fortlaufend bewertet. Dabei werden auch die relevanten 
Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungs-Verordnung“) berücksichtigt, die we-
sentliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer Investition haben können.

Als Nachhaltigkeitsrisiko wird ein Ereignis oder eine Bedingung im Bereich Umwelt, Soziales 
oder Unternehmensführung bezeichnet, dessen beziehungsweise deren Eintreten erhebliche 
negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte. Nachhaltigkeitsrisiken kön-
nen demnach zu einer wesentlichen Verschlechterung des Finanzprofils, der Liquidität, der 
Rentabilität oder der Reputation des zugrundeliegenden Investments führen. Sofern Nachhal-
tigkeitsrisiken nicht bereits im Bewertungsprozess der Investments berücksichtigt werden, kön-
nen diese wesentlich negative Auswirkungen auf den erwarteten/geschätzten Marktpreis 
und/oder die Liquidität der Anlage und somit auf die Rendite des Fonds haben. Nachhaltigkeits-
risiken können auf alle bekannten Risikoarten erheblich einwirken und als Faktor zur Wesent-
lichkeit dieser Risikoarten beitragen. 

Im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände für den Fonds werden neben den Zielen 
und Anlagestrategien auch der Einfluss der Risikoindikatoren inklusive der Nachhaltigkeitsrisi-
ken bewertet.

Die Beurteilung der Risikoquantifizierung umfasst Aspekte der Nachhaltigkeitsrisiken und setzt 
diese zu anderen Faktoren (insbes. Preis und zu erwartende Rendite) bei der Investitionsent-
scheidung in Relation.

Generell werden Risiken (inklusive Nachhaltigkeitsrisiken) im Bewertungsprozess der Investition 
(Preisindikation) bereits mitberücksichtigt unter Zugrundelegung der potenziellen wesentlichen 
Auswirkungen von Risiken auf die Rendite des Fonds. Dennoch können sich je nach Vermö-
gensgegenstand und aufgrund externer Faktoren negative Auswirkungen auf die Rendite des 
Fonds realisieren.

Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds (Marktrisiko)

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit der Anlage in einzelne Vermögensgegen-
stände durch den Fonds einhergehen. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds 
bzw. der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände beeinträchtigen und sich damit nachtei-
lig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital auswirken.
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Wertveränderungsrisiken

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, unter-
liegen Risiken. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegen-
stände gegenüber dem Einstandspreis fällt oder Kassa- und Terminpreise sich unterschiedlich 
entwickeln.

Kapitalmarktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Ent-
wicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft so-
wie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beein-
flusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrati-
onale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Schwankungen der Kurs- 
und Marktwerte können auch auf Veränderungen der Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität 
eines Emittenten zurückzuführen sein.

Kursänderungsrisiko von Aktien

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko 
von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung 
der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das je-
weilige Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbesondere 
bei Unternehmen, deren Aktien erst über einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem an-
deren organisierten Markt zugelassen sind; bei diesen können bereits geringe Veränderungen 
von Prognosen zu starken Kursbewegungen führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei han-
delbaren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter Streubesitz) niedrig, so 
können bereits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge dieser Aktie eine starke Auswirkung auf 
den Marktpreis haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen.

Zinsänderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das 
Marktzinsniveau ändert, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Steigen die 
Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse 
der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinsli-
cher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzins-
lichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen 
jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich stark aus. 
Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festver-
zinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Lauf-
zeiten haben demgegenüber in der Regel geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere 
mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von ma-
ximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Daneben können sich die Zinssätze ver-
schiedener, auf die gleiche Währung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente mit vergleich-
barer Restlaufzeit unterschiedlich entwickeln.
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Risiko von negativen Habenzinsen

Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahrstelle oder anderen Banken für 
Rechnung des Fonds an. Für diese Bankguthaben ist teilweise ein Zinssatz vereinbart, der dem 
European Interbank Offered Rate (Euribor) abzüglich einer bestimmten Marge entspricht. Sinkt 
der Euribor unter die vereinbarte Marge, so führt dies zu negativen Zinsen auf dem entspre-
chenden Konto. Abhängig von der Entwicklung der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 
können sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige Bankguthaben eine negative Verzinsung er-
zielen.

Kursänderungsrisiko von Wandel- und Optionsanleihen

Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe in Aktien umzutauschen oder 
Aktien zu erwerben. Die Entwicklung des Werts von Wandel- und Optionsanleihen ist daher ab-
hängig von der Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die Risiken der Wertentwicklung der 
zugrunde liegenden Aktien können sich daher auch auf die Wertentwicklung der Wandel- und 
Optionsanleihe auswirken. Optionsanleihen, die dem Emittenten das Recht einräumen, dem An-
leger statt der Rückzahlung eines Nominalbetrags eine im Vorhinein festgelegte Anzahl von Ak-
tien anzudienen (Reverse Convertibles), sind in verstärktem Maße von dem entsprechenden 
Aktienkurs abhängig.

Inflationsrisiko

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermögensgegenstände. Dies gilt auch für 
die im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände. Die Inflationsrate kann über dem Wertzu-
wachs des Fonds liegen.

Währungsrisiko

Vermögenswerte des Fonds können in anderen Währungen als der Fondswährung angelegt 
sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jewei-
ligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich 
der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Konzentrationsrisiko

Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte, dann 
ist der Fonds von der Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark 
abhängig.

Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile

Die Risiken der Investmentvermögen, deren Anteile für den Fonds erworben werden (soge-
nannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds 
enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen Zielfonds verfolgten Anlagestrate-
gien. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber 
auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestra-
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tegien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen 
können sich gegeneinander aufheben. Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das 
Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anlageentscheidungen müssen nicht zwin-
gend mit den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft übereinstimmen. Der Gesellschaft 
wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Ent-
spricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann sie gegebe-
nenfalls erst deutlich verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt.

Die Zielfonds können überdies in Vermögensgegenstände investiert sein, die nach geltendem 
Recht nicht mehr erwerbbar sind, aber weiter gehalten werden dürfen, sofern sie nach dem In-
vestmentgesetz erworben wurden. Hierdurch können sich auf Ebene des Zielfonds Risiken ver-
wirklichen, die die Wertentwicklung der Zielfondsanteile und damit die Wertentwicklung des 
Fonds beeinträchtigen.

Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die 
Rücknahme der Anteile beschränken oder aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, 
die Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, indem sie diese gegen Auszahlung des Rücknahme-
preises bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt.

Risiken im Zusammenhang mit Immobilienfonds

Der Fonds hält Anteile an inländischen Publikums-Immobiliensondervermögen („Immobilien-
fonds“). Diese durfte die Gesellschaft nach dem Investmentgesetz für den Fonds erwerben und 
darf sie nach geltendem Recht weiter halten. Die Gesellschaft darf aber solche Vermögensge-
genstände für den Fonds nicht mehr erwerben. Solange die Gesellschaft diese Vermögensge-
genstände für den Fonds weiter hält, können sich die mit diesen Vermögensgegenständen ver-
bundenen Risiken weiter auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. 

Durch die Investition in Immobilienfonds legt der Fonds sein Vermögen indirekt in Immobilien 
an. Dies kann auch durch eine Investition in eine Immobilien-Gesellschaft erfolgen. Damit trägt 
der Fonds indirekt die mit einer Anlage in Immobilien verbundenen Risiken. Hierzu zählen insbe-
sondere im Grundbesitz liegende Risiken wie Leerstände, Mietrückstände und Mietausfälle, die 
sich u.a. aus der Veränderung der Standortqualität oder der Mieterbonität oder aufgrund von 
Störungen des öffentlichen Lebens und des Immobilienmarktes infolge von Pandemien ergeben 
können. Veränderungen der Standortqualität können zur Folge haben, dass der Standort für die 
gewählte Nutzung nicht mehr geeignet ist. Der Gebäudezustand kann Instandhaltungsaufwen-
dungen erforderlich machen, die nicht immer vorhersehbar sind. Erwirbt ein Immobilienfonds 
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, so können sich Risiken aus der Gesellschaftsform 
ergeben sowie im Zusammenhang mit dem möglichen Ausfall von Gesellschaftern oder aus Än-
derungen der steuerrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen. 

Ein Immobilienfonds darf die Rücknahme der Anteile zudem befristet verweigern und ausset-
zen, wenn bei umfangreichen Rücknahmeverlangen die liquiden Mittel zur Zahlung des Rück-
nahmepreises und zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung nicht mehr aus-
reichen oder nicht sogleich zur Verfügung stehen. Der Erwerb von Anteilen an Immobilienfonds 
ist ferner nicht durch eine Höchstanlagesumme pro Anleger begrenzt. Umfangreiche Rückgabe-
verlangen können daher die Liquidität des Immobilienfonds beeinträchtigen und eine Ausset-
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zung der Rücknahme der Anteile erfordern. Im Fall einer Aussetzung der Anteilrücknahme kann 
der Anteilwert sinken; z.B. wenn die Verwaltungsgesellschaft gezwungen ist, Immobilien und 
Immobiliengesellschaften während der Aussetzung der Anteilrücknahme unter Verkehrswert zu 
veräußern. Der Anteilpreis nach Wiederaufnahme der Anteilrücknahme kann niedriger liegen als 
derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. Eine vorübergehende Aussetzung kann überdies zu 
einer dauerhaften Aussetzung der Anteilrücknahme und zu einer Auflösung des Sondervermö-
gens führen, etwa wenn die für die Wiederaufnahme der Anteilrücknahme erforderliche Liquidi-
tät durch Veräußerung von Immobilien nicht beschafft werden kann. Eine Auflösung des Son-
dervermögens kann längere Zeit, ggf. mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Für den Fonds be-
steht daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer an den Immobilienfonds nicht 
realisieren kann und ihm ggf. wesentliche Teile des investierten Kapitals für unbestimmte Zeit 
nicht zur Verfügung stehen oder ganz verloren gehen.

Der Fonds kann Anteile an Immobilienfonds nur im Wert von bis zu EUR 30.000 je Kalenderhalb-
jahr und je Zielfonds zurückgeben. Darüber hinaus kann der Fonds Anteile an Immobilienfonds 
nur nach Einhaltung einer Mindesthaltedauer von 24 Monaten und mit 12-monatiger Rückgabe-
frist zurückgeben. Dies kann sich im Falle einer drohenden Aussetzung der Rücknahme von An-
teilen negativ auswirken.

Risiken aus dem Anlagespektrum

Unter Beachtung der durch das Gesetz und die Anlagebedingungen vorgegebenen Anlage-
grundsätze und -grenzen, die für den Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tat-
sächliche Anlagepolitik auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegen-
stände z.B. nur weniger Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. Diese Konzen-
tration auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit Risiken (z.B. Marktenge, hohe Schwan-
kungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) verbunden sein. Über den Inhalt der Anla-
gepolitik informiert der Jahresbericht nachträglich für das abgelaufene Berichtsjahr.

Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidität des Fonds im Zusammenhang 
mit vermehrten Zeichnungen oder Rückgaben (Liquiditätsrisiko)

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquidität des Fonds beeinträchtigen kön-
nen. Dies kann dazu führen, dass der Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen vorübergehend 
oder dauerhaft nicht nachkommen kann bzw. dass die Gesellschaft die Rückgabeverlangen von 
Anlegern vorübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der Anleger kann gegebenenfalls 
die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren und ihm kann das investierte Kapital oder 
Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch die Verwirklichung der Li-
quiditätsrisiken könnte zudem der Wert des Fondsvermögens und damit der Anteilwert sinken, 
etwa wenn die Gesellschaft gezwungen ist, soweit gesetzlich zulässig, Vermögensgegenstände 
für den Fonds unter Verkehrswert zu veräußern. Ist die Gesellschaft nicht in der Lage, die Rück-
gabeverlangen der Anleger zu erfüllen, kann dies außerdem zur Beschränkung oder Aussetzung 
der Rücknahme und im Extremfall zur anschließenden Auflösung des Fonds führen.
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Risiko durch Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kredite aufnehmen. Kredite mit einer variablen 
Verzinsung können sich durch steigende Zinssätze negativ auf das Fondsvermögen auswirken. 
Muss die Gesellschaft einen Kredit zurückzahlen und kann ihn nicht durch eine Anschlussfinan-
zierung oder im Fonds vorhandene Liquidität ausgleichen, ist sie möglicherweise gezwungen, 
Vermögensgegenstände vorzeitig oder zu schlechteren Konditionen als geplant zu veräußern.

Risiken durch vermehrte Rückgaben oder Zeichnungen

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anlegern fließt dem Fondsvermögen Liquidität zu oder 
vom Fondsvermögen Liquidität ab. Die Zu- und Abflüsse können nach Saldierung zu einem Net-
tozu- oder -abfluss der liquiden Mittel des Fonds führen. Dieser Nettozu- oder -abfluss kann 
den Fondsmanager veranlassen, Vermögensgegenstände zu kaufen oder zu verkaufen, wo-
durch Transaktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch die Zu- oder Abflüsse 
eine von der Gesellschaft für den Fonds vorgesehene Quote liquider Mittel über- bzw. unter-
schritten wird. Die hierdurch entstehenden Transaktionskosten werden dem Fondsvermögen 
belastet und können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Bei Zuflüssen kann sich 
eine erhöhte Fondsliquidität belastend auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken, wenn die 
Gesellschaft die Mittel nicht zu adäquaten Bedingungen anlegen kann.

Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forderungsrisiko

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich für den Fonds im Rahmen einer Geschäfts-
beziehung mit einer anderen Partei (sogenannte Gegenpartei) ergeben können. Dabei besteht 
das Risiko, dass die Gegenpartei ihren vereinbarten Verpflichtungen nicht mehr nachkommen 
kann. Dies kann die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig 
auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital auswirken.

Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken (außer zentrale Kontrahenten)

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) oder eines Vertragspartners 
(nachfolgend „Kontrahent“), gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Ver-
luste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklun-
gen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf 
den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten. 
Die Partei eines für Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollstän-
dig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Fonds ge-
schlossen werden.

Risiko durch zentrale Kontrahenten

Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – „CCP“) tritt als zwischengeschaltete Institution 
in bestimmte Geschäfte für den Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über derivative Finanzin-
strumente. In diesem Fall wird er als Käufer gegenüber dem Verkäufer und als Verkäufer ge-
genüber dem Käufer tätig. Ein CCP sichert sich gegen das Risiko, dass seine Geschäftspartner 
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die vereinbarten Leistungen nicht erbringen können, durch eine Reihe von Schutzmechanismen 
ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, Verluste aus den eingegangenen Geschäften auszuglei-
chen (z.B. durch Besicherungen). Es kann trotz dieser Schutzmechanismen nicht ausgeschlos-
sen werden, dass ein CCP seinerseits überschuldet wird und ausfällt, wodurch auch Ansprüche 
der Gesellschaft für den Fonds betroffen sein können. Hierdurch können Verluste für den Fonds 
entstehen.

Operationelle und sonstige Risiken des Fonds

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispielsweise aus menschlichem oder Sys-
temversagen bei der Gesellschaft oder externen Dritten ergeben können. Diese Risiken können 
die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteil-
wert und auf das vom Anleger investierte Kapital auswirken. 

Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstände oder Naturkatastrophen

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Ver-
luste durch Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch 
äußere Ereignisse, wie z.B. Naturkatastrophen oder Pandemien, geschädigt werden.

Länder- oder Transferrisiko

Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund feh-
lender Transferfähigkeit der Währung oder -bereitschaft seines Sitzlandes, oder aus anderen 
Gründen, Leistungen nicht fristgerecht, überhaupt nicht oder nur in einer anderen Währung er-
bringen kann. So können z.B. Zahlungen, auf die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds An-
spruch hat, ausbleiben, in einer Währung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschränkungen 
nicht (mehr) konvertierbar ist, oder in einer anderen Währung erfolgen. Zahlt der Schuldner in 
einer anderen Währung, so unterliegt diese Position dem oben dargestellten Währungsrisiko. 

Rechtliche und politische Risiken

Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechtsordnungen getätigt werden, in denen deutsches 
Recht keine Anwendung findet bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand außer-
halb Deutschlands ist. Hieraus resultierende Rechte und Pflichten der Gesellschaft für Rech-
nung des Fonds können von denen in Deutschland zum Nachteil des Fonds bzw. des Anlegers 
abweichen. Politische oder rechtliche Entwicklungen einschließlich der Änderungen von rechtli-
chen Rahmenbedingungen in diesen Rechtsordnungen können von der Gesellschaft nicht oder 
zu spät erkannt werden oder zu Beschränkungen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erwor-
bener Vermögensgegenstände führen. Diese Folgen können auch entstehen, wenn sich die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gesellschaft und/oder die Verwaltung des Fonds in 
Deutschland ändern.

Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen, steuerliches Risiko

Die steuerlichen Ausführungen in diesem Verkaufsprospekt gehen von der derzeit bekannten 
Rechtslage aus. Die Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften richten sich an in Deutsch-



MasterFonds-VV Ertrag

Seite 24

land unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige 
Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche 
Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht än-
dert.

Schlüsselpersonenrisiko

Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt die-
ser Erfolg möglicherweise auch von der Eignung der handelnden Personen und damit den rich-
tigen Entscheidungen des Managements ab. Die personelle Zusammensetzung des Fondsma-
nagements kann sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicher-
weise weniger erfolgreich agieren.

Verwahrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko 
verbunden, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen des Verwahrers bzw. höherer Ge-
walt resultieren kann.

Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen (Abwicklungsrisiko)

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften besteht das Risiko, dass eine der Vertragspar-
teien verzögert oder nicht vereinbarungsgemäß zahlt oder die Wertpapiere nicht fristgerecht 
liefert. Dieses Abwicklungsrisiko besteht entsprechend auch beim Handel mit anderen Vermö-
gensgegenständen für den Fonds.

8. Erläuterung des Risikoprofils des Fonds

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus 
denen sich Chancen und Risiken ergeben:

• Entwicklung auf den internationalen Aktienmärkten.

• Entwicklung auf den internationalen Immobilienmärkten.

• Unternehmensspezifische Entwicklungen.

• Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro.

• Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen auf den Rentenmärkten.

• Entwicklung der Renditedifferenzen zwischen Staatspapieren und Unternehmensanlei-
hen (Spread-Entwicklung).

• Der Fonds kann seine Anlagen zeitweilig mehr oder weniger stark auf bestimmte Sekto-
ren, Länder oder Marktsegmente konzentrieren. Auch daraus können sich Chancen und 
Risiken ergeben.
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Weitere Informationen zum Risikoprofil des Fonds sind dem Basisinformationsblatt für den 
Fonds zu entnehmen, das auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://fondsfinder.uni-
versal-investment.com abrufbar ist.

9. Erhöhte Volatilität

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik eine erhöhte 
Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen 
Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

10. Profil des typischen Anlegers

Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten ge-
wonnen haben. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wertschwankungen der Anteile 
und ggf. einen deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit 
einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont. Die Einschätzung der Gesellschaft stellt 
keine Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der 
Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht.

11. Anlageziel, Anlagegrundsätze und Anlagepolitik

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Anlagegrundsätze und Anlagepolitik

Die Gesellschaft darf für den Fonds folgende Vermögensgegenstände erwerben:

• Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der Allgemeinen Anlagebedingungen;

• Bankguthaben gemäß § 7 der Allgemeinen Anlagebedingungen;

• Anteile oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebe-
dingungen und Anteile an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 2 der Allgemeinen Anlage-
bedingungen;

Wertpapiere gemäß § 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen, Derivate gemäß § 9 der Allgemei-
nen Anlagebedingungen, Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der Allgemeinen Anlagebe-
dingungen, Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingun-
gen und Anteile oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 4 werden nicht erworben.

Darüber hinaus darf die Gesellschaft für Rechnung des Fonds folgende Vermögensgegen-
stände weiter halten, soweit diese zulässig vor Inkrafttreten des KAGB erworben wurden:

• Anteile an Immobilien-Sondervermögen (auch nach deren Umstellung auf das KAGB) sowie 
Anteile oder Aktien an vergleichbaren EU- oder ausländischen Investmentvermögen,

https://fondsfinder.universal-investment.com/
https://fondsfinder.universal-investment.com/
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Ein Neuerwerb dieser Vermögensgegenstände ist nicht zulässig.

Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts 
durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – 
allerdings jederzeit ändern.

Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Investmentanteilen gemäß 
§ 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen 
sowie Anteilen oder Aktien an vergleichbaren EU- oder ausländischen Investmentvermögen 
angelegt. Der Fonds setzt sich zu höchstens 25 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktien-
fonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu min-
destens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjah-
resberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat.

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. 
Daneben kann der Fonds z.B. in Aktien- (bis zu 25 %), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / 
Total Returnfonds investiert werden.

Aufgrund der oben dargelegten Anlagestrategie und der im Fonds gehaltenen Vermögensge-
genstände wird für den Fonds als Vergleichsindex herangezogen: 60 % JPM EMU Bond Index 
1-3 years®1, 15 % JPM Cash Index Euro Currency 1 Month®2, 25 % MSCI AC World Index -ndr- 
(EUR)®3. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann 
ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubil-
den, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen 
Wertentwicklung an.

Die Vergleichsindizes JPM EMU Bond Index 1-3 years® und JPM Cash Index Euro Currency 1 
Month® werden von JPMorgan Chase & Co. administriert. Der Vergleichsindex MSCI AC 
World Index -ndr- (EUR)® wird von MSCI Inc. administriert. JPMorgan Chase & Co. und MSCI 
Inc. sind nicht bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in das öffentliche Re-
gister der Administratoren und Referenzwerte gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 einge-
tragen.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im 
Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige 
Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen be-
rücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Im-
pacts (nachfolgend „PAI“)) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksich-
tigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt inso-
weit nicht. Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren sind im Rahmen des Jahresberichts des Fonds verfügbar.

1 JPM EMU Bond Index ist eine eingetragene Marke der JPMorgan Chase & Co.
2 JPM Cash Index ist eine eingetragene Marke der JPMorgan Chase & Co.
3 MSCI World ist eine eingetragene Marke der MSCI Inc.
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Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwan-
ken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktions-
kosten auslösen).

Die Fondswährung ist Euro.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht wer-
den. Insbesondere kann nicht gewährleistet werden, dass der Anleger das in den Fonds in-
vestierte Vermögen vollständig zurückerhält (siehe auch Abschnitt „Risikohinweise“).

12. Anlageinstrumente im Einzelnen

Die Gesellschaft darf die oben im Abschnitt „Anlagegrundsätze und Anlagepolitik“ genannten 
Vermögensgegenstände innerhalb der insbesondere in den nachfolgenden Abschnitten „Anla-
gegrenzen für Geldmarktinstrumente“, „Weitere Vermögensgegenstände und deren Anlage-
grenzen“ sowie „Investmentanteile und deren Anlagegrenzen“ dargestellten Anlagegrenzen 
erwerben. Einzelheiten zu diesen Vermögensgegenständen und den hierfür geltenden Anla-
gegrenzen sind nachfolgend dargestellt.

Geldmarktinstrumente

Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente vorbehaltlich der Bestim-
mungen in § 6 der Allgemeinen Anlagebedingungen angelegt werden.

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds in Geldmarktinstrumente investieren, die übli-
cherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie in verzinsliche Wertpapiere, die alter-
nativ

• zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit von höchstens 
397 Tagen haben. 

• zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit haben, die län-
ger als 397 Tage ist, deren Verzinsung aber nach den Emissionsbedingungen regelmäßig, 
mindestens einmal in 397 Tagen marktgerecht angepasst werden muss.

• deren Risikoprofil dem Risikoprofil von Wertpapieren entspricht, die das Kriterium der Rest-
laufzeit oder das der Zinsanpassung erfüllen.

Für den Fonds dürfen Geldmarktinstrumente erworben werden, wenn sie

1. an einer Börse in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den EWR zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 

2. ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der EU oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den EWR zum Handel zugelassen oder in einem dieser 
Staaten an einem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern 
die BaFin die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes zugelassen hat, 
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3. von der EU, dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem Land, einem anderen 
Mitgliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskörper-
schaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats der EU, der Europäischen Zentralbank 
oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundes-
staat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von einer internationalen öffentlich-
rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, begeben oder 
garantiert werden,

4. von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den unter den Num-
mern 1 und 2 bezeichneten Märkten gehandelt werden,

5. von einem Kreditinstitut begeben oder garantiert werden, das nach dem Recht der EU fest-
gelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbe-
stimmungen, die nach Auffassung der BaFin denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleich-
wertig sind, unterliegt und diese einhält, oder

6. von anderen Emittenten begeben werden und es sich bei dem jeweiligen Emittenten

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 10 Millionen Euro handelt, 
das seinen Jahresabschluss nach der Europäischen Richtlinie über den Jahresab-
schluss von Kapitalgesellschaften erstellt und veröffentlicht, oder 

b) um einen Rechtsträger handelt, der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte 
Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe 
zuständig ist, oder 

c) um einen Rechtsträger handelt, der Geldmarktinstrumente emittiert, die durch Ver-
bindlichkeiten unterlegt sind, durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kre-
ditlinie. Dies sind Produkte, bei denen Kreditforderungen von Banken in Wertpapieren 
verbrieft werden (sogenannte Asset Backed Securities).

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente dürfen nur erworben werden, wenn sie liquide 
sind und sich ihr Wert jederzeit genau bestimmen lässt. Liquide sind Geldmarktinstrumente, 
die sich innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußern lassen. Hierbei ist 
die Verpflichtung der Gesellschaft zu berücksichtigen, Anteile am Fonds auf Verlangen der 
Anleger zurückzunehmen und hierfür in der Lage zu sein, solche Geldmarktinstrumente ent-
sprechend kurzfristig veräußern zu können. Für die Geldmarktinstrumente muss zudem ein 
exaktes und verlässliches Bewertungssystem existieren, das die Ermittlung des Nettobe-
standswerts des Geldmarktinstruments ermöglicht und auf Marktdaten oder Bewertungsmo-
dellen basiert (einschließlich Systemen, die auf fortgeführten Anschaffungskosten beruhen). 
Das Merkmal der Liquidität gilt für Geldmarktinstrumente als erfüllt, wenn diese an einem or-
ganisierten Markt innerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder an ei-
nem organisierten Markt außerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind, so-
fern die BaFin die Wahl dieses Marktes zugelassen hat. Dies gilt nicht, wenn der Gesellschaft 
Hinweise vorliegen, die gegen die hinreichende Liquidität der Geldmarktinstrumente spre-
chen.

Für Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert oder an einem geregelten Markt 
zum Handel zugelassen sind (siehe oben unter Nummern 3 bis 6), muss zudem die Emission 
oder der Emittent dieser Instrumente Vorschriften über den Einlagen- und Anlegerschutz un-



MasterFonds-VV Ertrag

Seite 29

terliegen. So müssen für diese Geldmarktinstrumente angemessene Informationen vorliegen, 
die eine angemessene Bewertung der mit den Instrumenten verbundenen Kreditrisiken er-
möglichen und die Geldmarktinstrumente müssen frei übertragbar sein. Die Kreditrisiken kön-
nen etwa durch eine Kreditwürdigkeitsprüfung einer Rating-Agentur bewertet werden.

Für diese Geldmarktinstrumente gelten weiterhin die folgenden Anforderungen, es sei denn, 
sie sind von der Europäischen Zentralbank oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates der EU 
begeben oder garantiert worden:

• Werden sie von folgenden (oben unter Nummer 3 genannten) Einrichtungen begeben oder 
garantiert:

- der EU, 

- dem Bund, 

- einem Sondervermögen des Bundes, 

- einem Land, 

- einem anderen Mitgliedstaat,

- einer anderen zentralstaatlichen Gebietskörperschaft, 

- der Europäischen Investitionsbank,

- einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bun-
desstaates 

- einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitglieds-
taat der EU angehört, 

müssen angemessene Informationen über die Emission bzw. das Emissionsprogramm 
oder über die rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission des 
Geldmarktinstruments vorliegen. 

• Werden sie von einem im EWR beaufsichtigten Kreditinstitut begeben oder garantiert 
(siehe oben unter Nummer 5), so müssen angemessene Informationen über die Emission 
bzw. das Emissionsprogramm oder über die rechtliche und finanzielle Situation des Emit-
tenten vor der Emission des Geldmarktinstruments vorliegen, die in regelmäßigen Abstän-
den und bei signifikanten Begebenheiten aktualisiert werden. Zudem müssen über die 
Emission bzw. das Emissionsprogramm Daten (z.B. Statistiken) vorliegen, die eine ange-
messene Bewertung der mit der Anlage verbundenen Kreditrisiken ermöglichen.

• Werden sie von einem Kreditinstitut begeben, das außerhalb des EWR Aufsichtsbestim-
mungen unterliegt, die nach Ansicht der BaFin den Anforderungen innerhalb des EWR an 
ein Kreditinstitut gleichwertig sind, so ist eine der folgenden Voraussetzungen zu erfüllen:

- Das Kreditinstitut unterhält einen Sitz in einem zur sogenannten Zehnergruppe (Zu-
sammenschluss der wichtigsten führenden Industrieländer – G10) gehörenden Mit-
gliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(nachfolgend „OECD“).

- Das Kreditinstitut verfügt mindestens über ein Rating mit einer Benotung, die als soge-
nanntes „Investment-Grade“ qualifiziert. Als „Investment-Grade“ bezeichnet man eine 
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Benotung mit „BBB“ bzw. „Baa“ oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung 
durch eine Rating-Agentur.

- Mittels einer eingehenden Analyse des Emittenten kann nachgewiesen werden, dass 
die für das Kreditinstitut geltenden Aufsichtsbestimmungen mindestens so streng sind 
wie die des Rechts der EU.

• Für die übrigen Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert oder einem geregel-
ten Markt zum Handel zugelassen sind (siehe oben unter Nummern 4 und 6 sowie die übri-
gen unter Nummer 3 genannten), müssen angemessene Informationen über die Emission 
bzw. das Emissionsprogramm sowie über die rechtliche und finanzielle Situation des Emit-
tenten vor der Emission des Geldmarktinstruments vorliegen, die in regelmäßigen Abstän-
den und bei signifikanten Begebenheiten aktualisiert und durch qualifizierte, vom Emitten-
ten weisungsunabhängige Dritte, geprüft werden. Zudem müssen über die Emission bzw. 
das Emissionsprogramm Daten (z.B. Statistiken) vorliegen, die eine angemessene Bewer-
tung der mit der Anlage verbundenen Kreditrisiken ermöglichen.

Bankguthaben

Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben angelegt werden.

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds nur Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von 
höchstens zwölf Monaten haben. 

Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR zu führen. Sie können 
auch bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Drittstaat unterhalten werden, dessen Aufsichtsbe-
stimmungen nach Auffassung der BaFin denjenigen des Rechts der EU gleichwertig sind.

Anlagegrenzen für Geldmarktinstrumente sowie Bankguthaben

Allgemeine Anlagegrenzen

Die Gesellschaft darf in Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 % 
des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Geldmarktinstrumente dieser 
Emittenten (Schuldner) 40 % des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft 
lediglich jeweils 5 % des Wertes des Fonds in Geldmarktinstrumente desselben Emittenten an-
legen. Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind auch dann im Rahmen 
der genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von diesen emittierten Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im Fonds enthaltenen Wertpapiere, die an deren 
Wertentwicklung gekoppelt sind, erworben werden.

Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je einem 
Kreditinstitut anlegen.

Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten

In Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten 
darf die Gesellschaft jeweils bis zu 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Zu diesen öffentli-
chen Emittenten zählen der Bund, die Bundesländer, Mitgliedstaaten der EU oder deren Ge-
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bietskörperschaften, Drittstaaten sowie supranationale öffentliche Einrichtungen, denen min-
destens ein EU-Mitgliedstaat angehört.

Kombination von Anlagegrenzen

Die Gesellschaft darf höchstens 20 % des Wertes des Fonds in eine Kombination der folgen-
den Vermögensgegenstände anlegen:

• von ein und derselben Einrichtung begebene Geldmarktinstrumente,

• Einlagen bei dieser Einrichtung, d.h. Bankguthaben,

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben unberührt.

Investmentanteile und deren Anlagegrenzen

Investmentanteile an OGAW und Gemischten Sondervermögen

Die Gesellschaft darf den Fonds vollständig anlegen in 

• Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie („OGAW“), die nach ihren Anlagebedingun-
gen höchstens 10 % ihres Wertes in Anteile an anderen offenen Investmentvermögen in-
vestieren,

• Gemischte Investmentvermögen gemäß § 218 KAGB und entsprechende EU-Investment-
vermögen oder ausländische AIF, die nach ihren Anlagebedingungen höchstens 10 % ihres 
Wertes in Anteile an anderen offenen Investmentvermögen investieren,

• Andere AIF, die folgenden Anforderungen genügen:

- Der AIF muss nach Rechtsvorschriften zugelassen worden sein, die ihn einer wirksa-
men öffentlichen Aufsicht zum Schutz der Anleger unterstellen, und es muss eine 
ausreichende Gewähr für eine befriedigende Zusammenarbeit zwischen den Auf-
sichtsbehörden bestehen.

- Das Schutzniveau der Anleger muss gleichwertig zu dem Schutzniveau eines Anle-
gers in einem inländischen OGAW sein, insbesondere im Hinblick auf Trennung von 
Verwaltung und Verwahrung der Vermögensgegenstände, für die Kreditaufnahme 
und -gewährung sowie für Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumen-
ten.

- Die Geschäftstätigkeit des AIF muss Gegenstand von Jahres- und Halbjahresberich-
ten sein und den Anlegern erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Ver-
bindlichkeiten sowie die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bil-
den.

- Der AIF muss ein Publikumsfonds sein, bei dem die Anzahl der Anteile nicht zahlen-
mäßig begrenzt ist und die Anleger ein Recht zur Rückgabe der Anteile haben.

Die Gesellschaft hat folgende Maßgaben einzuhalten:

• Sie darf den Fonds vollständig in anderen offene Investmentvermögen, die Gemischten 
Sondervermögen vergleichbar sind, anlegen. Nach deren Anlagebedingungen können fol-
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gende Anlagen vorgesehen sein: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, In-
vestmentanteile nach §§ 196, 218, 220 KAGB sowie entsprechende EU-Investmentvermö-
gen oder ausländischen AIF, Derivate und sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB.

• Soweit nicht in Anteile oder Aktien an anderen inländischen, EU- oder ausländischen offe-
nen Publikumsinvestmentvermögen im Sinne des § 196 KAGB oder Anteile oder Aktien an 
offenen Spezial-Investmentvermögen, die nach den jeweiligen Anlagebedingungen aus-
schließlich in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Wertpapiere nach Maßgabe des 
§ 219 Abs. 3 Nr. 3 KAGB investieren dürfen, angelegt wird, gilt:

- Anteile oder Aktien an offenen Investmentvermögen, die Gemischten Sondervermö-
gen vergleichbar sind, dürfen nur erworben werden, soweit ein solches Investment-
vermögen nach seinen Anlagebedingungen insgesamt höchstens 10 % des Wertes 
seines Vermögens in Anteile oder Aktien an anderen Investmentvermögen anlegen 
darf.

• Die Gesellschaft darf höchstens 20 % des Wertes des Fonds in Anteilen an einem einzigen 
Investmentvermögen nach Maßgabe des § 196 Abs. 1 KAGB anlegen. Sie darf für Rechnung 
des Fonds nicht mehr als 25 % der ausgegebenen Anteile eines anderen offenen inländi-
schen, EU- oder ausländischen Investmentvermögens, das nach dem Grundsatz der Risi-
komischung in Vermögensgegenstände im Sinne der §§ 192 bis 198 KAGB angelegt ist, er-
werben.

Die Gesellschaft wählt die zu erwerbenden Investmentvermögen („Zielfonds“) entweder nach 
den Anlagebestimmungen bzw. nach dem Anlageschwerpunkt dieser Zielfonds oder nach 
dem letzten Jahres- oder Halbjahresbericht der Zielfonds aus. Es können alle zulässigen Ar-
ten von Anteilen an inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften mit 
veränderlichem Kapital sowie von Anteilen an EU-OGAW und von EU-Verwaltungsgesell-
schaften oder ausländischen Verwaltungsgesellschaften verwalteten offenen Investmentver-
mögen, die keine EU-OGAW sind, erworben werden. Der Anteil des Fonds, der höchstens in 
Anteilen der jeweiligen Art gehalten werden darf, ist auf die in dem voranstehenden Absatz 
genannte Höchstgrenze beschränkt. Bei der Auswahl unterliegt die Gesellschaft hinsichtlich 
der Herkunft oder des Sitzes des Zielfonds keiner Beschränkung.

Immobilienfonds-Anteile

Die Gesellschaft darf Anteile an Immobilien-Sondervermögen sowie Anteile oder Aktien an 
vergleichbaren EU- oder ausländischen Investmentvermögen (Immobilienfonds-Anteile) seit 
Inkrafttreten des KAGB am 22. Juli 2013 nicht mehr erwerben. Vorher zulässig erworbene An-
teile oder Aktien dieser Investmentvermögen dürfen für den Fonds aber weiter gehalten wer-
den, wenn ihr Erwerb auf Grundlage der im Erwerbszeitpunkt gültigen Anlagebedingungen 
des Fonds zulässig war.

Weitere Anlagegrenzen für alle Zielfonds außer Immobilienfonds-Anteile mit Bestandschutz

Der Fonds legt nur in Anteile an anderen Zielfonds als Immobilienfonds an, wenn der Zielfonds 
seinerseits folgende Anlagegrenzen beachtet:

• Er hält keine Unternehmensbeteiligungen in Form von Personengesellschaften;
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• er investiert höchstens 20 % seines Wertes in Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die 
weder zum Handel an einer Börse zugelassen noch in einem anderen organisierten Markt 
zugelassen sind;

• er beteiligt sich weder unmittelbar noch mittelbar über eine Personengesellschaft zu 10 % 
oder mehr am Kapital einer Kapitalgesellschaft. Diese Grenze gilt nicht für Kapitalgesell-
schaften, deren Unternehmensgegenstand auf die Erzeugung erneuerbarer Energien ge-
richtet ist;

• er legt nicht in Anteile an Hedgefonds an.

Information der Anleger bei Aussetzung der Rücknahme von Zielfondsanteilen

Zielfonds können im gesetzlichen Rahmen zeitweise die Rücknahme von Anteilen beschrän-
ken oder aussetzen. Dann kann die Gesellschaft die Anteile an dem Zielfonds nicht oder nur 
eingeschränkt bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds gegen Aus-
zahlung des Rücknahmepreises zurückgeben (siehe auch den Abschnitt „Risikohinweise – Ri-
siken im Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile“). Auf der Internetseite der 
Gesellschaft ist unter https://www.universal-investment.com aufgeführt, ob und in welchem 
Umfang der Fonds Anteile von Zielfonds hält, die derzeit die Rücknahme von Anteilen ausge-
setzt haben.

Kreditaufnahme

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger ist bis 
zu 10 % des Wertes des Fonds zulässig, sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme markt-
üblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.

Hebelwirkung (Leverage)

Leverage bezeichnet jede Methode, mit der die Gesellschaft den Investitionsgrad des Fonds er-
höht (Hebelwirkung). Solche Methoden sind insbesondere Kreditaufnahmen oder andere Me-
thoden zur Erhöhung des Investitionsgrades. Die Gesellschaft kann solche Methoden für den 
Fonds in dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Umfang nutzen. Die Möglichkeit zur 
Kreditaufnahme ist im vorangehenden Absatz erläutert.

Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem 
Nettoinventarwert ermittelt. Die Berechnung des Nettoinventarwertes wird im Abschnitt „An-
teile“, Unterabschnitt „Ausgabe- und Rücknahmepreis“ erläutert. Das Risiko des Fonds wird so-
wohl nach der sogenannten Brutto-Methode als auch nach der sogenannten Commitment-Me-
thode berechnet. In beiden Fällen bezeichnet das Risiko des Fonds die Summe der absoluten 
Werte aller Positionen des Fonds, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bewertet wer-
den. Dabei ist es bei der Bruttomethode nicht zulässig, einzelne Derivatgeschäfte oder Wertpa-
pierpositionen miteinander zu verrechnen (d.h. keine Berücksichtigung sogenannter Netting- 
und Hedging-Vereinbarungen). Im Unterschied zur Bruttomethode sind bei der Commitment-
methode einzelne Derivatgeschäfte oder Wertpapierpositionen miteinander zu verrechnen (Be-
rücksichtigung sogenannter Netting- und Hedging-Vereinbarungen).

%20https:/www.universal-investment.com
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Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Brutto-Methode berechnete Risiko des Fonds sei-
nen Nettoinventarwert um das 2-fache und das nach der Commitment-Methode berechnete Ri-
siko des Fonds seinen Nettoinventarwert um das 2-fache nicht übersteigt. Abhängig von den 
Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der ständigen Über-
wachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angegebenen Höchstmaße kommen 
kann.

Ausnahme: Vermögensanlage bei Wegfall der Asset Management-Gesellschaft

Sollte die Asset Management-Gesellschaft nicht mehr für die Portfolioverwaltung des Fonds zur 
Verfügung stehen (siehe zu den Kündigungsrechten und den Folgen Abschnitt „Asset Manage-
ment-Gesellschaft“), kann die Gesellschaft die Verwaltung des Fonds unter Einhaltung der ge-
setzlich vorgeschriebenen Kündigungsfrist von 6 Monaten kündigen. Bis zum Ende der Kündi-
gungsfrist wird die Gesellschaft die in dem Abschnitt „Anlageziel, Anlagegrundsätze und Anla-
gepolitik“ beschriebene Vermögensanlage nicht weiterverfolgen, sondern die Mittel des Fonds 
ausschließlich – soweit nach den Anlagebedingungen zulässig – in Bankguthaben und Geld-
marktinstrumenten anlegen.

13. Bewertung

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

An einer Börse zugelassene / in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen or-
ganisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den 
Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung ge-
währleistet, bewertet, sofern nachfolgend unter „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner 
Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände 
oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem an-
deren organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handel-
barer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger 
Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen 
Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend unter „Besondere Regeln für die Be-
wertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände

Bankguthaben, Festgelder und Anteile an Investmentvermögen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen be-
wertet. 
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Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und 
die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. 

Investmentanteile (Anteile an Zielfonds) werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten 
Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässli-
che Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentan-
teile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigne-
ten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemes-
sen ist.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrunde-
legung des 17.00 Uhr-Fixings von The WM Company ermittelten Devisenkurs der Währung in 
Euro taggleich umgerechnet.
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14. Wertentwicklung

MSCI ist eine eingetragene Marke der MSCI Inc.

JPM ist eine eingetragene Marke der JPMorgen Chase & Co.

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertent-

wicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizier-

bar. Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung werden in den Jahres- und Halbjahresberichten sowie auf der Internet-

seite der Gesellschaft unter https://www.universal-investment.com veröffentlicht.

Generell ermöglicht die historische Wertentwicklung eines Fonds keine Prognose für die zu-
künftige Wertentwicklung.

15. Teilinvestmentvermögen

Der Fonds ist nicht Teilinvestmentvermögen einer Umbrella-Konstruktion.

16. Anteile

Die Rechte der Anleger werden in Anteilscheinen verbrieft oder als elektronische Anteilscheine 
begeben. Verbriefte Anteilscheine werden ausschließlich in Sammelurkunden verbrieft. Diese 
Sammelurkunden werden bei einer Wertpapier-Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anle-
gers auf Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb von Anteilen ist nur bei 
Depotverwahrung möglich. Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber. 

https://www.universal-investment.com/
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Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Ausgabe von Anteilen

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile können bei 
der Verwahrstelle erworben werden. Sie werden von der Verwahrstelle zum Ausgabepreis aus-
gegeben, der dem Nettoinventarwert pro Anteil („Anteilwert“) zuzüglich eines Ausgabeauf-
schlags entspricht. Daneben ist der Erwerb über die Vermittlung Dritter möglich, hierbei können 
zusätzliche Kosten entstehen. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vor-
übergehend oder dauerhaft teilweise oder vollständig einzustellen.

Rücknahme von Anteilen

Die Anleger können bewertungstäglich die Rücknahme ihrer Anteile verlangen, sofern die Ge-
sellschaft die Anteilrücknahme nicht beschränkt (siehe unten Abschnitt „Beschränkung der An-
teilrücknahme“) oder vorübergehend ausgesetzt (siehe unten Abschnitt „Aussetzung der Rück-
nahme“) hat. Rücknahmeorders sind bei der Verwahrstelle oder der Gesellschaft selbst zu stel-
len. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zu dem am Abrechnungsstichtag geltenden Rü-
cknahmepreis zurückzunehmen, der dem für diesen Tag ermittelten Anteilwert – gegebenen-
falls abzüglich eines Rücknahmeabschlages – entspricht. Die Rücknahme kann auch durch die 
Vermittlung Dritter (z.B. die depotführende Stelle) erfolgen, hierbei können zusätzliche Kosten 
entstehen.

Beschränkung der Anteilrücknahme

Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen für insgesamt bis zu 15 aufeinanderfolgende 
Arbeitstage beschränken, wenn die Rücknahmeverlangen der Anleger an einem Abrechnungs-
stichtag mindestens 10 % des Nettoinventarwertes erreichen (Schwellenwert). Wird der 
Schwellenwert erreicht oder überschritten, entscheidet die Gesellschaft im pflichtgemäßen Er-
messen, ob sie an diesem Abrechnungsstichtag die Rücknahme beschränkt. Entschließt sie sich 
zur Rücknahmebeschränkung, kann sie diese auf Grundlage einer täglichen Ermessensent-
scheidung für bis zu 14 aufeinanderfolgende Arbeitstage fortsetzen. Die Entscheidung zur Be-
schränkung der Rücknahme kann getroffen werden, wenn die Rücknahmeverlangen aufgrund 
der Liquiditätssituation des Fonds nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausge-
führt werden können. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn sich die Liquidität der Ver-
mögenswerte des Fonds aufgrund politischer, ökonomischer oder sonstiger Ereignisse an den 
Märkten verschlechtert und damit nicht mehr ausreicht, um die Rücknahmeverlangen an dem 
Abrechnungsstichtag vollständig zu bedienen. Die Rücknahmebeschränkung ist in diesem Fall 
im Vergleich zur Aussetzung der Rücknahme als milderes Mittel anzusehen.

Hat die Gesellschaft entschieden, die Rücknahme zu beschränken, wird sie Anteile zu dem am 
Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahmepreis lediglich anteilig zurücknehmen. Im Übrigen 
entfällt die Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jede Rücknahmeorder nur anteilig auf Basis 
einer von der Gesellschaft zu ermittelnden Quote ausgeführt wird. Die Gesellschaft legt die 
Quote im Interesse der Anleger auf Basis der verfügbaren Liquidität und des Gesamtordervolu-
mens für den jeweiligen Abrechnungsstichtag fest. Der Umfang der verfügbaren Liquidität 
hängt wesentlich vom aktuellen Marktumfeld ab. Die Quote legt fest, zu welchem prozentualen 
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Anteil die Rücknahmeverlangen an dem Abrechnungsstichtag ausgezahlt werden. Der nicht 
ausgeführte Teil der Order (Restorder) wird von der Gesellschaft auch nicht zu einem späteren 
Zeitpunkt ausgeführt, sondern verfällt (Pro-Rata-Ansatz mit Verfall der Restorder). 

Die Gesellschaft entscheidet börsentäglich, ob und auf Basis welcher Quote sie die Rücknahme 
beschränkt. Die Gesellschaft kann maximal an 15 aufeinander folgenden Arbeitstagen die Rück-
nahme beschränken. Die Möglichkeit zur Aussetzung der Rücknahme bleibt unberührt. 

Die Gesellschaft veröffentlicht Informationen über die Beschränkung der Rücknahme der An-
teile sowie deren Aufhebung unverzüglich auf ihrer Internetseite unter https://www.universal-
investment.com. 

Der Rücknahmepreis entspricht dem an diesem Tag ermittelten Anteilwert – gegebenenfalls ab-
züglich eines Rücknahmeabschlags. Die Rücknahme kann auch durch die Vermittlung Dritter 
(z.B. die depotführende Stelle) erfolgen, hierbei können dem Anleger zusätzliche Kosten ent-
stehen.

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme

Die Gesellschaft trägt dem Grundsatz der Anlegergleichbehandlung Rechnung, indem sie si-
cherstellt, dass sich kein Anleger durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu bereits bekann-
ten Anteilwerten Vorteile verschaffen kann. Es ist deshalb ein täglicher Orderannahmeschluss 
festgelegt. Die Abrechnung von Ausgabe- und Rücknahmeorders, die bis zum Orderannahme-
schluss bei der Verwahrstelle oder der Gesellschaft eingehen, erfolgt spätestens an dem auf 
den Eingang der Order folgenden Wertermittlungstag (=Abrechnungstag) zu dem dann ermit-
telten Anteilwert. Orders, die nach dem Annahmeschluss bei der Verwahrstelle oder bei der Ge-
sellschaft eingehen, werden erst an dem übernächsten Wertermittlungstag (=Abrechnungstag) 
zu dem dann ermittelten Anteilwert abgerechnet. Der Orderannahmeschluss für diesen Fonds 
kann bei der Verwahrstelle erfragt werden. Er kann jederzeit geändert werden.

Darüber hinaus können Dritte die Anteilausgabe bzw. -rücknahme vermitteln, z.B. die depotfüh-
rende Stelle. Dabei kann es zu längeren Abrechnungszeiten kommen. Auf die unterschiedlichen 
Abrechnungsmodalitäten der depotführenden Stellen hat die Gesellschaft keinen Einfluss.

Aussetzung der Anteilrücknahme

Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnli-
che Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anle-
ger erforderlich erscheinen lassen. Solche außergewöhnlichen Umstände liegen etwa vor, wenn 
eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des Fonds gehandelt wird, außerplan-
mäßig geschlossen ist, oder wenn über Vermögensgegenstände nicht verfügt werden kann 
oder wenn die Vermögensgegenstände des Fonds nicht bewertet werden können. Daneben 
kann die BaFin anordnen, dass die Gesellschaft die Rücknahme der Anteile auszusetzen hat, 
wenn dies im Interesse der Anleger oder der Öffentlichkeit erforderlich ist.

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann zu dem dann gültigen Rücknahme-
preis zurückzunehmen oder umzutauschen, wenn sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung der 
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Interessen aller Anleger, Vermögensgegenstände des Fonds veräußert hat. Einer vorüberge-
henden Aussetzung kann ohne erneute Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile direkt eine 
Auflösung des Fonds folgen (siehe hierzu den Abschnitt „Auflösung, Übertragung und Ver-
schmelzung des Fonds“).

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und dar-
über hinaus auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.universal-investment.com 
über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile. Außerdem werden 
die Anleger über ihre depotführenden Stellen per dauerhaften Datenträger, etwa in Papierform 
oder in elektronischer Form informiert.

Die Gesellschaft untersagt das sogenannte Market Timing oder sonstige auf kurzfristige Ge-
winne ausgerichtete Handelsstrategien. Wenn die Gesellschaft Grund zur Annahme hat, dass 
derartige kurzfristige Handelsstrategien mit spekulativem Charakter angewendet werden, be-
hält sie sich vor, Anträge zur Zeichnung bzw. Rücknahme von Anteilen am Fonds abzulehnen.

Liquiditätsmanagement

Die Gesellschaft hat für den Fonds schriftliche Grundsätze und Verfahren festgelegt, die es ihr 
ermöglichen, die Liquiditätsrisiken des Fonds zu überwachen und zu gewährleisten, dass sich 
das Liquiditätsprofil der Anlagen des Fonds mit den zugrundeliegenden Verbindlichkeiten des 
Fonds deckt.

Unter Berücksichtigung der unter Abschnitt „Anlageziel, Anlagegrundsätze und Anlagepolitik“ 
dargelegten Anlagestrategie ergibt sich folgendes Liquiditätsprofil des Fonds:

• Für den Fonds wird angestrebt, das Vermögen des Fonds in Vermögensgegenstände anzu-
legen, die nach Einschätzung der Asset Management-Gesellschaft / Beratungsgesellschaft 
zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Verkaufsprospektes nahezu vollständig innerhalb von 
einer Woche liquidierbar sind.

• Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich auf Ebene des Fonds, der Ver-
mögensgegenstände sowie durch erhöhtes Rückgabeverlangen der Anleger ergeben kön-
nen wie folgt:

- Die Gesellschaft hat im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit für jeden Fonds ein Liquidi-
tätsmanagementsystem zu implementieren und die Kohärenz von Anlagestrategie, Li-
quiditätsprofil und Rücknahmegrundsätzen zu gewährleisten.

- Das Liquiditätsmanagementsystem der Gesellschaft liegt in einer angemessenen do-
kumentierten Form vor, wird mindestens einmal jährlich überprüft und bei Bedarf ent-
sprechend angepasst. 

- Durch das implementierte Liquiditätsmanagementsystem wird in der Regel gewährleis-
tet, dass der Liquiditätslevel eines jeden Fonds die zugrunde liegenden Verbindlichkei-
ten abdeckt, wobei die Bewertung der relativen Liquidität der Vermögenswerte u.a. die 
Veräußerungsdauer und den Veräußerungspreis der Vermögenswerte einbezieht. 

- Des Weiteren erfolgt die Überwachung des Liquiditätslevels eines jeden Fonds im Hin-
blick auf die wesentlichen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten sowie auf den margi-
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nalen Beitrag individueller Vermögenswerte. Zu diesem Zweck wird unter anderem das 
Profil der Anlegerbasis des Fonds, die Art der Anleger, die relative Größe der Invest-
ments im Fonds und deren Rücknahmebedingungen durch die Gesellschaft berück-
sichtigt. Im Fall von Anlagen des Fonds in andere Organismen für gemeinsame Anlagen 
erfolgt die Überwachung des durch die Vermögensverwalter dieser anderen Organis-
men für gemeinsame Anlagen verfolgten Ansatzes beim Liquiditätsmanagement und 
es wird eine regelmäßige Prüfung hinsichtlich der Änderungen der Rücknahmebestim-
mungen verfolgt. 

- Die Gesellschaft setzt angemessene Liquiditätsmessvorkehrungen und -verfahren ein, 
um die quantitativen und qualitativen Risiken von einzelnen Vermögenswerten des 
Fonds zu bewerten. Dieses erfolgt auf Basis angemessener Kenntnisse und Erfahrun-
gen hinsichtlich der Liquidität einzelner Vermögenswerte, sowie hinsichtlich des zuge-
hörigen Handelsvolumens, der Preissensitivität und der Spreads unter normalen und 
außergewöhnlichen Liquiditätsbedingungen. 

- Im Rahmen des Liquiditätsmanagements stellt die Gesellschaft die Umsetzung der für 
die Steuerung des Liquiditätsrisikos erforderlichen Prozesse und Instrumente sicher. 
Dazu werden unter Beachtung der Gleichbehandlung aller Anleger die normalen und 
außergewöhnlichen Umstände identifiziert, unter denen diese Instrumente und Vor-
kehrungen angewandt werden können. Um aktuelle und potenzielle Liquiditätspro-
bleme oder andere Notsituationen des Fonds zu bewältigen, verfügt die Gesellschaft 
über angemessene Eskalationsprozesse.

- Unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs und der Komplexität jedes einzelnen 
verwalteten Fonds, erfolgt durch die Gesellschaft die Festlegung der individuellen Li-
quiditätslimits. Die Limits stehen im Einklang mit den zugrundeliegenden Verbindlich-
keiten und den Rücknahmegrundsätzen, werden fortlaufend überwacht und bei Über-
schreitungen oder potenziellen Überschreitungen werden angemessene Maßnahmen 
zur Verbesserung der Liquiditätssituation getroffen. In Rahmen der Festlegung bezieht 
die Gesellschaft die Liquiditätsmanagementrichtlinie, die Angemessenheit des Liquidi-
tätsprofils der Vermögenswerte des Fonds sowie die Auswirkung atypischer Rücknah-
meforderungen ein. Vorübergehenden Schwankungen sind möglich.

- Die Gesellschaft führt regelmäßig Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditätsrisi-
ken des Fonds bewerten kann. Die Gesellschaft führt die Stresstests auf der Grund-
lage zuverlässiger und aktueller quantitativer oder, falls dies nicht angemessen ist, 
qualitativer Informationen durch. Hierbei können Anlagestrategie, Rücknahmefristen, 
Zahlungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb derer die Vermögensgegenstände ver-
äußert werden können, sowie Informationen in Bezug auf allgemeines Anlegerverhal-
ten und Marktentwicklungen einbezogen werden. Die Stresstests simulieren man-
gelnde Liquidität der Vermögenswerte im Fonds sowie atypische Rücknahmeforderun-
gen. Sie werden unter Berücksichtigung der Anlagestrategie, des Liquiditätsprofils, der 
Anlegerstruktur und der Rücknahmegrundsätze des Fonds in einer der Art des Fonds 
angemessenen Häufigkeit, mindestens einmal jährlich, durchgeführt.

Die Rückgaberechte unter normalen und außergewöhnlichen Umständen sowie die Beschrän-
kung oder Aussetzung der Rücknahme sind im Abschnitt „Anteile“, Unterabschnitte „Ausgabe 
und Rücknahme von Anteilen“ und „Beschränkung der Anteilrücknahme“ bzw. „Aussetzung der 
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Anteilrücknahme“ dargestellt. Die hiermit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohin-
weise“, Unterabschnitte „Risiken einer Fondsanlage“ („Beschränkung der Anteilrücknahme“ 
bzw. „Aussetzung der Anteilrücknahme“ sowie „Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Li-
quidität des Fonds (Liquiditätsrisiko)“) erläutert.

Börsen und Märkte

Die Anteile des Fonds sind nicht zum (amtlichen) Handel an Börsen zugelassen. Es kann jedoch 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile ohne Zustimmung der Gesellschaft an Börsen 
oder an anderen Märkten gehandelt werden.

Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen Märkten zugrunde liegende Marktpreis wird 
nicht ausschließlich durch den Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern 
auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann dieser Marktpreis von dem ermittel-
ten Anteilpreis abweichen.

Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen

Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Anteilklassen werden zu-
nächst nicht gebildet.

Gemäß den Anlagebedingungen des Fonds ist die Bildung von Anteilklassen zulässig. Es liegt im 
Ermessen der Gesellschaft zukünftig Anteilklassen zu eröffnen. Es können Anteile mit unter-
schiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen ausgegeben werden. Anteile mit gleichen Ausgestal-
tungsmerkmalen bilden eine Anteilklasse.

Im Falle der Bildung verschiedener Anteilklassen werden die bestehenden Anteilinhaber des 
Fonds einer gemeinsamen Anteilklasse zugeordnet.

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds fair zu behandeln. Sie darf im Rahmen der Steue-
rung des Liquiditätsrisikos und der Rücknahme von Anteilen die Interessen eines Anlegers oder 
einer Gruppe von Anlegern nicht über die Interessen eines anderen Anlegers oder einer ande-
ren Anlegergruppe stellen. 

Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft die faire Behandlung der Anleger sicherstellt, 
siehe oben Unterabschnitte „Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme“ sowie „Liquidi-
tätsmanagement“.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die 
Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds ge-
hörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten („Nettoinventarwert“). Die 
Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile er-
gibt den Wert jedes Anteils („Anteilwert“).

Der Wert der Anteile des Fonds wird an allen Börsentagen ermittelt. An gesetzlichen Feiertagen 
im Geltungsbereich des KAGB, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jah-
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res können die Gesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. 
Von einer Anteilpreisermittlung wird derzeit an Neujahr, Karfreitag, Ostern, Ostermontag, Mai-
feiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Ein-
heit, Heilig Abend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag und Silvester abgesehen. 

Aussetzung der Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises

Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises zeitweilig unter 
denselben Voraussetzungen wie die Anteilrücknahme aussetzen. Diese sind im Abschnitt „An-
teile“, Unterabschnitt „Aussetzung der Anteilrücknahme“ näher erläutert.

Ausgabeaufschlag

Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert ein Ausgabeaufschlag hinzugerech-
net. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4.0 % des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, für 
den Fonds einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 
Ausgabeaufschlages abzusehen. Dieser Ausgabeaufschlag kann insbesondere bei kurzer Anla-
gedauer die Wertentwicklung reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Der Ausgabeaufschlag 
stellt im Wesentlichen eine Vergütung für den Vertrieb der Anteile des Fonds dar. Die Gesell-
schaft kann den Ausgabeaufschlag zur Abgeltung von Vertriebsleistungen an etwaige vermit-
telnde Stellen weitergeben.

Rücknahmeabschlag

Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter https://www.universal-investment.com veröffentlicht.

17. Kosten

Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Gesellschaft bzw. durch die Verwahrstelle 
erfolgt zum Ausgabepreis (Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (An-
teilwert) ohne Berechnung zusätzlicher Kosten. 

Werden Anteile über Dritte zurückgegeben, so können Kosten bei der Rücknahme der Anteile 
anfallen. Bei Vertrieb von Anteilen über Dritte können auch höhere Kosten als der Ausgabepreis 
berechnet werden.

Verwaltungs- und sonstige Kosten

Vergütungen, die der Gesellschaft aus dem Gemischten Sondervermögen zustehen:

https://www.universal-investment.com/
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Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Gemischten Sondervermögens eine vierteljähr-
lich zahlbare Vergütung in Höhe von bis zu einem Viertel aus 1,175 % p.a. des durchschnittli-
chen Nettoinventarwertes des Gemischten Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der 
aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Es steht der Gesellschaft frei, für 
das Gemischte Sondervermögen oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Ver-
gütung zu berechnen oder von der Berechnung einer Vergütung abzusehen. 

Vergütungen, die aus dem Gemischten Sondervermögen an Dritte zu zahlen sind:

Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Anlageberatungs- 
oder Asset Management-Gesellschaft bedienen. In diesem Fall erhält die Anlageberatungs- 
oder Asset Management-Gesellschaft eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe von bis 
zu einem Viertel aus 0,30 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Gemischten 
Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines jeden Bewertungsta-
ges errechnet wird. Es steht der Anlageberatungs- oder Asset Management-Gesellschaft frei, 
für das Gemischte Sondervermögen oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere 
Vergütung in Rechnung zu stellen oder von der Berechnung einer Vergütung abzusehen. Die 
Vergütung wird von der Verwaltungsvergütung nicht abgedeckt und somit von der Gesellschaft 
dem Gemischten Sondervermögen zusätzlich belastet.

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe von 
bis zu einem Viertel aus 0,25 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Gemisch-
ten Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines jeden Bewer-
tungstages errechnet wird. Es steht der Verwahrstelle frei, für das Gemischte Sondervermögen 
oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung in Rechnung zu stellen oder 
von der Berechnung einer Vergütung abzusehen. 

Der Betrag, der jährlich aus dem Gemischten Sondervermögen nach den vorstehenden Absät-
zen als Vergütungen entnommen wird, kann insgesamt bis zu 1,725% p.a. des durchschnittli-
chen Nettoinventarwertes des Gemischten Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der 
aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird, betragen.

Neben den der Gesellschaft, der Verwahrstelle und der Anlageberatungs- oder Asset Manage-
ment-Gesellschaft zustehenden Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten 
des Fonds:

• bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für 
die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;

• Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschrie-
benen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisinfor-
mationsblatt);

• Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rück-
nahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungsbe-
richtes;

• Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der 
Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im Zu-
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sammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwerter-
mittlung;

• Kosten für die Prüfung des Gemischten Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des 
Gemischten Sondervermögens;

• Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

• Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Ge-
sellschaft für Rechnung des Gemischten Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen 
die Gesellschaft zu Lasten des Gemischten Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;

• Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das Gemischte Sonderver-
mögen erhoben werden;

• Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das Gemischte Sondervermögen;

• Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten;

• Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Gemischten Sondervermögens durch Dritte;

• Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nen-
nung eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können;

• im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden 
Vergütungen sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern ein-
schließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steu-
ern.

Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem Fonds die in Zusam-
menhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden 
Kosten belastet.

Für die oben genannten Aufwendungen können folgende Erläuterungen bezüglich der dem 
Fonds zu belastenden Beträge gegeben werden:

• Die Vergütung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Fonds setzt sich aus einem Basis-
honorar und weiteren Zuschlägen, die insbesondere von der Anzahl der Segmente und An-
teilklassen des Fonds sowie von dem Fondsvolumen des Fonds abhängen, zusammen und 
kann einen Betrag von EUR 20.000 zzgl. MwSt. erreichen. Die Kosten können tatsächlich 
niedriger oder auch höher sein. Daher handelt es sich lediglich um eine Prognose.

• Die Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, 
dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wur-
den betragen pro Geschäftsjahr des Fonds EUR 1.500.

• In Fällen, in denen für den Fonds im Rahmen von Sammelklagen gerichtlich oder außerge-
richtlich der Abschluss eines Vergleiches oder ein Urteil erzielt wurde, kann die dafür be-
auftragte Rechtsanwaltskanzlei eine Vergütung in Höhe von bis zu 5 % der diesbezüglich 
für den Fonds vereinnahmten Beträge erhalten. Für die aktive Teilnahme an einer Sammel-
klage als führender Kläger, für Privatklagen oder sonstigen Klage- oder Verwaltungsver-
fahren können hiervon abweichende Konditionen gelten bzw. vereinbart werden. Die hier-
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für beauftragte Rechtsanwaltskanzlei kann in diesen Fällen bis zu 30 % der vereinnahmten 
Beträge erhalten.

• Für die Genehmigung der Anlagebedingungen des Fonds, die Genehmigung der Verwahr-
stelle, für die Änderung von Anlagebedingungen sowie weitere Amtshandlungen bezogen 
auf den Fonds kann die BaFin Gebühren oder Kosten erheben, welche von dem Fonds ge-
tragen werden. Die Höhe dieser Beträge können der Verordnung über die Umlegung von 
Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz in seiner jeweils aktuellen Fassung 
entnommen werden. Die jeweils aktuelle Fassung dieser Verordnung ist auf der Internet-
seite der BaFin unter www.bafin.de erhältlich. 

• Für Beauftragung eines Stimmrechtsbevollmächtigten für die Abwicklung von Hauptver-
sammlungen fällt ein Entgelt an. Dieses beträgt im Regelfall nicht mehr als EUR 500 pro 
Hauptversammlung. Im Einzelfall kann auch ein höherer Betrag anfallen. Sofern die Abwick-
lung für mehrere Investmentvermögen erfolgt, erfolgt eine anteilige Berechnung für den 
Fonds. Die Anzahl der Hauptversammlungen, welche der Stimmrechtsbevollmächtigte für 
den Fonds abwickelt, ist von der jeweils aktuellen Portfoliozusammensetzung abhängig. Ein 
im Voraus festgelegter oder abschätzbarer Höchstbetrag hierfür besteht daher nicht.

• Die Höhe der im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensge-
genständen entstehenden Kosten hängt von der Anzahl der tatsächlich durchgeführten 
Transaktionen ab. Die Gesellschaft geht für den Zeitraum eines Geschäftsjahres des Fonds 
von einem Höchstbetrag von 2 % des durchschnittlichen Volumens des Fonds aus. Die 
Transaktionskosten können in diesem Zeitraum tatsächlich niedriger oder auch höher sein. 
Der vorgenannte Prozentsatz ist daher lediglich eine Prognose.

• Im Hinblick auf die sonstigen oben genannten Aufwendungen werden die jeweils tatsäch-
lich angefallenen Aufwendungen dem Fonds belastet. Da die Höhe dieser Aufwendungen 
u.a. von dem Volumen des Fonds, der Portfoliozusammensetzung bzw. der Anzahl der in 
dem Fonds investierten Anleger abhängt, besteht ein im Voraus festgelegter oder ab-
schätzbarer Höchstbetrag für diese Aufwendungen nicht.

Die Gesellschaft gibt im Regelfall Teile ihrer Verwaltungsvergütung an vermittelnde Stellen wei-
ter. Dies erfolgt zur Abgeltung von Vertriebsleistungen. Dabei kann es sich auch um wesentli-
che Teile handeln. Verwahrstelle und Beratungsgesellschaft / Asset Management-Gesellschaft 
können aus ihren vereinnahmten Vergütungen Vertriebsmaßnahmen der Vermittler unterstüt-
zen, deren Berechnung in der Regel auf der Grundlage vermittelter Bestände erfolgt.

Gesellschaft, Verwahrstelle und Beratungsgesellschaft / Asset Management-Gesellschaft kön-
nen nach ihrem freien Ermessen mit einzelnen Anlegern die teilweise Rückzahlung von verein-
nahmten Vergütungen an diese Anleger vereinbaren. Dies kommt insbesondere dann in Be-
tracht, wenn institutionelle Anleger direkt Großbeträge nachhaltig investieren.

Die Gesellschaft kann im Zusammenhang mit Geschäften für Rechnung des Fonds geldwerte 
Vorteile (Broker research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) verwenden, 
die sie im Interesse der Anleger bei den Anlageentscheidungen nutzt. Der Gesellschaft fließen 
keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Ver-
gütungen und Aufwandserstattungen zu. Im Übrigen wird auf die entsprechenden Jahresbe-
richte verwiesen.
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Besonderheiten und Kosten beim Erwerb von Investmentanteilen

Neben der Vergütung zur Verwaltung des Fonds wird eine Verwaltungsvergütung für die im 
Fonds gehaltenen Anteile an Investmentvermögen (Zielfonds) berechnet.

Sofern der Fonds einen erheblichen Teil seines Wertes in Investmentanteile anlegt, werden bei 
der Berechnung der Gesamtkostenquote (siehe unten) sämtliche Verwaltungsvergütungen be-
rücksichtigt.

Der Anleger sollte darüber hinaus berücksichtigen, dass dem Fonds beim Erwerb von anderen 
Investmentanteilen gegebenenfalls Ausgabeaufschläge beziehungsweise Rücknahmegebühren 
berechnet werden, die den Fonds belasten. Neben diesen Kosten sind auch die für den jeweili-
gen Zielfonds anfallenden Gebühren, Kosten, Steuern, Provisionen und sonstigen Aufwendun-
gen in Bezug auf Investmentanteile, in die der Fonds investiert, mittelbar von den Anlegern des 
Fonds zu tragen. Der Fonds darf auch in Investmentanteile anlegen, die eine andere Gebühren-
struktur (z.B. Pauschalgebühr, erfolgsabhängige Vergütung) aufweisen oder für die zusätzli-
chen Arten von Gebühren belastet werden dürfen. 

Soweit ein Zielfonds direkt oder indirekt von der Gesellschaft oder einem anderen Unterneh-
men verwaltet wird, mit dem die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder das andere Unternehmen für den Er-
werb oder die Rücknahme der Investmentanteile der Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge zu Lasten des Fonds berechnen.

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge of-
fengelegt, die dem Fonds für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an anderen Invest-
mentvermögen berechnet worden sind. Ferner wird die Vergütung offengelegt, die dem Fonds 
von einer in- oder ausländischen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Kapitalverwaltungs-
gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergü-
tung für die im Fonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.

Gesamtkostenquote

Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des Fonds angefallenen Verwaltungs-
kosten offengelegt und als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen („Ge-
samtkostenquote“). Diese setzt sich zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des 
Fonds, der Vergütung der Verwahrstelle sowie den Aufwendungen, die dem Fonds zusätzlich 
belastet werden können (siehe oben). Ausgenommen sind die Nebenkosten und die Kosten, die 
beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskos-
ten).

Abweichender Kostenausweis durch Vertriebsstellen

Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte beraten oder vermitteln diese den Kauf, 
weisen sie ihm gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den Kostenanga-
ben in diesem Verkaufsprospekt und in dem Basisinformationsblatt deckungsgleich sind und 
die hier beschriebene Gesamtkostenquote übersteigen können. Grund dafür kann insbesondere 
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sein, dass der Dritte die Kosten seiner eigenen Tätigkeit (z.B. Vermittlung, Beratung oder De-
potführung) zusätzlich berücksichtigt. Darüber hinaus berücksichtigt er ggf. auch einmalige 
Kosten wie Ausgabeaufschläge und benutzt in der Regel andere Berechnungsmethoden oder 
auch Schätzungen für die auf Fondsebene anfallenden Kosten, die insbesondere die Transakti-
onskosten des Fonds mit umfassen. 

Abweichungen im Kostenausweis können sich sowohl bei Informationen vor Vertragsschluss 
ergeben als auch bei regelmäßigen Kosteninformationen über die bestehende Fondsanlage im 
Rahmen einer dauerhaften Kundenbeziehung.

18. Vergütungspolitik

Die Gesellschaft unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrecht-
lichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Aus-
gestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine 
nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermä-
ßiger Risiken sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Gesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergü-
tungsausschuss der Gesellschaft auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen 
Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung 
von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhän-
gigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer 
Vergütung bestehen.

Für die Geschäftsführung der Gesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentli-
chen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Invest-
mentvermögen haben (sog. „Risk Taker“) gelten besondere Regelungen. So wird für diese risi-
korelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von mindestens 40 % der variablen Vergütung 
über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der 
Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Er-
folgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Gesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am 
Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar 
und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter 
https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Deutschland/ veröffent-
licht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwen-
dungen an bestimmte Mitarbeitergruppen, sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen 
Personen einschließlich der Angehörigen des Vergütungsausschusses. Auf Verlangen werden 
die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

19. Ermittlung und Verwendung der Erträge; Geschäftsjahr

Der Fonds kann Erträge aus den während des Geschäftsjahres angefallenen und nicht zur Kost-
endeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträgen aus Investmentanteilen erzielen. 

https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Deutschland/
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Weitere Erträge können aus der Veräußerung von für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermö-
gensgegenständen resultieren.

Ertragsausgleichsverfahren

Die Gesellschaft wendet für den Fonds ein sog. Ertragsausgleichsverfahren an. Das bedeutet, 
dass die während des Geschäftsjahres angefallenen anteiligen Erträge, die der Anteilerwerber 
als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil 
des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet werden. Bei der Berechnung des 
Ertragsausgleichs werden die angefallenen Aufwendungen berücksichtigt.

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwankungen im Verhältnis zwischen Erträgen 
und sonstigen Vermögensgegenständen auszugleichen, die durch Nettomittelzuflüsse oder 
Nettomittelabflüsse aufgrund von Anteilverkäufen oder -rückgaben verursacht werden. Denn 
jeder Nettomittelzufluss liquider Mittel würde andernfalls den Anteil der Erträge am Inventar-
wert des Fonds verringern, jeder Abfluss ihn vermehren.

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichverfahren dazu, dass der im Jahresbericht ausgewiesene 
Ertrag je Anteil nicht durch die Anzahl der umlaufenden Anteile beeinflusst wird.

Ertragsverwendung

Bei diesem Fonds werden die Erträge nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wieder angelegt 
(Thesaurierung).

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

20. Auflösung, Übertragung und Verschmelzung des Fonds

Voraussetzungen für die Auflösung des Fonds

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des Fonds zu verlangen. Die Gesellschaft kann 
ihr Recht zur Verwaltung des Fonds kündigen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von min-
destens sechs Monaten durch Bekanntgabe im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres-
bericht oder Halbjahresbericht. Über die Kündigung werden die Anleger außerdem über ihre de-
potführenden Stellen per dauerhaften Datenträger, etwa in Papierform oder elektronischer 
Form informiert. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, 
den Fonds zu verwalten.

Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht der Gesellschaft, wenn das Insolvenzverfahren über 
ihr Vermögen eröffnet wird oder mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch den der 
Antrag auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen wird. 

Mit Erlöschen des Verwaltungsrechts der Gesellschaft geht das Verfügungsrecht über den 
Fonds auf die Verwahrstelle über, die den Fonds abwickelt und den Erlös an die Anleger ver-
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teilt, oder mit Genehmigung der BaFin einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Ver-
waltung überträgt. 

Verfahren bei Auflösung des Fonds

Mit dem Übergang des Verfügungsrechts über den Fonds auf die Verwahrstelle wird die Aus-
gabe und Rücknahme von Anteilen eingestellt und der Fonds abgewickelt.

Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte des Fonds abzüglich der noch durch den 
Fonds zu tragenden Kosten und der durch die Auflösung verursachten Kosten werden an die 
Anleger verteilt, wobei diese in Höhe ihrer jeweiligen Anteile am Fonds Ansprüche auf Auszah-
lung des Liquidationserlöses haben.

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht erlischt, einen Auflösungs-
bericht, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. Spätestens drei Monate 
nach dem Stichtag der Auflösung des Fonds wird der Auflösungsbericht im Bundesanzeiger be-
kannt gemacht. Während die Verwahrstelle den Fonds abwickelt, erstellt sie jährlich sowie auf 
den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Bericht, der den Anforderungen an einen 
Jahresbericht entspricht. Diese Berichte sind ebenfalls spätestens drei Monate nach dem Stich-
tag im Bundesanzeiger bekannt zu machen.

Übertragung des Fonds

Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über den Fonds auf eine andere 
Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmi-
gung durch die BaFin. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und darüber hinaus 
im Jahresbericht oder Halbjahresbericht des Fonds sowie auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://www.universal-investment.com bekannt gemacht. Der Zeitpunkt, zu dem die 
Übertragung wirksam wird, bestimmt sich nach den vertraglichen Vereinbarungen zwischen der 
Gesellschaft und der aufnehmenden Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Übertragung darf je-
doch frühestens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam werden. 
Sämtliche Rechte und Pflichten der Gesellschaft in Bezug auf den Fonds gehen dann auf die 
aufnehmende Kapitalverwaltungsgesellschaft über.

Voraussetzungen für die Verschmelzung des Fonds 

Alle Vermögensgegenstände dieses Fonds dürfen mit Genehmigung der BaFin auf ein anderes 
bestehendes oder durch die Verschmelzung neu gegründetes Investmentvermögen übertragen 
werden. Ist das andere Investmentvermögen ein OGAW, muss es auch nach der Übertragung 
die Anforderungen an einen OGAW erfüllen, der in Deutschland oder in einem anderen EU- oder 
EWR-Staat aufgelegt wurde. 

Die Übertragung wird zum Geschäftsjahresende des Fonds (Übertragungsstichtag) wirksam, 
sofern kein anderer Übertragungsstichtag bestimmt wird.

https://www.universal-investment.com/
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Rechte der Anleger bei der Verschmelzung des Fonds

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem geplanten Übertragungsstichtag entweder die 
Möglichkeit, ihre Anteile ohne weitere Kosten zurückzugeben, mit Ausnahme der Kosten zur 
Deckung der Auflösung des Fonds, oder ihre Anteile gegen Anteile eines anderen offenen In-
vestmentvermögen umzutauschen, das ebenfalls von der Gesellschaft oder einem Unterneh-
men desselben Konzerns verwaltet wird und dessen Anlagegrundsätze mit denen des Fonds 
vergleichbar sind.

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds vor dem geplanten Übertragungsstichtag per daue-
rhaften Datenträger, etwa in Papierform oder in elektronischer Form, über die Gründe für die 
Verschmelzung, den potenziellen Auswirkungen für die Anleger, deren Rechte in Zusammen-
hang mit der Verschmelzung sowie über maßgebliche Verfahrensaspekte zu informieren. Den 
Anlegern ist zudem das Basisinformationsblatt für das Investmentvermögen zu übermitteln, auf 
das die Vermögensgegenstände des Fonds übertragen werden. Der Anleger muss die vorge-
nannten Informationen mindestens 30 Tage vor Ablauf der Frist zur Rückgabe oder Umtausch 
seiner Anteile erhalten.

Am Übertragungsstichtag werden die Nettoinventarwerte des Fonds und des übernehmenden 
Investmentvermögens berechnet, das Umtauschverhältnis wird festgelegt und der gesamte 
Umtauschvorgang wird vom Abschlussprüfer geprüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich 
nach dem Verhältnis der Nettoinventarwerte je Anteil des Fonds und des übernehmenden In-
vestmentvermögens zum Zeitpunkt der Übernahme. Der Anleger erhält die Anzahl von Anteilen 
an dem übernehmenden Investmentvermögen, die dem Wert seiner Anteile an dem Fonds ent-
spricht. 

Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe- oder Umtauschrecht keinen Gebrauch machen, wer-
den sie am Übertragungsstichtag Anleger des übernehmenden Investmentvermögens. Die Ge-
sellschaft kann gegebenenfalls auch mit der Verwaltungsgesellschaft des übernehmenden In-
vestmentvermögens festlegen, dass den Anlegern des Fonds bis zu 10 % des Wertes ihrer An-
teile in bar ausgezahlt werden. Mit der Übertragung aller Vermögenswerte erlischt der Fonds. 
Findet die Übertragung während des laufenden Geschäftsjahres des Fonds statt, muss die Ge-
sellschaft auf den Übertragungsstichtag einen Bericht erstellen, der den Anforderungen an ei-
nen Jahresbericht entspricht. 

Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter https://www.universal-investment.com bekannt, wenn der Fonds auf ein anderes 
von der Gesellschaft verwaltetes Investmentvermögen verschmolzen wurde und die Ver-
schmelzung wirksam geworden ist. Sollte der Fonds auf ein anderes Investmentvermögen ver-
schmolzen werden, das nicht von der Gesellschaft verwaltet wird, so übernimmt die Verwal-
tungsgesellschaft die Bekanntmachung des Wirksamwerdens der Verschmelzung, die das auf-
nehmende oder neu gegründete Investmentvermögen verwaltet.

https://www.universal-investment.com/
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21. Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, die in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtig sind. Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch 
als Steuerinländer bezeichnet. Dem ausländischen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von 
Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds mit seinem Steuerberater in 
Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche Konsequenzen aus dem Anteilserwerb in sei-
nem Heimatland individuell zu klären. Ausländische Anleger sind Anleger, die nicht unbe-
schränkt steuerpflichtig sind. Diese werden nachfolgend auch als Steuerausländer bezeichnet.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer be-
freit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen (aus deutscher steuerrechtli-
cher Sicht) inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne 
der beschränkten Einkommensteuerpflicht, wobei Gewinne aus dem Verkauf von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften grundsätzlich ausgenommen sind; Gewinne aus der Veräußerung von An-
teilen an in- oder ausländischen Kapitalgesellschaften, deren Anteilwert unmittelbar oder mit-
telbar zu mehr als 50 % auf inländischem unbeweglichem Vermögen beruht, können unter ge-
wissen Voraussetzungen auf Ebene des Fonds körperschaftsteuerpflichtig sein. Der Steuersatz 
beträgt 15 %. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs er-
hoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 % bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investmenterträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den 
aktuell geltenden Sparer-Pauschbetrag4 übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 % (zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalver-
mögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüt-
tungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile. Un-
ter bestimmten Voraussetzungen können die Anleger einen pauschalen Teil dieser Investmen-
terträge steuerfrei erhalten (sog. Teilfreistellung).

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungs-
teuer), so dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuerer-
klärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende 
Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage 
stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz 
geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 %. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapital-
vermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den 
niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vor-
genommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

4 Der Sparer-Pauschbetrag beträgt seit dem Jahr 2023 bei Einzelveranlagung EUR 1.000 und bei Zusam-
menveranlagung EUR 2.000.
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Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterlegen haben (weil z.B. ein Ge-
winn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind 
diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte 
aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 % oder dem niedrigeren per-
sönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnah-
men steuerlich erfasst. 

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. 

Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und 
einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile den aktuell gelten-
den Sparer-Pauschbetrag5 nicht überschreiten.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich 
nicht zur Einkommenssteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, 
nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depot-
führende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Aus-
schüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem 
Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren 
erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung unge-
kürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Ka-
lenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch 
Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 % des 
Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, er-
mittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und 
dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen in-
nerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorab-
pauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die 
Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

5 Der Sparer-Pauschbetrag beträgt seit dem Jahr 2023 bei Einzelveranlagung EUR 1.000 und bei Zusam-
menveranlagung EUR 2.000.
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Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig.

Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und 
einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile den aktuell gelten-
den Sparer-Pauschbetrag6 nicht überschreiten.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich 
nicht zur Einkommenssteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, 
nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depot-
führende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein 
in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-
Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt 
wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen 
depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu die-
sem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei 
ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Kontos ohne Einwilligung des An-
legers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf 
die depotführende Stelle auch insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf 
den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kon-
tokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner 
Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle 
zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zu-
ständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit 
in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds veräußert, ist ein Veräußerungsgewinn grundsätzlich steuer-
pflichtig.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende 
Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerab-
zug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch 
die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden 
werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Ver-
lust – ggf. reduziert aufgrund einer Teilfreistellung – mit anderen positiven Einkünften aus Kapi-
talvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden 
und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapital-
vermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

6 Der Sparer-Pauschbetrag beträgt seit dem Jahr 2023 bei Einzelveranlagung EUR 1.000 und bei Zusam-
menveranlagung EUR 2.000.
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Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit an-
gesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Negative steuerliche Erträge

Eine Zurechnung negativer steuerlicher Erträge des Fonds an den Anleger ist nicht möglich. 

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen eines Kalenderjahres insoweit als 
steuerfreie Kapitalrückzahlung, wie der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte Rücknahme-
preis die fortgeführten Anschaffungskosten unterschreitet. Dies gilt höchstens für einen Zeitraum 
von zehn Kalenderjahren nach dem Kalenderjahr, in dem die Abwicklung beginnt.

Wegzugsbesteuerung

Die Fondsanteile gelten steuerlich als veräußert, sofern die unbeschränkte Steuerpflicht eines 
Anlegers durch Aufgabe des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts in der Bundesrepublik 
Deutschland endet oder die Anteile unentgeltlich auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige 
Person übertragen werden oder es aus anderen Gründen zum Ausschluss oder zur Beschränkung 
des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Ver-
äußerung der Fondsanteile kommt. In diesen Fällen kommt es zu einer Besteuerung des bis dahin 
angefallenen Wertzuwachses. Die sogenannte Wegzugsbesteuerung ist nur dann anzuwenden, 
wenn der Anleger in den letzten fünf Jahren vor der fiktiven Veräußerung unmittelbar oder mit-
telbar mindestens 1 % der ausgegebenen Anteile des jeweiligen Fonds gehalten hat oder wenn 
der Anleger im Zeitpunkt der fiktiven Veräußerung unmittelbar oder mittelbar Fondsanteile hält, 
deren Anschaffungskosten mindestens EUR 500.000 betragen haben, wobei die Beteiligungen 
an verschiedenen Investmentfonds jeweils getrennt zu betrachten und hinsichtlich der Anschaf-
fungskosten nicht zusammenzurechnen sind, und die Summe der steuerpflichtigen Gewinne aus 
allen Fondsanteilen insgesamt positiv ist. Die Besteuerung hat in der Veranlagung zu erfolgen.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem Fonds zur Weiterleitung an ei-
nen Anleger erstattet werden, soweit dieser Anleger eine inländische Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse ist, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der 
sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öf-
fentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken 
dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, die ausschließlich und unmittel-
bar kirchlichen Zwecken dient; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz 
und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. 

Voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger einen entsprechenden Antrag stellt und die 
angefallene Körperschaftsteuer anteilig auf seine Besitzzeit entfällt. Zudem muss der Anleger 
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seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des 
Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile sein, ohne dass eine Ver-
pflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Des Weiteren darf kein 
Nießbrauch an den Investmenterträgen eingeräumt worden sein und keine sonstige Verpflich-
tung bestanden haben, die Investmenterträge ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar 
anderen Personen zu vergüten. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fonds-
ebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen ei-
genkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deut-
sche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununter-
brochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitaler-
träge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken 
in Höhe von 70 % bestanden (sog. 45-Tage-Regelung).

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle 
ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestands-
nachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durch-
gehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und 
Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem Fonds ebenfalls zur Weiterlei-
tung an einen Anleger erstattet werden, soweit die Anteile an dem Fonds im Rahmen von Al-
tersvorsorge- oder Basisrentenverträgen gehalten werden, die nach dem Altersvorsorgever-
träge-Zertifizierungsgesetz zertifiziert wurden. Dies setzt voraus, dass der Anbieter eines Al-
tersvorsorge- oder Basisrentenvertrags dem Fonds innerhalb eines Monats nach dessen Ge-
schäftsjahresende mitteilt, zu welchen Zeitpunkten und in welchem Umfang Anteile erworben 
oder veräußert wurden. Zudem ist die o.g. 45-Tage-Regelung zu berücksichtigen.

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die entsprechende Körperschaft-
steuer zur Weiterleitung an den Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht. 

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen 
Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und ge-
werbesteuerpflichtig. 

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag).

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Ka-
lenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch 
Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 % des 
Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, er-
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mittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und 
dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen in-
nerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorab-
pauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die 
Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbesteu-
erpflichtig.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag). 

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Kör-
perschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der 
Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung ist für Anteile, die dem Betriebsvermögen eines Anle-
gers zuzurechnen sind, gesondert festzustellen.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Kapitalertragsteuerab-
zug.

Negative steuerliche Erträge

Eine Zurechnung negativer steuerlicher Erträge des Fonds an den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen eines Kalenderjahres insoweit als 
steuerfreie Kapitalrückzahlung, wie der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte Rücknahme-
preis die fortgeführten Anschaffungskosten unterschreitet. Dies gilt höchstens für einen Zeit-
raum von zehn Kalenderjahren nach dem Kalenderjahr, in dem die Abwicklung beginnt.
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Zusammenfassende Übersicht für die Besteuerung bei üblichen betrieblichen Anlegergrup-
pen

Ausschüttungen Vorabpauschalen Veräußerungsgewinne
Inländische Anleger

Kapitalertragsteuer:
25 % (die Teilfreistellung für Aktienfonds i.H.v. 30 % bzw. für 
Mischfonds i.H.v. 15 % wird berücksichtigt)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Einzelunternehmer

Materielle Besteuerung:
Einkommensteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 60 % 
für Einkommensteuer / 30 % für Gewerbesteuer; Mischfonds 30 % für Einkommensteuer / 15 % für 
Gewerbesteuer)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme bei Banken, ansonsten 25 % (die Teilfreistellung für 
Aktienfonds i.H.v. 30 % bzw. für Mischfonds i.H.v. 15 % wird 
berücksichtigt)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Regelbesteuerte 
Körperschaften 
(typischerweise 
Industrieunternehmen; 
Banken, sofern Anteile 
nicht im 
Handelsbestand 
gehalten werden; 
Sachversicherer)

Materielle Besteuerung:
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 80 % 
für Körperschaftsteuer / 40 % für Gewerbesteuer; Mischfonds 40% für Körperschaftsteuer / 20 % für 
Gewerbesteuer)

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

Lebens- und Kranken-
versicherungs-
unternehmen und 
Pensionsfonds, bei 
denen die 
Fondsanteile den 
Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind

Materielle Besteuerung:
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rückstellung für 
Beitragsrückerstattungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist ggf. unter 
Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 30 % für Körperschaftsteuer / 15 % für Gewerbesteuer; 
Mischfonds 15 % für Körperschaftsteuer / 7,5 % für Gewerbesteuer)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme 

Banken, die die 
Fondsanteile im 
Handelsbestand 
halten Materielle Besteuerung: 

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 30% 
für Körperschaftsteuer / 15 % für Gewerbesteuer; Mischfonds 15 % für Körperschaftsteuer / 7,5 % für 
Gewerbesteuer)

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

Steuerbefreite ge-
meinnützige, mild-
tätige oder kirchliche 
Anleger (insb. Kirchen, 
gemeinnützige 
Stiftungen)

Materielle Besteuerung: 
Steuerfrei – zusätzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer unter bestimmten 
Voraussetzungen auf Antrag erstattet werden

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

Andere steuerbefreite 
Anleger (insb. 
Pensionskassen, 
Sterbekassen und 
Unterstützungs-
kassen, sofern die im 
Körperschaftsteuer-
gesetz geregelten 
Voraussetzungen 
erfüllt sind)

Materielle Besteuerung: 
Steuerfrei

Unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. Auf die Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer 
und Körperschaftsteuer wird ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erhoben. Für die 
Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug kann es erforderlich sein, dass Bescheinigungen 
rechtzeitig der depotführenden Stelle vorgelegt werden.

Steuerausländer
Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden 
Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Ver-
äußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft 
nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht 
rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des 
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Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung7 zu beantragen. Zuständig ist das für die de-
potführende Stelle zuständige Finanzamt. Soweit ein Steuerausländer einem inländischen Anle-
ger vergleichbar ist, für den eine Erstattung der auf Fondsebene angefallenen Körperschaft-
steuer möglich ist, ist grundsätzlich auch eine Erstattung möglich. Auf die obigen Ausführungen 
zu Steuerinländern wird verwiesen. Voraussetzung ist zudem, dass der Steuerausländer seinen 
Sitz und seine Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen 
Staat hat.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Antei-
len abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % zu erheben. 

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsver-
pflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer 
nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige ange-
hört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchen-
steuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt. 

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer 
einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt 
werden.

Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Investmentfonds auf einen anderen inländi-
schen Investmentfonds, bei denen derselbe Teilfreistellungssatz zur Anwendung kommt, 
kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Investment-
fonds zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Erhalten 
die Anleger des übertragenden Investmentfonds eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Ba-
rzahlung,8 ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln. 
Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des übertragenden von demjenigen des über-
nehmenden Investmentfonds ab, dann gilt der Investmentanteil des übertragenden Investment-
fonds als veräußert und der Investmentanteil des übernehmenden Investmentfonds als ange-
schafft. Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung gilt erst als zugeflossen, sobald der Invest-
mentanteil des übernehmenden Investmentfonds tatsächlich veräußert wird oder in bestimmten 
Fällen als veräußert gilt.

7 § 37 Abs. 2 AO.

8 § 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB.
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Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen 

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenz-
überschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf inter-
nationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat hierfür unter anderem 
einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in 
Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS 
wurde Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richt-
linie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen 
im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU 
sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS mittlerweile an. Deutschland hat den CRS mit dem 
Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umge-
setzt. 

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute und Wertpapie-
rinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es 
sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden 
Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalge-
sellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten 
eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto be-
stimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermittelt die Informa-
tionen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden. 

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen 
Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer oder -num-
mern; Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um 
Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Ge-
samtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investment-
fonds); Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (ein-
schließlich Fondsanteilen). 

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem 
Finanzinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deut-
sche Finanzinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansäs-
sig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen 
Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Fi-
nanzinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland 
ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das 
Bundeszentralamt für Steuern weiterleiten. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmen-
den Staaten ansässige Finanzinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen 
teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die 
Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiter-
leiten.
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Allgemeiner Hinweis

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten 
sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körper-
schaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, 
dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der 
Finanzverwaltung nicht ändert.

22. Auslagerung

Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen:

• Teile des Betriebs der IT-Systeme (Informationstechnologie und EDV) wurden ausgela-
gert an die UI Information Technologies GmbH, Frankfurt am Main. Diese hat Teile der an 
sie ausgelagerten Teile des Betriebs der IT-Systeme weiterverlagert an die SVA System 
Vertrieb Alexander GmbH, Wiesbaden.

• Softwareprozesse in der Fondsbuchhaltung wurden ausgelagert an Profidata AG, Zürich, 
Schweiz.

• Softwareprozesse zur Unterstützung bei der Überwachung, Analyse und Optimierung 
von Portfoliomanagementprozessen an folgenden Dienstleister ausgelagert:

- UBS Delta, London, Großbritannien.

- Bloomberg L.P., New York, USA.

- TradeWeb Europe Limited, London, Großbritannien.

- Rosicon GmbH, Bad Aibling.

• Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die Universal-Beteiligungs- und 
Servicegesellschaft mbH, Frankfurt am Main.

• Teile der Internen Revision wurden ausgelagert an die Universal-Beteiligungs- und Ser-
vicegesellschaft mbH, Frankfurt am Main.

• Teile der Internen Revision wurden ausgelagert an die PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main.

• Die Bereitstellung eines Due Diligence Workflowtools wurde ausgelagert an 
DiligenceVault Corp., New York, USA.

• Die Portfolioverwaltung für den Fonds wurde an die Asset Management-Gesellschaft DJE 
Kapital AG ausgelagert. 

Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus der Auslagerung der Portfolioverwaltung erge-
ben:

• Das Unternehmen ist nicht exklusiv für die Gesellschaft und den Anleger tätig und darf die 
Portfolioverwaltung auch für andere Investmentvermögen und deren Anleger erbringen.
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• Das Unternehmen ist nicht grundsätzlich daran gehindert, im Rahmen seiner Anlagestrate-
gie auch Eigenemissionen oder von ihm selbst gemanagte oder beratene andere Invest-
mentvermögen für den Fonds zu erwerben. 

• Das Unternehmen ist nicht grundsätzlich daran gehindert, Handelsgeschäfte selber oder 
über mit ihm verbundene Unternehmen zur Ausführung zu bringen.

23. Interessenkonflikte

Bei der Verwaltung des Fonds können folgende Interessenkonflikte entstehen.

Die Interessen des Anlegers können mit folgenden Interessen kollidieren:

• Interessen der Gesellschaft, anderer Unternehmen aus der Gruppe der Gesellschaft, der 
Geschäftsleitung der Gesellschaft, Mitarbeitern der Gesellschaft, externer Unternehmen 
und Personen, die mit der Gesellschaft vertraglich verbunden sind, und sonstigen Dritten

und 

• Interessen der von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen und Insourcing-
Mandate, Anlegern und Kunden der Gesellschaft 

oder 

• Interessen von Anlegern und Kunden der Gesellschaft untereinander

oder

• Interessen der Anleger und den von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen

oder

• Interessen der verschiedenen von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen.

Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte begründen können, umfassen insbeson-
dere:

• Anreizsysteme für Geschäftsleiter oder Mitarbeiter der Gesellschaft, anderen Unternehmen 
aus der Gruppe der Gesellschaft oder externen Unternehmen, die vertraglich mit Dienst-
leistungen zur Ermöglichung der gemeinsamen Portfolioverwaltung betraut wurden

• Persönliche Geschäfte mit Vermögenswerten, die in dem von der Gesellschaft verwalteten 
Fonds gehalten werden, durch Geschäftsleiter oder Mitarbeiter der Gesellschaft oder Ge-
schäftsleiter oder Mitarbeiter von Unternehmen, die von der Gesellschaft vertraglich mit 
Dienstleistungen zur Ermöglichung der gemeinsamen Portfolioverwaltung betraut wurden

• Geschäften zwischen der Gesellschaft und den von ihr verwalteten Investmentvermögen 
oder Individualportfolios bzw. Geschäften zwischen von der Gesellschaft verwalteten In-
vestmentvermögen und/oder Individualportfolios

• Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades“) 

• „Frequent Trading“

• Festlegung der Cut off-Zeit 
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• IPO-Zuteilungen 

• Übertragung einer oder mehrerer Funktionen auf eine andere Gesellschaft

• Ausübung der Stimmrechte aus den zu den Fonds gehörenden Aktien

• Aufgaben der Verwahrstelle 

• Interessen von Anlegern, die ihre Anlagen zurücknehmen wollen und Anlegern, die ihre An-
lagen im Fonds aufrechterhalten wollen

• Zielsetzung der Anlageverwaltung, in illiquide Vermögenswerte zu investieren und den Rü-
cknahmegrundsätzen des Fonds.

Der Gesellschaft können im Zusammenhang mit Geschäften für Rechnung des Fonds geldwerte 
Vorteile (Broker research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die 
im Interesse der Anleger bei den Anlageentscheidungen verwendet werden.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und 
an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – 
Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Sofern von der Gesellschaft vermittelte Investmentvermögen, bei denen es sich insbesondere 
um von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen handeln kann, in den Fonds erworben 
werden, kann die Gesellschaft für ihre Vermittlungsleistung eine Vergütung erhalten.

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die Gesellschaft folgende organisatorische Maß-
nahmen ein, um Interessenkonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beob-
achten und sie offenzulegen:

• Einrichtung eines Vergütungssystems, das keinen Anreiz, die persönlichen Interessen über 
die der von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen oder Anleger und Kunden 
zu stellen, schafft

• Die vertraglich angebundenen Beratungs- und Asset Management-Gesellschaften sind 
vertraglich dazu verpflichtet, interne Grundsätze zur Vermeidung von Interessenskonflikten 
aufzustellen und, wenn sich ein Interessenkonflikt organisatorisch nicht vermeiden lässt, 
diesen gegenüber der Gesellschaft offenzulegen. Wird ein Interessenkonflikt gegenüber 
der Gesellschaft offengelegt und besteht er beispielsweise darin, dass eine Beratungs- 
oder eine Asset Management-Gesellschaft von ihr unmittelbar oder mittelbar emittierte, 
entwickelte oder verwaltete Finanzinstrumente für den von ihr beratenen oder verwalteten 
Fonds empfiehlt oder für den Fonds erwirbt, wirkt die Gesellschaft einem Schaden für die 
Anleger des Fonds dadurch entgegen, dass diese Finanzinstrumente nur aufgrund sachli-
cher Erwägungen im Interesse der Anleger erworben werden dürfen

• Regelungen für persönliche Geschäfte, die durch die Compliance-Abteilung kontinuierlich 
überwacht werden und eine Sperrliste, die persönliche Geschäfte mit bestimmten Vermö-
gensgegenständen verbietet, um möglichen Interessenkonflikten zu begegnen
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• Regelungen zur Offenlegung und zum Umgang mit der Annahme und der Gewährung von 
Zuwendungen

• Kontinuierliche Überwachung der Transaktionshäufigkeit in den von der Gesellschaft ver-
walteten Investmentvermögen, um die Anleger benachteiligende Umschichtungen in den 
Investmentvermögen zu verhindern

• Implementierung von Maßnahmen zur Verhinderung stichtagsbezogener Aufbesserung der 
Fondsperformance („window dressing“) in den von der Gesellschaft verwalteten Invest-
mentvermögen

• Verzicht auf Geschäfte auf eigene Rechnung mit von der Gesellschaft verwalteten Invest-
mentvermögen oder Individualportfolios und Ausführung von Geschäften zwischen ver-
schiedenen von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen nur zur Erzielung bes-
serer Handelsergebnisse, ohne dass dadurch eines der beteiligten Investmentvermögen 
benachteiligt würde

• Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades“) erfolgt auf Grundlage eines einheitli-
chen Zuteilungsgrundsatzes

• Bei Beauftragung (z.B. mit der Funktion des Asset Managers, Beraters, Brokers oder der 
Verwahrstelle) eng verbundener Unternehmen und Personen (insbesondere Gesellschaf-
ter), wird dieser Umstand den Anlegern gegenüber offengelegt

• Interne Maßnahmen zur Überwachung von dem Fonds benachteiligenden Market Impact 
durch Einzelanlagen von erheblichem Umfang

• Untersagung von „Frequent Trading“ durch Geschäftsleiter und Mitarbeiter der Gesell-
schaft durch Regelungen für persönliche Transaktionen und diesbezügliche Überwachung 
der von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen

• Vereinbarung von Cut-off-Zeiten mit den Verwahrstellen, um Spekulationen gegen die von 
der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen entgegenzuwirken

• Einheitliche interne Zuteilungsgrundsätze für IPO-Zuteilungen

• Die Übertragung einer oder mehrerer Funktionen auf eine andere Gesellschaft erfolgt mit 
dem Ziel der Erweiterung des Spektrums der von der Gesellschaft zu erbringenden Dienst-
leistungen

• Ausübung der Stimmrechte in dem Portfolio des Fonds erfolgt auf Basis der Empfehlungen 
einer externen, neutralen Beratungsgesellschaft nach den Analyseleitlinien des BVI Bun-
desverband Investment und Asset Management e.V.

• Die Verwahrstelle des Fonds handelt unabhängig von der Gesellschaft und ist vertraglich 
dazu verpflichtet, ausschließlich im Interesse der Anleger zu handeln

• Interessen von Anlegern, die ihre Anlagen zurückgeben wollen, und Anlegern, die ihre Anla-
gen im Fonds aufrechterhalten wollen, werden bei der internen Liquiditätssteuerung be-
rücksichtigt

• Entsprechendes gilt auch hinsichtlich des Konflikts zwischen der Zielsetzung der Anlage-
verwaltung, in illiquide Vermögenswerte zu investieren und den Rücknahmegrundsätzen 
des Fonds.
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24. Jahres-/Halbjahresberichte; Abschlussprüfer; Dienstleister

Die Jahresberichte und Halbjahresberichte sind bei der Gesellschaft sowie bei der Verwahr-
stelle und ggf. der Vertriebsgesellschaft erhältlich.

Mit der Prüfung des Fonds und des Jahresberichtes ist bis zum 31.12.2025 die KPMG AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft in Frankfurt am Main beauftragt. Ab dem 01.01.2026 ist Deloitte 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung beauftragt. Der Wirtschaftsprüfer prüft 
den Jahresbericht des Fonds. Bei der Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer auch festzustellen, ob 
bei der Verwaltung des Fonds die Vorschriften des KAGB sowie die Bestimmungen der Anlage-
bedingungen beachtet worden sind. Das Ergebnis der Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer in ei-
nem besonderen Vermerk zusammenzufassen; der Vermerk ist in vollem Wortlaut im Jahresbe-
richt wiederzugeben. Der Wirtschaftsprüfer hat den Bericht über die Prüfung des Fonds der Ba-
Fin auf Verlangen einzureichen.

Unternehmen, die von der Gesellschaft ausgelagerte Funktionen übernehmen, sind in dem 
Abschnitt „Auslagerung“ dargestellt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft folgende Dienstleis-
ter beauftragt:

• Rechtsanwaltskanzleien: Zur rechtlichen Beratung in Sammelklagen sowie Privatklagen be-
dient sich die Gesellschaft der Anwaltskanzleien Diaz Reus Rolff & Targ LLP und DRRT Li-
mited, Motley Rice LLC sowie Sturman LLC. Die vorgenannten Kanzleien sind in erster Linie 
mit der rechtlichen Vertretung der Gesellschaft bzw. des Fonds in US-Sammelklagen sowie 
in Privatklagen betraut. Rechtliche Beziehungen zwischen den Anwaltskanzleien und den 
Anlegern des Fonds werden durch die Bestellung der Anwaltskanzleien nicht begründet.

• Stimmrechtsausübung: Die Gesellschaft bedient sich ab dem 1. Oktober 2020 bei der Aus-
übung der Stimmrechte aus den zu dem Fonds gehörenden Aktien der Unterstützung ex-
terner Dienstleister. Für diese Aufgabe hat die Gesellschaft die IVOX Glass Lewis GmbH, 
Karlsruhe sowie die Glass, Lewis & Co., LLC, San Francisco bestellt. Die IVOX Glass Lewis 
GmbH erteilt der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Stimmrechtsleitlinien der Gesell-
schaft Empfehlungen für das Abstimmungsverhalten auf Basis von Analysen der Hauptver-
sammlungsunterlagen. Sie übernimmt die Ausübung der Stimmrechte und ist zur Berichter-
stattung über das Abstimmverhalten verpflichtet. Für das Abstimmungsmanagement und 
Reporting wird hierbei auf die Funktionen der von der Glass, Lewis & Co. LLC betriebenen 
Plattform Viewpoint zurückgegriffen. Die aufsichtsrechtlichen Pflichten der Gesellschaft 
sowie ihre zivilrechtliche Haftung gegenüber den Anlegern des Fonds bleiben hiervon un-
berührt. Rechtliche Beziehungen zwischen diesen beiden Dienstleistungsgesellschaften 
und den Anlegern des Fonds werden durch die Bestellung der beiden Dienstleistungsge-
sellschaften nicht begründet.

25. Zahlungen an die Anleger; Verbreitung der Berichte und sons-
tiger Informationen

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sichergestellt, dass die Anleger die Ausschüttun-
gen erhalten und dass Anteile zurückgenommen werden. Die in diesem Verkaufsprospekt er-
wähnten Anlegerinformationen können bei der Gesellschaft bezogen werden. Darüber hinaus 
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sind diese Unterlagen auch bei der Verwahrstelle und ggf. der Vertriebsgesellschaft zu erhal-
ten. Sie können auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.universal-invest-
ment.com bezogen werden.

Spezielle Informationen zum Fonds gemäß § 300 Abs. 1 bis 3 KAGB werden im jeweils aktuellen 
Jahresbericht des Fonds veröffentlicht. Informationen über Änderungen, die sich in Bezug auf 
die Haftung der Verwahrstelle ergeben, erhalten Anleger unverzüglich per dauerhaften Daten-
träger und über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.universal-investment.com.

26. Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen

Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet, die 
nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind:

Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie9

3D Invest Top Select
7orca FX Return
7orca Vega Income
7orca Vega Return
Abaki Fixed Income Convexity
Abaki UI
ABELE Global Challenger
ABELE Ostalb Global
Absolute Return Multi Premium Fonds
ADR Managed Futures
AF Value Invest UI
AHF Global Select
Aktien Europa - UI
Aktien Global - UI
Aktien Opportunity UI
Aktien Südeuropa
Aktien USA – UI
All Stars 10x10
ALL-IN-ONE
alphaport Credit Opportunities 
Alpinum High Income Fund 
Alturis Volatility
AM Fortune Fund Defensive
AM Fortune Fund Offensive
Amfileon Short Term Alpha
Analect Bond Fund UI
ansa - global Q equity market neutral
Antecedo Defensive Growth
Antecedo Enhanced Yield
Antecedo Growth Supreme
Antecedo Independent Invest
Antecedo Low Duration Plus
apo VV Renten - Privat
Aquantum Active Range
Aquarius Next Generation Fund
ART Global Macro

9 Stand: 14.11.2025

https://www.universal-investment.com/
https://www.universal-investment.com/
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ART Transformer Equities
Atacama Global QGV Equity
Athena Enhanced US Equity
ATHENA UI
AURETAS strategy balanced (D)
AURETAS strategy defensive (D)
AURETAS strategy growth (D)
avesco Sustainable Hidden Champions Equity
AvH Emerging Markets Fonds UI
azemos quality first
Bachelier UI
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen
Bankhaus Seeliger VV Dynamisch
BAUM Fair Future Fonds
Bellevue Option Premium
Belvoir Global Allocation II Universal
Berenberg Aktien Global Plus
Berenberg Aktien Mittelstand
Berenberg EM Bonds
Berenberg EM Local Bonds
Berenberg Euro Bonds
Berenberg Euro Enhanced Liquidity
Berenberg Euro Target 2028
Berenberg Euro Target 2030
Berenberg Global Dividend Champions
Berenberg Guardian
Berenberg Multi Asset Balanced
Berenberg Multi Asset Defensive
Berenberg Sentiment Fund
Berenberg Sustainable Stiftung
Bethmann ESG Aktien
Bethmann ESG Ausgewogen
Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen
Bethmann Megatrends
Bethmann Rentenfonds
Bethmann SGB Renten
Bethmann Stiftungsfonds
Bethmann Stiftungsfonds 2
Better Future Aktien Global
BKC Aktienfonds
BKC Emerging Markets Renten
BKC Treuhand Portfolio
BKP Classic Fonds
BKP Dachfonds
BKP Wachstum Global
Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds
bonorum ecclesiae UI
Börsebius Bosses Follower Fund
Börsebius TopMix
Börsebius TopSelect
BTV AM Alternative Investments
BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS
Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI
Capitulum Weltzins-Invest Universal
Caplign Global Equity
Caplign Global Fixed Income
Castell Aktien Global
Castell Digital Opportunities
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Castell Global Equity Select
Castell Global Fixed Income Select
Castell Global Growth Opportunities
Castell Global Income Opportunities
Castell Global Opportunities
CBK Euro Corporate Bond Selection
CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection
CBK Global Dividend Equity Selection
CBK Global Quality Equity Selection
CBK Global Value Equity Selection
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI
CHOM CAPITAL PURE Small Cap Europe UI
CoIQ Collective Intelligence Fund
Commerzbank Flexible Allocation Euroland
Commerzbank Flexible Allocation USA
Commerzbank Flexible Duration
Commerzbank Stiftungsfonds Rendite
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität
CONCEPT Aurelia Global
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI
CONVEX High Quality
CONVEX Responsible Convertibles
CONVEX Unlimited
Cybersecurity Leaders
Debeka-Aktien-Asien-ESG
Debeka-Aktien-Europa-ESG
Debeka-Aktien-Global
Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG
Debeka-Renten-EUR-Corporates
Debeka-Renten-EUR-Defensiv
Debeka-Renten-Global-SD-ESG
Defensive Portfolio
Degussa Aktien Universal-Fonds
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS
Degussa Renten Universal-Fonds
Deutsche Postbank Europafonds Aktien
Deutsche Postbank Europafonds Plus
Deutsche Postbank Europafonds Renten
Deutsche Postbank Global Player
di exclusive Linus global
DigiTrends Aktienfonds
Discountstrategie
Divas Liquid Diversifier
Diversified Income Portfolio
Dividendenkonzept Plus UI
DUI Wertefinder
Earth Exploration Fund UI
Earth Gold Fund UI
Earth Strategic Resources Fund
EB - Dividendenstrategie Global 
EB - Emerging Markets Corporate Bonds 
EB - Global Corporate Bonds 
EB - Multi Asset Conservative
EB - Multi Asset Opportunities
EB - Sustainable Balanced Defensive Invest
EB - Small/Mid Cap Equities Euroland
EM Digital Leaders
EMCORE COP
EMCORE COPO
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Empureon Europe Equity Fund
Empureon US Equity Fund
Empureon Volatility One Fund 
Empureon Volatility Screened Fund
Ethius Global Impact
Euro Rentenfonds Struktur
EuropaInvest Dynamic Plus
Evergreen PDI Yin
Evergreen Sustainable World Bonds
Evergreen Sustainable World Stocks
EverLevy Fund E1
FairZinsGlobal
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
FIDUKA Dynamic UI
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I
Fight For Green Defensiv
Fight For Green Offensiv
FIMAX Aktien Global UI
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI
finccam BD Tail Protect
finccam EQ Tail Protect
finccam Volatility Premium
Finiens Futura 1 UI
FINLIUM Ambition
Finreon Absolute Income
Finreon SGKB Carbon Focus
Finreon SGKB Tail Risk Control (World)
Finreon Volatility Income
FIVV-MIC-Mandat-Asien
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv
FIVV-MIC-Mandat-Rendite
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
FL AlphaCap Active Select Fonds
FL AlphaCap Total Return Fonds
FO Vermögensverwalterfonds
FOCAM Modular Solutions
Fonds für Stiftungen Invesco
Fondspicker Global UI
Fundatis Diversified Selection
FV Global Bonds
FV Global Equities
FVM Classic
FVM Offensiv
FVM Stiftungsfonds
Galilei Global Bond Opportunities UI
GANÉ Value Event Fund
GANÉ Global Equity Fund
GAP Portfolio UI
GCC Rentenfonds
GENEON Internationale Aktien
GET Capital AI Sentiment Fund Europe
GF Global UI
Global Long-Term Values Fund
Global Multi Asset Strategy
GLOBAL Strategie Aktien
GLOBAL Strategie Zinspapiere
GLS Bank Aktienfonds
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GLS Bank Klimafonds
GLS Bank Rentenfonds
Goyer & Göppel Smart Select Universal
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal
GR Dynamik
GR Noah
Gridl Global Macro UI
GSP Aktiv Portfolio UI
H&H Stiftungsfonds
HannoverscheBasisInvest
HannoverscheMaxInvest
HannoverscheMediumInvest
HanseMerkur Strategie ausgewogen
HanseMerkur Strategie Ausgewogen ESG
HanseMerkur Strategie chancenreich
HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst
Hansen & Heinrich Universal Fonds
HaRa-Invest UI
Heidelberger Anlagefonds - Konservativ
Heidelberger Anlagefonds - Offensiv
Heiligenfeld Vermögen
HeLa UI
HMT Aktien Innovation ESG
HMT Aktien Value Protect ESG
HMT Dynamics Yield Opportunities
HMT Euro Aktien Protect 90
HMT Euro Aktien Protect 95
HMT Euro Aktien Protect ESG
HMT Euro Aktien Seasonal
HMT Euro Aktien Solvency
HMT Euro Aktien VolControl
HMT Euro Seasonal LongShort
HMT Global Aktien Infrastruktur
HMT Global Antizyklik
HMT Global Multi Asset Income
HMT Global Optimal Dynamics
HMT Global Wertsicherung 90
HMT Goldproduzenten
HMT HanseMerkur Aktien Invest
HMT Opportunistic Credit
HMT Wertsicherung 94 ESG
HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps
HP&P Europe Equity
HP&P Global Alpha 
HP&P Global Equity
HP&P Stiftungsfonds
HQT Megatrends
HVB Select Alpha
HWG-FONDS
Intalcon Global Opportunities
Invesco Europa Core Aktienfonds
Invesco Global Dynamik Fonds
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
IQ Aktienstrategie
IQ Rentenstrategie
Jemila Fonds
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth
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Julius Baer Germany - Focus Fund Income
K&K – Wachstum & Innovation
Kahler & Kurz Aktienfonds
KANON Globale Zukunftsthemen
Kinder Perspektivenfonds
KirAC Stiftungsfonds Omega
Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI
KISS Absolute Return Fund
L&H Aktien Global UI
L&H Multi Strategie UI
LBBW Pro-Fund Credit I
LeanVal Equity Protect
Lennertz & Co. Multi Select Balanced 
Leonardo UI
LF - AI Balanced Multi Asset
LF - AI Defensive Multi Asset
LF - AI Dynamic Multi Asset
LF - AI Impact Equity EU
LF - AI Impact Equity US
LF - ASSETS Defensive Opportunities 
LF – Dynamic Yield Opportunities
LF - European Hidden Champions
LF - Global Multi Asset Sustainable
LF - Green Dividend World
LF - MFI Global Dynamic Protect
LF - MFI Rendite Plus UI
LF - Sustainable Yield Opportunities
LF - WHC Global Discovery
LIGA Euro Renten Fonds
LIGA Globale Aktien 
LIGA Stiftungsfonds
LWL Giannelli
Maneris Select UI
Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1
MC 1 Universal
MehrWerte Fonds
Meisterwert Perspektive
Meisterwert Position
Meisterwert Substanz 
MellowFund Bond Select
MellowFund Global Equity
Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ul 
Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul
Merck Finck Vermögensstrategie Dynamisch Ul
MFC Opportunities One
Miraculix
morgen Aktien Global UI
Multi Asset Global Vision
Multi Asset Value Invest 
My Way Invest
neXDos US Buyout Style
nordlX Anleihen Defensiv
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity
Oberbanscheidt Dividendenfonds
Oberbanscheidt Global Flexibel UI
OLB Invest Balance
OLB Invest Dynamik
OLB Invest ESG
Opportunistic Deep Value Fund UI
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P & S Renditefonds
Pardus Global UI
Pax ESG Ertrag Fonds
Pax ESG Laufzeitfonds 2029 
Pax ESG Mover Aktien
Pax ESG Multi Asset
Platform Fund
Prisma Aktiv UI
Prisma Asianavigator UI
ProfitlichSchmidlin Fonds UI
PSM Growth UI
PSM Investmentgrade Bond
PSM Value Strategy UI
PVV Premium Invest 100
PVV Premium Invest 30
PVV Premium Invest 60
QUANTMADE AI Quant Fund
quantumX Global UI
R + P UNIVERSAL-FONDS
R+P Rendite Plus UI
RB-L UI
RBV - VV UI
Renten Global Opportunities
Resonanz Jazz Multi-Strategy
RSI International UI
RW Portfolio Strategie UI
S4A EU Pure Equity
S4A Global Wealth
S4A Multi Asset Defensive
S4A Pure Equity Germany
S4A Pure Equity Global
S4A Systematic Absolute Return
S4A US Equity ESG
S4A US Equity Small & Mid Cap
S4A US Long
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds
SCS Aktien Welt
SEB Aktienfonds
SEB EuroCompanies
SEB Europafonds
SEB GenerationPlus
SEB Total Return Bond Fund
SEB Zinsglobal
Selection Rendite Plus
Selection Value Partnership
sentix Fonds Aktien Deutschland
sentix Risk Return -A-
sentix Risk Return -M-
Serafin Wealth Family Heritage
SGKB Aktien Dividenden Focus
SGKB Aktien Flex
SGKB Aktien Schweiz Focus 
SGKB Aktien Trend
SGKB Renten Flex
SGKB Renten Trend
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI
SK Spezial
Smart & Fair-Fonds
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I
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SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds
Spiekermann & CO Strategie I
Stadtsparkasse Düsseldorf Absolute Return
Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus
Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends
Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds
Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance
Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Return
Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz 
Stiftungsfonds ESG Global
Stiftungsfonds Spiekermann & CO
Stiftungsfonds Wertvoll 1825
Strategiekonzept Defensiv
Südwestbank Vermögensmandat Renten
SWuK Renten Flexibel UI
Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch
Sygnel P-22
Systematic Dispersion Fund
TAMAC Green Champions
The Digital Leaders Fund
TimmInvest Europa Plus Fonds
Tinzenhorn Fonds
Tomorrow Fund
Tungsten CONDOR
Tungsten PARITON UI
UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus
UM Strategy Fund
UNIKAT Premium Select Fonds
Universal-Strategiefonds
US Focus Fund
Veermaster Flexible Navigation Fund UI
Velten Strategie Deutschland
Velten Strategie Welt
Vermögensmanagement - Fonds Universal
Vermögensmandat Strategie Ertrag
Vermögensmandat Strategie Stabil
Vermögensmandat Strategie Wachstum
VM BC Shareconcept Regional
Voba pur Premium A Fonds UI
VR Bank Kitzingen eG Euro Control 
Wachstum Defensiv
WACHSTUM GLOBAL
Währungsfonds UI
WAVE Total Return ESG
Wealth Advisory Systemic Income Fund
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS
World Market Fund
WoWiVermögen
WWK-Rent
Zindstein Werte-Sammler
ZSBalance
ZSDefensiv
ZSDynamic
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Alternative Investmentfonds (AIF)

• Gemischte Sondervermögen

AktivBalance
AktivBasis
AktivChance
BERIAN-UNIVERSAL-FONDS
D&J Alpha UI
D&J Beta UI
Deutsche Postbank Best Invest Wachstum
MasterFonds-VV Ausgewogen
MasterFonds-VV Wachstum
NILUS-UNIVERSAL-FONDS
Pfau-StrategieDepot UI
Stiftungsfonds Westfalen
Thesi-Universal-Fonds
Voba pur Premium R Fonds UI
ZinsPlus Fonds UI

• Sonstige Sondervermögen

Conveo Capital-UI
Dynamic Opportunities-UI
Kapital Plus-UI
Optomoni-UI
Pollux I-UI
pro aurum ValueFlex
UBS (D) Euro Aktiv-Balance
UBS (D) Euro Aktiv-Dynamik
UBS (D) Euro Aktiv-Substanz

• Infrastruktur-Sondervermögen

KGAL klimaSUBSTANZ

• Altersvorsorge-Sondervermögen

SEB GenerationPlus

Hinzu kommen zurzeit 578 Spezial-AIF.
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C. Liste der Unterverwahrer

Die Verwahrung aller für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände erfolgt für:

• inländische Aktien-/ Rententitel und Fondsanteile durch:
▪ Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main

• ausländische Aktien-/ Rententitel und Fondsanteile durch:
▪ Clearstream Banking S.A., Luxembourg
▪ Citibank N.A., London
▪ Standard Chartered Bank, Group (ausschl. dokumentäre Märkte)

• in-/ und ausländische Fondsanteile durch: 
▪ B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main
▪ Fondsdepot Bank GmbH, Hof
▪ ifsam – International Fund Services & Asset Management S.A., Luxem-

bourg

Diese Unternehmen bedienen sich wiederum ihrerseits Unterverwahrern in den jeweiligen Län-
dern:

Liste der Unterverwahrer mit Stand August 2021

Clearstream Banking S.A. (Luxembourg)                          BICCODE:  CEDELULLXXX

Clearstream Banking AG (Frankfurt)                           BICCODE:  DAKVDEFFXXX

Staat 2. Unterverwahrer Zentraler Wertpapierverwahrer

Australia BNP Paribas Securities Services, Sydney 
Branch, Sydney (PARBAU2SXXX) Austraclear Limited, Sydney

Österreichische Kontrollbank Central Securi-
tiesAustria Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 

(DAKVDEFFXXX) Depository GmbH, Vienna (OeKB CSD)
KBC Bank N.V., Brussels (KREDBEBBXXX)

Belgium Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 
(DAKVDEFFXXX)

Euroclear Belgium, Brussels (EBE)
National Bank of Belgium, Brussels (NBB)

The Canadian Depository for Securities Ltd., 
Toronto (CDS)                                                    Canada RBC Investor Services Trust, Toronto 

(ROTRCATTXXX) The Depository Trust Company, New York 
(DTC)
China Securities Depository and Clearing 
Corp. Ltd. (CSDC)
China Central Depository and Clearing Co. 
Ltd. (CCDC)

China (B-sha-
res) 

HSBC Bank (China) Company Ltd. (HSBC-
CNSHXXX)

Shanghai Clearing House (SHCH)
The Central Securities Depository, Prague 
(CSDP)Czech Repu-

blic
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s., Prague (BACXCZPPXXX) Czech National Bank, Prague (CNB)

Denmark  VP Securities A/S, Copenhagen

Estonia Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 
(DAKVDEFFXXX) Nasdaq CSD SE, Tallinn

Finland  Euroclear Finland Ltd., Helsinki
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BNP Paribas Securities Services S.A., Paris 
(PARBFRPPXXX)France Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 
(DAKVDEFFXXX)

Euroclear France S.A., Paris

Germany Clearstream Banking S.A., Luxembourg 
(CEDELULLXXX)

Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 
(CBF)

Citibank Europe plc, Greece Branch, Athens 
(CITIGRAAXXX)

Hellenic Central Securities Depository S.A., 
Athens (ATHEXCSD)Greece Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 

(DAKVDEFFXXX)
Bank of Greece settlement system, Athens 
(BoGS)
Hong Kong Securities Clearing Company 
Ltd. (HKSCC)Hong Kong Citibank N.A., Hong Kong (CITIHKHXXXX) Central Moneymarkets Unit, Hong Kong 
(CMU)

Hungary  KELER Ltd., Budapest

Iceland LuxCSD S.A., Luxembourg (LUXCLULLXXX) Nasdaq CSD Iceland hf, Reykjavik
Indonesian Central Securities Depository, 
Jakarta (KSEI)Indonesia Citibank N.A., Jakarta (CITIIDJXXXX)
Bank Indonesia, Jakarta
Euroclear UK & Ireland Ltd., LondonIreland Citibank N.A., London Branch, London (CIT-

IGB2LXXX) Euroclear Bank S.A. / N.V., Brussels

Israel Citibank N.A., Israel Branch, Tel Aviv (CITII-
LITXXX)

Tel Aviv Stock Exchange Clearing House 
Ltd., Tel Aviv (TASE-CH)

Italy Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 
(DAKVDEFFXXX) Monte Titoli S.p.A., Milan

Bank of Japan, Tokyo (BoJ)
Japan Securities Depository Center Inc., 
Tokyo (JASDEC)Japan HSBC Ltd., Tokyo (HSBCJPJTXXX)          
The Depository Trust Company, New York 
(DTC)

Latvia Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 
(DAKVDEFFXXX) Nasdaq CSD SE, Riga

Lithuania Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 
(DAKVDEFFXXX) Nasdaq CSD SE, Vilnius

Luxembourg  LuxCSD S.A., Luxembourg
Bursa Malaysia Depository Sdn. Berhad, 
Kuala LumpurMalaysia HSBC Bank Malaysia Berhad, Kuala Lumpur 

(HBMBMYKLXXX) Malaysian Electronic Clearing Corp. Sdn 
Bhd, Kuala Lumpur (MyClear)

Malta Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 
(DAKVDEFFXXX) Malta Stock Exchange plc., Valletta (MSE)

Mexico Banco Nacional de Mexico S.A., Mexico D.F. 
(BNMXMXMMXXX) S.D. Indeval S.A. de C.V., Mexico D.F.

Netherlands Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 
(DAKVDEFFXXX) Euroclear Nederland S.A./N.V., Amsterdam

New Zealand BNP Paribas Securities Services, Sydney 
Branch, Sydney (PARBAU2SXXX)

New Zealand Central Securities Depository 
Ltd., Wellington (NZCSD)

Norway  Verdipapirsentralen ASA, Oslo (VPS)

Standard Chartered Bank Philippines Branch, Philippine Depository & Trust Corp., Makati 
City (PDTC)Philippines

Makati City (SCBLPHMMXXX) Bureau of the Treasury, Manila (BTR)
National Bank of Poland, Warsaw (NBP)

Poland Bank Handlowy w Warszawie S.A., Warsaw 
(CITIPLPXXXX) Central Securities Depository of Poland, 

Warsaw (KDPW)
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Portugal BNP Paribas Securities Services S.A., Paris 
(PARBFRPPXXX) Interbolsa - S.G.S.L.S.C.V.M. S.A, Porto

National Bank of Romania, Bucharest (NBR)Romania BRD Groupe Societe Generale, Bucharest 
(BRDEROBUXXX) Depozitarul Central S.A., Bucharest

Russia  National Settlement Depository, Moscow 
(NSD)
The Central Depository Pte Ltd., Singapore 
(CDP)Singapore DBS Bank Ltd., Singapore (DBSSSGSGXXX)
Monetary Authority of Singapore (MAS)

Slovakia  Centrálny depozitár cenných papierov SR 
a.s., Bratislava (CDCP)

Slovenia  Central Securities Clearing Corp., Ljubljana 
(KDD)

South Africa Standard Chartered Bank, Johannesburg 
Branch, Sandton (SCBLZAJJXXX)

South Africa's Central Securities Depository 
Pty Ltd., Sandton (strate)

South Korea HSBC Ltd., Seoul Branch (HSBCKRSEXXX) Korean Securities Depository, Seoul (KSD)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Ma-
drid (BBVAESMMXXX)Spain Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 
(DAKVDEFFXXX)

Iberclear, Madrid

Sweden S.E. Banken Custody Service, Stockholm 
(ESSESESSXXX) Euroclear Sweden AB, Stockholm

Switzerland UBS AG, Zurich (UBSWCHZHXXX) SIX SIS AG, Zurich

Thailand Standard Chartered Bank (Thai) Public Com-
pany Ltd., Bangkok (SCBLTHBXXX)

Thailand Securities Depository Company 
Ltd., Bangkok (TSD)
Merkezi Kayit Kurulusu A.S., Istanbul (MKK)Turkey Türk Ekonomi Bankasi A.S., Istanbul (TEBU-

TRISXXX) Central Bank of Turkey (CBRT)
United King-
dom Citibank N.A., London Branch (CITIGB2LXXX) Euroclear UK & Ireland Ltd., London

Fedwire Securities Services, New York
USA Citibank N.A., New York (CITIUS33XXX) The Depository Trust Company, New York 

(DTC)

Citibank N.A., London                             BICCODE:  CITIGB2LXXX

Staat 2. Unterverwahrer Zentraler Wertpapierverwahrer

Clearing House Electr. Subregister System, 
Sydney (CHESS)Australia Citigroup Pty Ltd., Sydney (CITIAU3XXXX)
Austraclear Limited, Sydney

Austria Citibank Europe plc, Dublin (CITIIE2XXXX)
Österreichische Kontrollbank Central Securi-
ties
Depository GmbH, Vienna (OeKB CSD)

Bermuda HSBC Bank Bermuda Ltd., Hamilton (BB-
DABMHMXXX)

Bermuda Securities Depository, Hamilton 
(BSD)

Citibank N.A., Brazilian Branch, Sao Paulo 
(CITIBRSPXXX) B3 – CETIP Segment

Sistema Especial de Liquidação e de Custó-
dia, Sao Paulo (SELIC)

Brazil 3rd Sub-Custodian: Citibank Distribuidora 
de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. B3 - BM&FBOVESPA Segment

Canada Citbank Canada, Toronto (CITICATTXXX) The Canadian Depository for Securities Ltd., 
Toronto (CDS)
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Chile Banco de Chile, Santiago (BCHICLRMXXX) Depósito Central de Valores S.A., Santiago 
(DCV)
CSDCC Shanghai Branch
CSDCC Shenzhen Branch
China Central Depository Clearing Co. Ltd. 
(CCDC)

China Citibank (China) Co. Ltd., Shanghai (CITICN-
SXXXX)

Shanghai Clearing House (SHCH)
Depósito Centralizado de Valores, Bogotá 
(DECEVAL)Colombia Cititrust Colombia S.A., Bogota (CTRU-

COB1XXX) Deposito Central de Valores, Bogotá (DCV)

Croatia Privredna Banka Zagreb d.d., Zagreb 
(PBZGHR2XXXX)

Central Depository & Clearing Company Inc. 
(SKDD d.d.)

Denmark Citibank Europe plc, Dublin (CITIIE2XXXX) VP Securities A/S, Copenhagen

Estonia Swedbank A/S, Tallinn (HABAEE2XXXX) NASDAQ CSD SE, Tallinn

Finland Citibank Europe plc, Dublin (CITIIE2XXXX) Euroclear Finland Ltd., Helsinki

France Citibank Europe plc, Dublin (CITIIE2XXXX) Euroclear France S.A., Paris

Germany Citibank Europe plc, Dublin (CITIIE2XXXX) Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 
(CBF)
Central Clearing and Settlement System, 
Hong Kong (CCASS)Hong Kong Citibank N.A., Hong Kong Branch 

(CITIHKHXXXX) Central Moneymarkets Unit, Hong Kong 
(CMU)

 Clearstream Banking S.A., Luxembourg 
(CBL)ICSD

 Euroclear SA/NV Belgium, Brussels (EBE)
Indonesian Central Securities Depository, 
Jakarta (KSEI)Indonesia Citibank N.A., Jakarta Branch (CITIIDJXXXX)
Bank Indonesia, Jakarta

Italy Citibank Europe plc, Dublin (CITIIE2XXXX) Monte Titoli S.p.A, Milan
Citibank N.A., Tokyo Branch (CITIJPJTXXX) Bank of Japan, Tokyo (BoJ)

Japan Citigroup Global Markets Japan Inc., Tokyo 
(NSBLJPJTXXX)

Japan Securities Depository Centre Inc., 
Tokyo (JASDEC)

Swedbank AS, Tallinn (HABAEE2XXXX) NASDAQ CSD SE, Riga
Latvia 3rd Sub-Custodian: Swedbank AS, Riga 

(HABALV22XXX) The Bank of Latvia, Riga

Swedbank AS, Tallinn (HABAEE2XXXX)
Lithuania 3rd Sub-Custodian: Swedbank AB, Vilnius 

(HABALT22XXX)
NASDAQ CSD SE, Vilnius

Mauritius HSBC Ltd., Ebene (HSBCMUMUXXX) Central Depository & Settlement Co. Ltd., 
Port Louis (CDS)

Mexico Banco Nacional de Mexico S.A., Mexico D.F. 
(BNMXMXMMXXX) S.D. Indeval S.A. de C.V., Mexico D.F.

Morocco Citibank Maghreb S.A., Casablanca (CITI-
MAMCXXX) MAROCLEAR, Casablanca

Netherlands Citibank Europe plc, Dublin (CITIIE2XXXX) Euroclear (Bank) Nederland, Amsterdam

New Zealand Citibank N.A., New Zealand Branch, Auck-
land (CITINZ2XXXX)

New Zealand Central Securities Depository 
Ltd., Wellington (NZCSD)

Peru Citibank del Péru S.A., Lima (CITIPEPLXXX) CAVALI S.A. ICLV., Lima

Philippines Citibank, N.A., Philippines Branch, Taguig 
City (CITIPHMXXXX)

Philippine Depository & Trust Corp., Makati 
City (PDTC)
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 Bureau of the Treasury, Manila (BTR)
National Bank of Poland, Warsaw (NBP)

Poland Bank Handlowy w Warszawie SA, Warsaw 
(CITIPLPXXXX) Central Securities Depository of Poland, 

Warsaw (KDPW)
Portugal Citibank Europe plc, Dublin (CITIIE2XXXX) Interbolsa - S.G.S.L.S.C.V.M. S.A, Porto

Singapore Citibank N.A., Singapore Branch (CITISGS-
GXXX)

The Central Depository Pte Ltd., Singapore 
(CDP)

Slovenia UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana 
(BACXSI22XXX)

Central Securities Clearing Corp., Ljubljana 
(KDD)

South Africa Citibank N.A., South Africa, Sandton (CITI-
ZAJXXXX)

South Africa's Central Securities Depository 
Pty Ltd., Sandton (strate)

South Korea Citibank Korea Inc., Seoul (CITIKRSXXXX) Korean Securities Depository, Seoul (KSD)

Sweden Citibank Europe plc, Sweden Branch, Stock-
holm (CITISESXXXX) Euroclear Sweden AB, Stockholm

Switzerland Citibank N.A., London Branch (CITIGB2LXXX) SIX SIS AG, Zurich

Taiwan Citibank Taiwan Ltd., Taipei (CITITWTXXXX) Taiwan Depository Clearing Corporation, 
Taipei (TDCC)

Thailand Citibank N.A., Bangkok Branch (CITITH-
BXXXX)

Thailand Securities Depository Company 
Ltd., Bangkok (TSD)

Tunisia Union Internationale de Banques, Tunis 
(UIBKTNTTXXX) Tunisie Clearing, Tunis

Untited King-
dom Citibank N.A., London Branch (CITIGB2LXXX) Euroclear UK & Ireland Ltd., London

Federal Reserve Bank, New York (FED)
USA Citibank N.A., New York (CITIUS33XXX) The Depository Trust & Clearing Corpora-

tion, New York (DTCC)
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D. Recht des Käufers zum Widerruf

Widerrufsrecht

Kommt der Kauf von Anteilen an offenen Investmentvermögen aufgrund mündlicher Verhand-
lungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen zustande, der die Anteile verkauft 
oder den Verkauf vermittelt hat, so ist der Käufer berechtigt, seine Kauferklärung in Textform 
und ohne Angabe von Gründen innerhalb einer Frist von zwei Wochen zu widerrufen (z.B. Brief, 
Fax, E-Mail). Das Widerrufsrecht besteht auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft 
oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. 

Die Frist zum Widerruf beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertrags-
schluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und 
darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des Art. 246 
Abs. 3 Satz 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch genügt. Zur Wah-
rung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Ist der Fristbeginn streitig, 
trifft die Beweislast den Verkäufer. Der Widerruf ist schriftlich unter Angabe der Person des Er-
klärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erfor-
derlich ist.

Der Widerruf ist zu richten an

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Europa-Allee 92-96
60486 Frankfurt am Main
Telefax: (069) 7 10 43 - 700
Email: info@universal-investment.com

Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer kein 
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Kauf 
der Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Gewer-
beordnung aufgesucht hat.

Widerrufsfolgen

Ist der Widerruf wirksam erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von 
der Gesellschaft gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, 
die bezahlten Kosten und ein Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage 
nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht 
verzichtet werden.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf der Anteile durch den Anle-
ger.
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E. Allgemeine Anlagebedingungen

A L L G E M E I N E   A N L A G E B E D I N G U N G E N

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern

und der

UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH,

Frankfurt am Main,

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt)

für die von der Gesellschaft verwalteten

Gemischten Sondervermögen, die nur in Verbindung

mit den für das jeweilige Gemischte Sondervermögen

aufgestellten Besonderen Anlagebedingungen

gelten.

§ 1 Grundlagen

(1) Die Gesellschaft ist eine AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft und unterliegt den Vor-
schriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).

(2) Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen Namen für gemein-
schaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den 
nach dem KAGB zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen 
Vermögen in Form eines Gemischten Sondervermögens an. Über die sich hieraus er-
gebenden Rechte der Anleger werden Sammelurkunden ausgestellt. 

(3) Der Geschäftszweck des Gemischten Sondervermögens ist auf die Kapitalanlage ge-
mäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermögensver-
waltung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit 
und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermögensge-
genstände ist ausgeschlossen.

(4) Das Rechtsverhältnis zwischen Gesellschaft und dem Anleger richtet sich nach den 
Allgemeinen Anlagebedingungen und Besonderen Anlagebedingungen des Gemisch-
ten Sondervermögens und dem KAGB.

§ 2 Verwahrstelle

(1) Die Gesellschaft bestellt für das Gemischte Sondervermögen eine Einrichtung im 
Sinne des § 80 Abs. 2 KAGB als Verwahrstelle; die Verwahrstelle handelt unabhängig 
von der Gesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anleger.

(2) Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem mit der Gesell-
schaft geschlossenen Verwahrstellenvertrag, dem KAGB und den Anlagebedingun-
gen. 
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(3) Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des § 82 KAGB auf ein an-
deres Unternehmen (Unterverwahrer) auslagern. Näheres hierzu enthält der Ver-
kaufsprospekt. 

(4) Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Gemischten Sondervermögen oder gegen-
über den Anlegern für das Abhandenkommen eines verwahrten Finanzinstrumentes 
im Sinne des § 81 Abs. 1 Nr. 1 KAGB durch die Verwahrstelle oder durch einen Unter-
verwahrer, dem die Verwahrung von Finanzinstrumenten nach § 82 Abs. 1 KAGB 
übertragen wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, dass 
das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse zurückzuführen ist, deren Konsequen-
zen trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. Weiterge-
hende Ansprüche, die sich aus den Vorschriften des bürgerlichen Rechts auf Grund 
von Verträgen oder unerlaubten Handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die Ver-
wahrstelle haftet auch gegenüber dem Gemischten Sondervermögen oder den Anle-
gern für sämtliche sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, dass die Verwahr-
stelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des 
KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen Übertra-
gung der Verwahraufgaben nach Absatz 3 Satz 1 unberührt.

§ 3 Fondsverwaltung

(1) Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensgegenstände im eigenen Na-
men für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, 
Redlichkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben unabhängig von der Verwahrstelle und ausschließlich im Interesse der An-
leger.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern eingelegten Geld die Ver-
mögensgegenstände zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den Erlös ander-
weitig anzulegen. Sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung der Vermö-
gensgegenstände ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vorzunehmen.

(3) Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger weder Gelddarle-
hen gewähren noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantie-
vertrag eingehen; sie darf keine Vermögensgegenstände nach Maßgabe der §§ 193, 
194 und 196 KAGB verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum 
Gemischten Sondervermögen gehören. § 197 KAGB bleibt unberührt.

§ 4 Anlagegrundsätze

Das Gemischte Sondervermögen wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der 
Risikomischung angelegt. Die Gesellschaft soll für das Gemischte Sondervermögen nur 
solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten las-
sen. Sie bestimmt in den Besonderen Anlagebedingungen, welche Vermögensgegen-
stände für das Gemischte Sondervermögen erworben werden dürfen.

§ 5 Wertpapiere 

Sofern die Besonderen Anlagebedingungen keine weiteren Einschränkungen vorsehen, 
darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für Rechnung des Gemischten Son-
dervermögens Wertpapiere nur erwerben, wenn 

1. sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
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2. sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an 
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, so-
fern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) zugelassen ist10, 

3. ihre Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum zum Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten Markt oder ihre Einbe-
ziehung in diesen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die Zulassung oder Einbe-
ziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

4. ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder ihre Zulassung an einem organisier-
ten Markt oder die Einbeziehung in diesen Markt außerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantra-
gen ist, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bun-
desanstalt zugelassen ist und die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere 
innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

5. sie Aktien sind, die dem Gemischten Sondervermögen bei einer Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln zustehen,

6. sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum Gemischten Sondervermögen gehören, 
erworben werden,

7. sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in § 193 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB 
genannten Kriterien erfüllen, 

8. sie Finanzinstrumente sind, die die in § 193 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genannten Krite-
rien erfüllen. 

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Nummern 1 bis 4 darf nur erfolgen, wenn zu-
sätzlich die Voraussetzungen des § 193 Abs. 1 Satz 2 KAGB erfüllt sind. Erwerbbar sind 
auch Bezugsrechte, die aus Wertpapieren herrühren, welche ihrerseits nach diesem § 5 
erwerbbar sind.

§ 6 Geldmarktinstrumente

(1) Sofern die Besonderen Anlagebedingungen keine weiteren Einschränkungen vorse-
hen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für Rechnung des Gemisch-
ten Sondervermögens Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt 
werden, sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das Ge-
mischte Sondervermögen eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben, 
deren Verzinsung nach den Ausgabebedingungen während ihrer gesamten Laufzeit 
regelmäßig, mindestens aber einmal in 397 Tagen, marktgerecht angepasst wird 
oder deren Risikoprofil dem Risikoprofil solcher Wertpapiere entspricht (Geldmarktin-
strumente), erwerben. 

Geldmarktinstrumente dürfen für das Gemischte Sondervermögen nur erworben 
werden, wenn sie 

1. an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

10 Die „Liste der zugelassenen Börsen und anderen organisierten Märkte gemäß § 193 Abs. 1 Nr. 2 und 4 
KAGB“ wird auf der Internetseite der Bundesanstalt veröffentlicht (https://www.bafin.de).
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zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zuge-
lassen oder in diesen einbezogen sind,

2. ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem an-
deren organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die 
Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt zu-
gelassen ist11,

3. von der Europäischen Union, dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, ei-
nem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, 
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft oder der Zentralbank eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank oder der 
Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundes-
staat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von einer internationalen 
öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union angehört, begeben oder garantiert werden, 

4. von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den unter 
den Nummern 1 und 2 bezeichneten Märkten gehandelt werden, 

5. von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht der Europäischen Union festge-
legten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Auf-
sichtsbestimmungen, die nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des 
Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, unterliegt und diese einhält, 
begeben oder garantiert werden, oder

6. von anderen Emittenten begeben werden und diese den Anforderungen des 
§ 194 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 KAGB entsprechen.

(2) Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur erworben werden, wenn 
sie die jeweiligen Voraussetzungen des § 194 Abs. 2 und 3 KAGB erfüllen.

§ 7 Bankguthaben

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Gemischten Sondervermögens Bankguthaben 
halten, die eine Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu 
führenden Guthaben können bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum unterhalten werden; die Guthaben können auch bei einem Kre-
ditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung 
der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, ge-
halten werden. Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts anderes bestimmt 
ist, können die Bankguthaben auch auf Fremdwährung lauten.

§ 8 Investmentanteile

(1) Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
kann die Gesellschaft für Rechnung des Gemischten Sondervermögens Anteile an In-
vestmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie) erwerben. 
Anteile an anderen inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaf-
ten mit veränderlichem Kapital sowie Anteile an offenen EU-AIF und ausländischen 
offenen AIF, können erworben werden, sofern sie die Anforderungen des § 196 
Abs. 1 Satz 2 KAGB erfüllen. 

11 Die „Liste der zugelassenen Börsen und anderen organisierten Märkte gemäß § 193 Abs. 1 Nr. 2 und 4 
KAGB“ wird auf der Internetseite der Bundesanstalt veröffentlicht (https://www.bafin.de).



MasterFonds-VV Ertrag

Seite 84

(2) Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
kann die Gesellschaft darüber hinaus Anteile an Publikumssondervermögen nach 
Maßgabe der §§ 218 und 219 KAGB (Gemischte Sondervermögen), Aktien von Invest-
mentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, deren Satzung eine einem Ge-
mischten Sondervermögen vergleichbare Anlageform vorsieht, sowie Anteile oder 
Aktien an vergleichbaren EU- oder ausländischen AIF erwerben.

(3) Anteile an Investmentvermögen gemäß den Absätzen 1 und 2 darf die Gesellschaft 
nur erwerben, wenn diese nach den Anlagebedingungen oder der Satzung der Kapi-
talverwaltungsgesellschaft, der Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Ka-
pital, des EU-Investmentvermögens, der EU-Verwaltungsgesellschaft, des ausländi-
schen AIF oder der ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft insgesamt höchstens 
10 % des Wertes ihres Vermögens in Anteilen an anderen inländischen Sondervermö-
gen, Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, offenen EU-Invest-
mentvermögen oder ausländischen offenen AIF anlegen. Diese Grenze gilt nicht für 
Anteile oder Aktien an anderen inländischen, EU- oder ausländischen offenen Publi-
kumsinvestmentvermögen im Sinne des § 196 KAGB sowie für Anteile oder Aktien an 
offenen Spezialinvestmentvermögen, sofern diese nach den jeweiligen Anlagebedin-
gungen ausschließlich investieren dürfen in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente 
und Wertpapiere nach Maßgabe des § 219 Abs. 3 Nr. 3 KAGB.

(4) Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
kann die Gesellschaft zusätzlich Anteile an Publikumssondervermögen nach Maß-
gabe der §§ 220 bis 224 KAGB (Sonstige Sondervermögen), Aktien von Investment-
aktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, deren Satzung eine einem Sonsti-
gen Sondervermögen vergleichbare Anlageform vorsieht, sowie Anteile oder Aktien 
an vergleichbaren EU- oder ausländischen AIF erwerben.

(5) Anteile oder Aktien an Investmentvermögen gemäß Absatz 4 dürfen nur erworben 
werden, wenn deren Vermögensgegenstände von einer Verwahrstelle verwahrt wer-
den oder die Funktionen der Verwahrstelle von einer anderen vergleichbaren Einrich-
tung wahrgenommen werden und soweit diese Investmentvermögen ihre Mittel nach 
ihren Anlagebedingungen nicht ihrerseits in Anteile oder Aktien anderer Investment-
vermögen anlegen dürfen. Satz 1 letzter Halbsatz gilt nicht für Anteile oder Aktien an 
anderen inländischen, EU- oder ausländischen offenen Publikumsinvestmentvermö-
gen im Sinne des § 196 KAGB sowie für Anteile oder Aktien an offenen Spezialinvest-
mentvermögen, sofern diese nach den jeweiligen Anlagebedingungen ausschließlich 
investieren dürfen in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Wertpapiere nach 
Maßgabe des § 219 Abs. 3 Nr. 3 KAGB. Die Gesellschaft darf nicht in Anteile an aus-
ländischen offenen Investmentvermögen aus Staaten anlegen, die bei der Bekämp-
fung der Geldwäsche nicht im Sinne internationaler Vereinbarungen kooperieren.

(6) Darüber hinaus darf das Gemischte Sondervermögen Anteile oder Aktien an folgen-
den Investmentvermögen weiter halten, soweit diese zulässig vor dem 22. Juli 2013 
nach den unten stehenden Regelungen erworben wurden:

a) Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 66 bis 82 des Investmentgesetzes in der 
bis zum 21. Juli 2013 geltenden Fassung (InvG) (auch nach deren Umstellung auf 
das KAGB) sowie mit solchen Sondervermögen vergleichbaren EU- oder auslän-
dischen Investmentvermögen, und

b) Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 InvG und/oder Aktien von 
Investmentaktiengesellschaften, deren Satzung eine dem § 112 InvG vergleich-
bare Anlageform vorsieht (auch nach deren Umstellung auf das KAGB) sowie mit 
solchen Investmentvermögen vergleichbaren EU- oder ausländischen Invest-
mentvermögen.
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§ 9 Derivate

(1) Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
kann die Gesellschaft im Rahmen der Verwaltung des Gemischten Sondervermögens 
Derivate gemäß § 197 Abs. 1 Satz 1 KAGB und Finanzinstrumente mit derivativer 
Komponente gemäß § 197 Abs. 1 Satz 2 KAGB einsetzen. Sie darf – der Art und dem 
Umfang der eingesetzten Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Kompo-
nente entsprechend – zur Ermittlung der Auslastung der nach § 197 Abs. 2 KAGB 
festgesetzten Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumen-
ten mit derivativer Komponente entweder den einfachen oder den qualifizierten An-
satz im Sinne der gemäß § 197 Abs. 3 KAGB erlassenen Verordnung über Risikoma-
nagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und 
Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch 
(DerivateV) nutzen; Erläuterungen dazu enthält der Verkaufsprospekt. 

(2) Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie regelmäßig nur Grund-
formen von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente oder 
Kombinationen aus diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Kompo-
nente sowie gemäß § 197 Abs. 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswerten im Gemischten 
Sondervermögen einsetzen. Komplexe Derivate mit gemäß § 197 Abs. 1 Satz 1 KAGB 
zulässigen Basiswerten dürfen nur zu einem vernachlässigbaren Anteil eingesetzt 
werden. Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag 
des Gemischten Sondervermögens für das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den 
Wert des Gemischten Sondervermögens übersteigen.

Grundformen von Derivaten sind:

1. Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 197 Abs. 1 Satz 1 KAGB mit der Aus-
nahme von Investmentanteilen nach § 196 KAGB;

2. Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte nach § 197 Abs. 1 Satz 1 KAGB 
mit der Ausnahme von Investmentanteilen nach § 196 KAGB und auf Terminkon-
trakte nach Nummer 1, wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen:

a) eine Ausübung ist entweder während der gesamten Laufzeit oder zum Ende 
der Laufzeit möglich und

b) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von der positiven 
oder negativen Differenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Basis-
werts ab und wird null, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat;

3. Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps;

4. Optionen auf Swaps nach Nummer 3, sofern sie die in Nummer 2 unter Buchsta-
ben a) und b) beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions);

5. Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen Basiswert beziehen (Single 
Name Credit Default Swaps).

(3) Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf sie – vorbehaltlich eines 
geeigneten Risikomanagementsystems – in jegliche Finanzinstrumente mit derivati-
ver Komponente oder Derivate investieren, die von einem gemäß § 197 Abs. 1 Satz 1 
KAGB zulässigen Basiswert abgeleitet sind. Hierbei darf der dem Gemischten Son-
dervermögen zuzuordnende potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko (Risikobe-
trag) zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen Risikobetrags für das 
Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsvermögens gemäß § 9 DerivateV übersteigen. 
Alternativ darf der Risikobetrag zu keinem Zeitpunkt 20 % des Wertes des Gemisch-
ten Sondervermögens übersteigen.

(4) Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen Geschäften von den in den 
Anlagebedingungen oder von den im Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsät-
zen und -grenzen abweichen. 
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(5) Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente 
zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung 
von Zusatzerträgen einsetzen, wenn und soweit sie dies im Interesse der Anleger für 
geboten hält.

(6) Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzin-
strumenten mit derivativer Komponente darf die Gesellschaft jederzeit gemäß § 6 
Satz 3 DerivateV zwischen dem einfachen und dem qualifizierten Ansatz wechseln. 
Der Wechsel bedarf nicht der Genehmigung durch die Bundesanstalt, die Gesell-
schaft hat den Wechsel jedoch unverzüglich der Bundesanstalt anzuzeigen und im 
nächstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht bekannt zu machen.

(7) Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente wird 
die Gesellschaft die DerivateV beachten.

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente

Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann 
die Gesellschaft für Rechnung des Gemischten Sondervermögens bis zu 10 % des Wertes 
des Gemischten Sondervermögens in Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB 
anlegen.

§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen

(1) Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im KAGB, in der DerivateV und in den An-
lagebedingungen festgelegten Grenzen und Beschränkungen zu beachten.

(2) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschließlich der in Pension genommenen 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen bis zu 5 % des 
Wertes des Gemischten Sondervermögens erworben werden; in diesen Werten dür-
fen jedoch bis zu 10 % des Wertes des Gemischten Sondervermögens angelegt wer-
den, wenn dies in den Besonderen Anlagebedingungen vorgesehen ist und der Ge-
samtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 % des 
Wertes des Gemischten Sondervermögens nicht übersteigt. Die Emittenten von 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind auch dann im Rahmen der in Satz 1 
genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von diesen emittierten Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im Gemischten Sondervermögen 
enthaltenen Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung gekoppelt sind, erworben 
werden.

(3) Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geld-
marktinstrumente, die vom Bund, einem Land, der Europäischen Union, einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, einem 
Drittstaat oder von einer internationalen Organisation, der mindestens ein Mitglieds-
taat der Europäischen Union angehört, ausgegeben oder garantiert worden sind, je-
weils bis zu 35 % des Wertes des Gemischten Sondervermögens anlegen.

(4) In Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen, 
die von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ausgegeben worden sind, darf die Gesellschaft jeweils bis zu 25 % des Wertes 
des Gemischten Sondervermögens anlegen, wenn die Kreditinstitute aufgrund ge-
setzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer 
besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegen und die mit der Ausgabe der Schuld-
verschreibungen aufgenommenen Mittel nach den gesetzlichen Vorschriften in Ver-
mögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldver-
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schreibungen die sich aus ihnen ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken 
und die bei einem Ausfall des Emittenten vorrangig für die fällig werdenden Rückzah-
lungen und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesellschaft mehr als 5 % 
des Wertes des Gemischten Sondervermögens in Schuldverschreibungen desselben 
Emittenten nach Satz 1 an, so darf der Gesamtwert dieser Schuldverschreibungen 
80 % des Wertes des Gemischten Sondervermögens nicht übersteigen. 

(5) Die Grenze in Absatz 3 darf für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben 
Emittenten nach Maßgabe von § 206 Abs. 2 KAGB überschritten werden, sofern die 
Besonderen Anlagebedingungen dies unter Angabe der betreffenden Emittenten vor-
sehen. In diesen Fällen müssen die für Rechnung des Gemischten Sondervermögens 
gehaltenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschie-
denen Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30 % des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens in einer Emission gehalten werden dürfen. 

(6) Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Gemischten Sondervermögens 
in Bankguthaben nach Maßgabe des § 195 KAGB bei je einem Kreditinstitut anlegen.

(7) Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kombination aus:

1. Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die von ein und derselben Einrich-
tung begeben werden,

2. Einlagen bei dieser Einrichtung und

3. Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung ein-
gegangenen Geschäfte,

20 % des Wertes des Gemischten Sondervermögens nicht übersteigt. Satz 1 gilt für 
die in Absatz 3 und 4 genannten Emittenten und Garantiegeber mit der Maßgabe, 
dass die Gesellschaft sicherzustellen hat, dass eine Kombination der in Satz 1 ge-
nannten Vermögensgegenstände und Anrechnungsbeträge 35 % des Wertes des Ge-
mischten Sondervermögens nicht übersteigt. Die jeweiligen Einzelobergrenzen blei-
ben in beiden Fällen unberührt.

(8) Die in Absatz 3 und 4 genannten Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und 
Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in Absatz 2 genannten Gren-
zen von 40 % nicht berücksichtigt. Die in den Absätzen 2 bis 4 und Absätzen 6 und 7 
genannten Grenzen dürfen abweichend von der Regelung in Absatz 7 nicht kumuliert 
werden.

(9) Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzigen Investmentvermögen nach Maß-
gabe des § 8 insgesamt nur in Höhe von bis zu 20 % des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens anlegen. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Gemischten Son-
dervermögens nicht mehr als 25 % der ausgegebenen Anteile eines anderen offenen 
inländischen, EU- oder ausländischen Investmentvermögens, das nach dem Grund-
satz der Risikomischung in Vermögensgegenstände im Sinne der §§ 192 bis 198 
KAGB angelegt ist, erwerben.

(10) Die Gesellschaft darf in Anteile oder Aktien nach § 8 Abs. 4 insgesamt nur bis zu 10 % 
des Wertes des Gemischten Sondervermögens anlegen. Auf diese Grenze sind An-
teile oder Aktien, die das Gemischte Sondervermögen gemäß § 8 Abs. 6 Buchst. b) 
hält, anzurechnen.

(11) Die Gesellschaft darf für Rechnung des Gemischten Sondervermögens nicht in mehr 
als zwei Investmentvermögen in Form von Sonstigen Sondervermögen vom gleichen 
Emittenten oder Fondsmanager investieren. 
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§ 12 Verschmelzung

(1) Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 bis 191 KAGB

1. sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten dieses Gemischten 
Sondervermögens auf ein anderes bestehendes oder ein neues, dadurch ge-
gründetes Sondervermögen oder eine Investmentaktiengesellschaft mit verän-
derlichem Kapital übertragen; 

2. sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten eines anderen Sonder-
vermögens oder einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital 
in das Gemischte Sondervermögen aufnehmen. 

(2) Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt. Die Einzelheiten des 
Verfahrens ergeben sich aus den §§ 182 bis 191 KAGB.

§ 13 Wertpapier-Darlehen

(1) Die Gesellschaft darf für Rechnung des Gemischten Sondervermögens einem Wert-
papier-Darlehensnehmer gegen ein marktgerechtes Entgelt nach Übertragung aus-
reichender Sicherheiten gemäß § 200 Abs. 2 KAGB ein jederzeit kündbares Wertpa-
pier-Darlehen gewähren. Der Kurswert der zu übertragenden Wertpapiere darf zu-
sammen mit dem Kurswert der für Rechnung des Gemischten Sondervermögens 
demselben Wertpapier-Darlehensnehmer einschließlich konzernangehöriger Unter-
nehmen im Sinne des § 290 Handelsgesetzbuch (HGB) bereits als Wertpapier-Darle-
hen übertragenen Wertpapiere 10 % des Wertes des Gemischten Sondervermögens 
nicht übersteigen.

(2) Werden die Sicherheiten für die übertragenen Wertpapiere vom Wertpapier-Darle-
hensnehmer in Guthaben erbracht, müssen die Guthaben auf Sperrkonten gemäß 
§ 200 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 KAGB unterhalten werden. Alternativ darf die Gesellschaft 
von der Möglichkeit Gebrauch machen, diese Guthaben in der Währung des Gutha-
bens in folgende Vermögensgegenstände anzulegen:

1. in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qualität aufweisen und die vom Bund, 
einem Land, der Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat ausge-
geben worden sind, 

2. in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entsprechend den von der Bun-
desanstalt auf Grundlage des § 4 Abs. 2 KAGB erlassenen Richtlinien oder

3. im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäfts mit einem Kreditinstitut, das die 
jederzeitige Rückforderung des aufgelaufenen Guthabens gewährleistet. 

Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem Gemischten Sondervermö-
gen zu.

(3) Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapiersammelbank organisier-
ten Systems zur Vermittlung und Abwicklung der Wertpapier-Darlehen bedienen, 
welches von den Anforderungen nach § 200 Abs. 1 Satz 3 KAGB abweicht, wenn von 
dem jederzeitigen Kündigungsrecht nach Absatz 1 nicht abgewichen wird.

(4) Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
darf die Gesellschaft Wertpapier-Darlehen auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente 
und Investmentanteile gewähren sofern diese Vermögensgegenstände für das Ge-
mischte Sondervermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten 
hierfür sinngemäß.
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§ 14 Pensionsgeschäfte

(1) Die Gesellschaft darf für Rechnung des Gemischten Sondervermögens jederzeit 
kündbare Wertpapier-Pensionsgeschäfte im Sinne von § 340b Abs. 2 HGB gegen 
Entgelt mit Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grundlage 
standardisierter Rahmenverträge abschließen.

(2) Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum Gegenstand haben, die nach den 
Anlagebedingungen für das Gemischte Sondervermögen erworben werden dürfen.

(3) Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Laufzeit von 12 Monaten haben.

(4) Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
darf die Gesellschaft Pensionsgeschäfte auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente 
und Investmentanteile abschließen, sofern diese Vermögensgegenstände für das 
Gemischte Sondervermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gel-
ten hierfür sinngemäß.

§ 15 Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis 
zur Höhe von 10 % des Wertes des Gemischten Sondervermögens aufnehmen, wenn die 
Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditauf-
nahme zustimmt. 

§ 16 Anteile

(1) Die Anteile am Gemischten Sondervermögen lauten auf den Inhaber und werden in 
Anteilscheinen verbrieft oder als elektronische Anteilscheine begeben.

(2) Verbriefte Anteilscheine werden in einer Sammelurkunde verbrieft; die Ausgabe von 
Einzelurkunden ist ausgeschlossen. Mit dem Erwerb eines Anteils am Gemischten 
Sondervermögen erwirbt der Anleger einen Miteigentumsanteil an der Sammelur-
kunde. Dieser ist übertragbar, soweit in den Besonderen Anlagebedingungen nichts 
Abweichendes geregelt ist.

(3) Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich 
der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, des Rücknahmeabschlages, der 
Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme 
oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten sind 
in den Besonderen Anlagebedingungen festgelegt. 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Beschränkung und Aussetzung der Rück-
nahme

(1) Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Gesell-
schaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig ein-
zustellen.

(2) Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder durch Vermittlung 
Dritter erworben werden. Die Besonderen Anlagebedingungen können vorsehen, 
dass Anteile nur von bestimmten Anlegern erworben und gehalten werden dürfen.

(3) Die Anleger können von der Gesellschaft jederzeit die Rücknahme der Anteile verlan-
gen. Die Besonderen Anlagebedingungen können Rückgabefristen vorsehen. Die Ge-
sellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für 
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Rechnung des Gemischten Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist 
die Verwahrstelle.

(4) Soweit in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Abweichendes geregelt ist, 
bleibt der Gesellschaft jedoch vorbehalten, die Rücknahme von Anteilen für bis zu 
15 Arbeitstage zu beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger mindes-
tens 10 % des Nettoinventarwertes des Gemischten Sondervermögens erreichen 
(Schwellenwert), ab dem die Rückgabeverlangen aufgrund der Liquiditätssituation 
der Vermögensgegenstände des Gemischten Sondervermögens nicht mehr im Inter-
esse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können. In diesem Fall wird die 
Gesellschaft dem Rückgabeverlangen je Anleger nur anteilig entsprechen, im Übrigen 
entfällt die Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jede Rücknahmeorder nur anteilig 
ausgeführt wird. Der nicht ausgeführte Teil der Order (Restorder) wird von der Ge-
sellschaft auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt, sondern verfällt (Pro-
Rata-Ansatz mit Verfall der Restorder). Weitere Einzelheiten zum Verfahrensablauf 
der Rücknahmebeschränkung sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die Gesell-
schaft hat die Beschränkung der Rücknahme der Anteile sowie deren Aufhebung un-
verzüglich auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.

(5) Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rücknahme der Anteile gemäß § 98 
Abs. 2 KAGB auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine 
Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erschei-
nen lassen.

(6) Die Gesellschaft hat die Anleger durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und dar-
über hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in 
den in dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien über 
die Aussetzung gemäß Absatz 5 und die Wiederaufnahme der Rücknahme zu unter-
richten. Die Anleger sind über die Aussetzung und Wiederaufnahme der Rücknahme 
der Anteile unverzüglich nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger mittels eines 
dauerhaften Datenträgers zu unterrichten.

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise

(1) Soweit in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Abweichendes geregelt ist, 
werden zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile die Ver-
kehrswerte der zu dem Gemischten Sondervermögen gehörenden Vermögensgegen-
stände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten (Net-
toinventarwert) ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt (Anteil-
wert). Werden gemäß § 16 Abs. 2 unterschiedliche Anteilklassen für das Gemischte 
Sondervermögen eingeführt, ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahme-
preis für jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln. Die Bewertung der Vermögensge-
genstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungsle-
gungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

(2) Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am Gemischten Sondervermögen gege-
benenfalls zuzüglich eines in den Besonderen Anlagebedingungen festzusetzenden 
Ausgabeaufschlags gemäß § 165 Abs. 2 Nr. 8 KAGB. Der Rücknahmepreis entspricht 
dem Anteilwert am Gemischten Sondervermögen gegebenenfalls abzüglich eines in 
den Besonderen Anlagebedingungen festzusetzenden Rücknahmeabschlags gemäß 
§ 165 Abs. 2 Nr. 8 KAGB.

(3) Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge ist spätestens der 
auf den Eingang des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermitt-
lungstag, soweit in den Besonderen Anlagebedingungen nichts anderes bestimmt ist.

(4) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen ermittelt. Soweit in den Besonderen Anlagebedingungen nichts weiteres be-
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stimmt ist, können die Gesellschaft und die Verwahrstelle an gesetzlichen Feierta-
gen, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres von einer Er-
mittlung des Wertes absehen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.

§ 19 Kosten

In den Besonderen Anlagebedingungen werden die Aufwendungen und die der Gesell-
schaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergütungen, die dem Gemischten 
Sondervermögen belastet werden können, genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 
ist in den Besonderen Anlagebedingungen darüber hinaus anzugeben, nach welcher Me-
thode, in welcher Höhe und aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind. 

§ 20 Besondere Informationspflichten gegenüber den Anlegern

Die Gesellschaft wird den Anleger gemäß den §§ 300, 308 Abs. 4 KAGB informieren. Die 
Einzelheiten sind in den Besonderen Anlagebedingungen festgelegt.

§ 21 Rechnungslegung

(1) Spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des Gemischten Sonder-
vermögens macht die Gesellschaft einen Jahresbericht einschließlich Ertrags- und 
Aufwandsrechnung gemäß § 101 Abs. 1 bis 3 KAGB bekannt.

(2) Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres macht die Gesellschaft 
einen Halbjahresbericht gemäß § 103 KAGB bekannt.

(3) Wird das Recht zur Verwaltung des Gemischten Sondervermögens während des Ge-
schäftsjahres auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen oder das 
Gemischte Sondervermögen während des Geschäftsjahres auf ein anderes Sonder-
vermögen oder eine Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital ver-
schmolzen, so hat die Gesellschaft auf den Übertragungsstichtag einen Zwischenbe-
richt zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 
entspricht.

(4) Wird das Gemischte Sondervermögen abgewickelt, hat die Verwahrstelle jährlich so-
wie auf den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu 
erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.

(5) Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle und weiteren Stellen, 
die im Verkaufsprospekt und in dem Basisinformationsblatt anzugeben sind, erhält-
lich; sie werden ferner im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 

§ 22 Kündigung und Abwicklung des Gemischten Sondervermögens

(1) Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Gemischten Sondervermögens mit einer 
Frist von mindestens sechs Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger sind 
über eine nach Satz 1 bekannt gemachte Kündigung mittels eines dauerhaften Da-
tenträgers unverzüglich zu unterrichten.

(2) Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, das Ge-
mischte Sondervermögen zu verwalten. In diesem Falle geht das Gemischte Sonder-
vermögen bzw. das Verfügungsrecht über das Gemischte Sondervermögen auf die 
Verwahrstelle über, die es abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen hat. Für die 
Zeit der Abwicklung hat die Verwahrstelle einen Anspruch auf Vergütung ihrer Ab-
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wicklungstätigkeit, sowie auf Ersatz ihrer Aufwendungen, die für die Abwicklung er-
forderlich sind. Mit Genehmigung der Bundesanstalt kann die Verwahrstelle von der 
Abwicklung und Verteilung absehen und einer anderen Kapitalverwaltungsgesell-
schaft die Verwaltung des Gemischten Sondervermögens nach Maßgabe der bisheri-
gen Anlagebedingungen übertragen. 

(3) Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht nach Maßgabe des 
§ 99 KAGB erlischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an 
einen Jahresbericht nach § 21 Abs. 1 entspricht.

§ 23 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle 

(1) Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das Gemischte 
Sondervermögen auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die 
Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.

(2) Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres-
bericht oder Halbjahresbericht sowie in den in dem Verkaufsprospekt bezeichneten 
elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. Die Übertragung wird frühes-
tens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam.

(3) Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das Gemischte Sondervermögen wech-
seln. Der Wechsel bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt. 

§ 24 Änderungen der Anlagebedingungen

(1) Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern.

(2) Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch 
die Bundesanstalt. 

(3) Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und darüber hinaus 
in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Ver-
kaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. In 
einer Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Änderungen und ihr In-
krafttreten hinzuweisen. Im Falle von anlegerbenachteiligenden Kostenänderungen 
im Sinne des § 162 Abs. 2 Nr. 11 KAGB oder anlegerbenachteiligenden Änderungen in 
Bezug auf wesentliche Anlegerrechte sowie im Falle von Änderungen der Anlage-
grundsätze des Gemischten Sondervermögens im Sinne des § 163 Abs. 3 KAGB sind 
den Anlegern zeitgleich mit der Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen In-
halte der vorgesehenen Änderungen der Anlagebedingungen und ihre Hintergründe 
in einer verständlichen Art und Weise mittels eines dauerhaften Datenträgers gemäß 
§ 163 Abs. 4 KAGB zu übermitteln. Im Falle von Änderungen der bisherigen Anlage-
grundsätze sind die Anleger zusätzlich über ihre Rechte nach § 163 Abs. 3 KAGB zu 
informieren.

(4) Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Bundesan-
zeiger in Kraft, im Falle von Änderungen der Kosten und der Anlagegrundsätze je-
doch nicht vor Ablauf von vier Wochen nach der entsprechenden Bekanntmachung.

§ 25 Erfüllungsort

Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.
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§ 26 Streitbeilegungsverfahren

Die Gesellschaft hat sich zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle verpflichtet. Bei Streitigkeiten können Verbraucher die Ombuds-
stelle für Investmentfonds des BVI Bundesverband Investment und Asset Management 
e.V. als zuständige Verbraucherschlichtungsstelle anrufen. Die Gesellschaft nimmt an 
Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil.

Die Kontaktdaten lauten: Büro der Ombudsstelle des BVI Bundesverband Investment und 
Asset Management e.V., Unter den Linden 42, 10117 Berlin, www.ombudsstelle-invest-
mentfonds.de.

Die Europäische Kommission hat unter www.ec.europa.eu/consumers/odr eine europäi-
sche Online-Streitbeilegungsplattform eingerichtet12. Verbraucher können diese für die 
außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kaufverträgen oder Online-
Dienstleistungsverträgen nutzen. Die E-Mail-Adresse der Gesellschaft lautet: Beschwer-
demanagement@universal-investment.com.

12 Die Europäische Plattform für Online-Streitbeilegung (ODR) wurde nach der Annahme der Verordnung 
(EU) 2024/3228 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 2024 zum 20. Juli 2025 
eingestellt.
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F. Besondere Anlagebedingungen

B e s o n d e r e   A N L A G E B E D I N G U N G E N

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern

und der

UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH,

Frankfurt am Main,

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt)

für das von der Gesellschaft verwaltete

Gemischte Sondervermögen

MasterFonds-VV Ertrag,

die nur in Verbindung mit den für dieses Gemischte Sondervermögen

von der Gesellschaft aufgestellten

Allgemeinen Anlagebedingungen 

gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermögensgegenstände

(1) Die Gesellschaft darf für das Gemischte Sondervermögen nur folgende Vermögens-
gegenstände erwerben:

1. Anteile oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen 
Anlagebedingungen und Anteile an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 2 der 
Allgemeinen Anlagebedingungen,

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der Allgemeinen Anlagebedingungen,

3. Bankguthaben gemäß § 7 der Allgemeinen Anlagebedingungen.

Wertpapiere gemäß § 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen, Derivate gemäß § 9 der 
Allgemeinen Anlagebedingungen, Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der Allge-
meinen Anlagebedingungen, Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 2 der 
Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteile oder Aktien an Investmentvermögen 
gemäß § 8 Abs. 4 werden nicht erworben.

(2) Darüber hinaus darf das Gemischte Sondervermögen Anteile oder Aktien an Immobi-
lien-Sondervermögen gemäß § 8 Abs. 6 Buchst. a) der Allgemeinen Anlagebedingun-
gen weiter halten.

§ 1a Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschäfte

Wertpapier-Darlehens- oder Pensionsgeschäfte gemäß den §§ 13 und 14 der Allgemeinen 
Anlagebedingungen werden nicht abgeschlossen.
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§ 2 Anlagegrenzen

(1) Mindestens 51 % des Wertes des Gemischten Sondervermögens werden in allen zu-
lässigen 

a) Anteile oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 angelegt und

b) Anteile oder Aktien an Immobilien-Sondervermögen gemäß § 1 Abs. 2 gehalten.

(2) Das Gemischte Sondervermögen setzt sich zu höchstens 25 % aus Aktienfonds zu-
sammen. Ein Aktienfonds ist ein Investmentvermögen, das aufgrund seiner Anlagebe-
dingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des 
letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien ange-
legt hat.

(3) Das Gemischte Sondervermögen beteiligt sich weder unmittelbar noch mittelbar über 
eine Personengesellschaft zu 10 % oder mehr am Kapital einer Kapitalgesellschaft. 
Dies gilt nicht für Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand auf die Erzeugung 
erneuerbarer Energien nach § 3 Nr. 21 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes gerichtet 
ist.

(4) Bis zu 50 % des Wertes des Gemischten Sondervermögens dürfen in Anteilen an Im-
mobilien-Sondervermögen im Sinne des § 8 Abs. 6 Buchst. a) der Allgemeinen Anla-
gebedingungen gehalten werden. Nach deren Anlagebedingungen können folgende 
Immobilien-Investitionen vorgesehen werden: Mietwohngrundstücke, Geschäfts-
grundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Grundstücke im Zustand der Bebau-
ung, unbebaute Grundstücke, Erbbaurechte, Beteiligungen an Immobiliengesellschaf-
ten, Rechte in Form des Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts 
und Teilerbbaurechts.

(5) Das Gemischte Sondervermögen darf vollständig in Anteile an Publikumssonderver-
mögen nach Maßgabe der §§ 218 und 219 KAGB (Gemischte Sondervermögen) sowie 
Anteile an vergleichbaren EU- oder ausländischen AIF angelegt werden. Nach deren 
Anlagebedingungen können folgende Investitionen vorgesehen werden: Wertpapiere, 
Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile nach § 196 KAGB, Derivate, 
Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB, Anteile oder Aktien an offenen In-
vestmentvermögen gemäß §§ 219 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) und 219 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. a) KAGB.

(6) Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten ist bis zu 49 % des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens und nur nach Maßgabe des § 6 der Allgemeinen Anlagebedingun-
gen möglich. 

(7) Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über 5 % hinaus bis zu 10 % des 
Wertes des Gemischten Sondervermögens erworben werden, wenn der Gesamtwert 
der Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 % des Wertes des Gemischten Son-
dervermögens nicht übersteigt.

(8) Bis zu 49 % des Wertes des Gemischten Sondervermögens dürfen in Bankguthaben 
nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen gehalten werden.

(9) Das Gemischte Sondervermögen legt nur in Anteile oder Aktien an anderen AIF ge-
mäß § 8 Abs. 1 und 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen an, wenn das andere In-
vestmentvermögen folgende Anlagegrenzen beachtet:

- Es hält keine Unternehmensbeteiligungen in Form von Personengesellschaften.

- Es investiert höchstens 20 % seines Wertes in Beteiligungen an Kapitalgesell-
schaften, die weder zum Handel an einer Börse zugelassen noch in einem ande-
ren organisierten Markt zugelassen sind. Innerhalb dieser Grenze dürfen auch 
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Unternehmensbeteiligungen in Form von Personengesellschaften gehalten wer-
den, die vor dem 28. November 2013 erworben wurden.

- Es beteiligt sich weder unmittelbar noch mittelbar über eine Personengesell-
schaft zu 10 % oder mehr am Kapital einer Kapitalgesellschaft. Dies gilt nicht für 
Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand auf die Erzeugung erneuerbarer 
Energien nach § 3 Nr. 21 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes gerichtet ist.

- Es legt nicht in Anteile an Hedgefonds an.

(10) Das Gemischte Sondervermögen hält keine Anteile oder Aktien an Hedgefonds ge-
mäß § 8 Abs. 6 Buchst. b) der Allgemeinen Anlagebedingungen.

§ 3 Anlageausschuss

Die Gesellschaft kann sich mit Blick auf das Gemischte Sondervermögen des Rates eines 
Anlageausschusses bedienen.

ANTEILKLASSEN

§ 4 Anteilklassen

(1) Für das Gemischte Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 
der Allgemeinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Er-
tragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Währung des Anteilwertes, der Ver-
waltungsvergütung, der Verwahrstellenvergütung, der Vergütung für die Anlagebera-
tungs- oder Asset Management-Gesellschaften, der Vertriebsgesellschaft, der Min-
destanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die Bil-
dung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

(2) Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jah-
res- und Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden 
Ausgestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Währung des An-
teilwertes, Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Vergütung für Anlage-
beratungs- oder Asset Management-Gesellschaften, Vertriebsgesellschaft, Mindest-
anlagesumme oder eine Kombination dieser Merkmale) werden im Verkaufsprospekt 
und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.

(3) Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der 
Auflegung neuer Anteilklassen, Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fonds-
vermögen ggf. abzuführenden Steuern) und die in Absatz 1 genannten Vergütungen, 
die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, 
ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden.

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN

§ 5 Anteile

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des Gemischten Sonderver-
mögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis

(1) Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % des Anteilwerts. Es steht der Gesellschaft frei, 
für das Gemischte Sondervermögen oder für eine oder mehrere Anteilklassen einen 
niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Berechnung eines Ausga-
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beaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufspro-
spekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobenen Ausgabeaufschläge an.

(2) Die Rücknahme erfolgt zum Anteilwert. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

§ 7 Besondere Informationspflichten gegenüber den Anlegern

Die Informationen gemäß § 300 Abs. 1 und 2 KAGB sind im Anhang zum Jahresbericht 
enthalten. Die Informationen gemäß § 300 Abs. 4 sowie § 308 Abs. 4 KAGB werden den 
Anlegern per dauerhaften Datenträger übermittelt. Die Informationen gemäß § 300 Abs. 4 
KAGB sind daneben in einem weiteren im Verkaufsprospekt zu benennenden Informati-
onsmedium zu veröffentlichen.

§ 8 Kosten

(1) Vergütungen, die der Gesellschaft aus dem Gemischten Sondervermögen zustehen:

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Gemischten Sondervermögens eine 
vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe von bis zu einem Viertel aus 1,175 % p.a. 
des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Gemischten Sondervermögens in der 
Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet 
wird. Es steht der Gesellschaft frei, für das Gemischte Sondervermögen oder für eine 
oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung zu berechnen oder von der Be-
rechnung einer Vergütung abzusehen. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im 
Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene Verwaltungsvergü-
tung an.

(2) Vergütungen, die aus dem Gemischten Sondervermögen an Dritte zu zahlen sind:

Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Anlagebe-
ratungs- oder Asset Management-Gesellschaft bedienen. In diesem Fall erhält die An-
lageberatungs- oder Asset Management-Gesellschaft eine vierteljährlich zahlbare 
Vergütung in Höhe von bis zu einem Viertel aus 0,30 % p.a. des durchschnittlichen 
Nettoinventarwertes des Gemischten Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, 
der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Es steht der Anla-
geberatungs- oder Asset Management-Gesellschaft frei, für das Gemischte Sonder-
vermögen oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung in 
Rechnung zu stellen oder von der Berechnung einer Vergütung abzusehen. Die Ver-
gütung wird von der Verwaltungsvergütung nicht abgedeckt und somit von der Ge-
sellschaft dem Gemischten Sondervermögen zusätzlich belastet. Die Gesellschaft 
gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die 
erhobene Vergütung für die Anlageberatungs- oder Asset Management-Gesellschaft 
an.

(3) Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in 
Höhe von bis zu einem Viertel aus 0,25 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventar-
wertes des Gemischten Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den 
Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Es steht der Verwahrstelle frei, 
für das Gemischte Sondervermögen oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine 
niedrigere Vergütung in Rechnung zu stellen oder von der Berechnung einer Vergü-
tung abzusehen. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im 
Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene Verwahrstellenvergütung an.

(4) Der Betrag, der jährlich aus dem Gemischten Sondervermögen nach den vorstehen-
den Absätzen 1, 2 und 3 als Vergütungen entnommen wird, kann insgesamt bis zu 
1,725 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Gemischten Sonderver-
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mögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines jeden Bewertungsta-
ges errechnet wird, betragen.

(5) Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Las-
ten des Gemischten Sondervermögens:

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen 
Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich 
vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Ver-
kaufsprospekt, Basisinformationsblatt);

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- 
und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und 
des Auflösungsberichtes;

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im 
Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berech-
nungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

e) Kosten für die Prüfung des Gemischten Sondervermögens durch den Abschluss-
prüfer des Gemischten Sondervermögens;

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheini-
gung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuer-
rechts ermittelt wurden;

g) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch 
die Gesellschaft für Rechnung des Gemischten Sondervermögens sowie der Ab-
wehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des Gemischten Sondervermögens 
erhobenen Ansprüchen;

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das Gemischte 
Sondervermögen erhoben werden;

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das Gemischte Sonder-
vermögen;

j) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten;

k) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Gemischten Sondervermögens 
durch Dritte;

l) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung 
bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können;

m) im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu 
zahlenden Vergütungen sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfal-
lende Steuern einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Ver-
wahrung entstehenden Steuern.

(6) Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem Gemischten 
Sondervermögen die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet.

(7) Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Aus-
gabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem Gemischten Son-
dervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen 
und Aktien im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 berechnet worden sind. Beim Er-
werb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer an-
deren Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die 
andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge 
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und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im 
Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem Gemischten Sondervermö-
gen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Verwaltungsgesellschaft, einer In-
vestmentaktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft 
durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist als 
Verwaltungsvergütung für die im Gemischten Sondervermögen gehaltenen Anteile 
oder Aktien berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR

§ 9 Thesaurierung der Erträge

Bei thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres 
angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonsti-
gen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – sowie die rea-
lisierten Veräußerungsgewinne im Gemischten Sondervermögen anteilig wieder an.

§ 10 Ausschüttung

(1) Bei ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die wäh-
rend des Geschäftsjahres auf die jeweilige Anteilklasse entfallenden, für Rechnung 
des Gemischten Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung ver-
wendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter Berücksichti-
gung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. Realisierte Veräußerungsgewinne – 
unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können anteilig ebenfalls 
zur Ausschüttung herangezogen werden.

(2) Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren 
Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Er-
träge 15 % des jeweiligen Wertes des Gemischten Sondervermögens zum Ende des 
Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollstän-
dig vorgetragen werden.

(3) Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge teilweise, in Sonderfällen 
auch vollständig zur Wiederanlage im Gemischten Sondervermögen bestimmt wer-
den.

(4) Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Ge-
schäftsjahres. Zwischenausschüttungen können für einzelne Anteilklassen vorgese-
hen sein.

§ 11 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Gemischten Sondervermögens beginnt am 1. Januar und endet am 
31. Dezember.
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